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 1  Einführung  

 1.1  Erfordernis/Anlass zur Aufstellung des Flächennutzungsplans 

Gemäß §1 Abs. 3 Baugesetzbuch (kurz: BauGB) sind Flächennutzungspläne als 

vorbereitende Bauleitpläne von den Kommunen und Städten in eigener Verantwortung 

aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 

erforderlich sei. 

Die Stadt Magdala verfügt bisher über keinen rechtskräftigen Flächennutzungsplan (kurz: 

FNP). Mit der Erstaufstellung des FNP sollen die städtebaulichen Grundlagen für die 

Aufstellung von Bebauungsplänen geschaffen werden. Er soll die künftige bauliche und 

sonstige Nutzung der Grundstücke in den Gemarkungen Magdala, Göttern, Ottstedt und 

Maina vorbereiten. Der FNP soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem 

Wohl der Allgemeinheit entsprechende, sozialgerechte Bodenordnung gewährleisten und 

dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen 

Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Er soll die voraussehbaren Bedürfnisse der 

Stadt Magdala mit ihren Ortsteilen Göttern, Ottstedt und Maina berücksichtigen.1 

In der räumlichen Gesamtplanung befindet sich der FNP innerhalb der untersten Ebene 

(Kommune). Insgesamt gibt es in der Bundesrepublik Deutschland vier Planungsebenen (exkl. 

EU). Der Flächennutzungsplan ist der kommunalen Ebene zugeordnet.  

 

Abb. 1: Planungsebenen der Bundesrepublik Deutschland 

 
1 Aus Aufstellungsbeschluss entnommen. 

Bund

•Leitbilder

•Raumordnungsgesetz, BauGB etc.

Land

•Landesplanungsgesetz
•Landesentwicklungsprogramm

Region
•Regionalplan

Kommune

•Flächennutzungsplan
•Bebauungsplan
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Gemäß der s. g. Anpassungspflicht gem. § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen 

der Raumordnung anzupassen. Daher sind die Zielvorgaben der Regionalplanung zu 

beachten und können nicht im Rahmen einer gemeindlichen Abwägung überwunden werden. 

Im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Flächennutzungsplanes sind darüber hinaus 

einige Fachgesetze zu berücksichtigen, darunter zählen das BauGB, ThürLPIG, ROG, 

BauNVO, ThürBO, BNatSchG, ThürNatG, ThürKO und weitere spezifische Fachgesetze.  

 1.2  Inhalt und Ziele des Flächennutzungsplanes  

Der Flächennutzungsplan stellt als vorbereitender Bauleitplan ein Instrument dar, durch das 

die städtebauliche Entwicklung einer Kommune gesteuert werden kann. In der Regel umfasst 

der Flächennutzungsplan hierbei das gesamte Stadt- oder Gemeindegebiet. Der Inhalt des 

FNP wird in § 5 des Baugesetzbuches (BauGB) geregelt. Demnach ist im FNP „[…] die sich 

aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach 

den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen.“2 Zu den 

Arten der Bodennutzung gehören bspw. Wohnbau-, Sonderbau-, Gewerbebau- oder 

Grünflächen.  

Der FNP ist auf einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren ausgelegt. Verfügt eine 

Kommune über einen Flächennutzungsplan, so dient dieser als Grundlage für die Aufstellung 

eines Bebauungsplanes (verbindliche Bauleitplanung). Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind 

Bebauungspläne „[…] aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln“ (s. g. Entwicklungsgebot). 

Somit darf ein aufzustellender Bebauungsplan den Darstellungen eines FNP nicht 

widersprechen. Sollte dies doch der Fall sein, ist eine Änderung des FNP notwendig. Insofern 

kein Flächennutzungsplan vorliegt, kann ein Bebauungsplan auch als s. g. vorzeitiger 

Bebauungsplan gem. § 8 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, 

dass dringende Gründe vorhanden sind und der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan 

nicht der vorgesehenen städtebauliche Entwicklung entgegensteht.  

 1.3  Rechtliche Wirkung 

Als vorbereitender Bauleitplan ist der Flächennutzungsplan keine Rechtsvorschrift, entwickelt 

keine unmittelbaren Rechtswirkungen gegenüber Dritten und begründet daher auch keine 

unmittelbaren Rechtsansprüche für Bürger. Der Flächennutzungsplan ist ein 

verwaltungsinternes Planwerk mit einer Steuerungsfunktion und wird nicht als Satzung 

beschlossen. Allerdings wird der Flächennutzungsplan entsprechend seiner Wertigkeit für die 

Stadtentwicklung dem Stadtrat in allen Aufstellungsphasen zur Beschlussfassung vorgelegt. 

Er stellt für die Stadt und gegenüber den beteiligten Behörden und Trägern öffentlicher 

 
2 vgl. § 5. Baugesetzbuch (BauGB). 
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Belange ein planungsbindendes Verwaltungsprogramm dar. Die Wortwahl des BauGB 

unterstreicht dabei den Unterschied zu Satzungen: die Art der Bodennutzung wird im 

Gegensatz zum Bebauungsplan als verbindlichen Bauleitplan nicht „festgesetzt“, sondern 

„dargestellt“. Die Darstellungen eines Flächennutzungsplans sind nicht relevant für die 

Zulässigkeit eines Vorhabens und regeln nicht, ob auf diesen Flächen tatsächlich gebaut 

werden darf. Erst durch die Entwicklung von Bebauungsplänen aus dem Flächennutzungsplan 

gemäß dem Entwicklungsgebot § 8 Abs. 2 BauGB werden die Darstellungen des 

Flächennutzungsplans durch rechtsverbindliche Festsetzungen konkretisiert. 

 1.4  Zeitlicher Planungshorizont 

Ausgehend von der geplanten Genehmigung durch das zuständige Thüringer 

Landesverwaltungsamt und einem Prognosehorizont von etwa 10 bis 15 Jahren reicht der 

voraussichtliche zeitliche Planungshorizont des Flächennutzungsplans etwa bis zum Jahr 

2040. 

 1.5  Planverfahren zur Aufstellung des Flächennutzungsplans 

Die Stadt Magdala hat am 21.06.2023 mit dem Aufstellungsbeschluss zum FNP das 

Planverfahren begonnen. Die Aufstellung des vorliegenden Plans wird im Regelverfahren nach 

BauGB durchgeführt. Somit sind sowohl die frühzeitigen Beteiligungsschritte (gem. § 3 Abs.1 

BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB) als auch die förmlichen Beteiligungen der Öffentlichkeit sowie 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 

2 BauGB) durchzuführen. Art und Form der Beteiligungen werden öffentlich bekannt gemacht. 

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB wird eine Umweltprüfung 

mit Umweltbericht gem. § 2a BauGB durchgeführt. Der Beschluss wird ortsüblich bekannt 

gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB). 

 1.6  Methodik 

 1.6.1  Darstellungsmethodik 

Im Flächennutzungsplan ist für das gesamte Stadtgebiet die sich aus der beabsichtigten 

städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren 

Bedürfnissen der Stadt in den Grundzügen darzustellen (§ 5 Abs. 1 BauGB). Die gemeindliche 

Konzeption der Bau- und Freiflächen, ihre Zuordnungen sowie ihre städtebaulich relevante 

Funktion im Gesamtgefüge müssen sich aus dem Flächennutzungsplan entnehmen lassen. 

Diese Vorgaben sind dann in den einzelnen Bebauungsplänen mit genaueren Festsetzungen 

auszufüllen. Der Flächennutzungsplan dient somit der verbindlichen Bauleitplanung als 

Grundlage nach § 8 Abs. 2 BauGB. Demnach sind Bebauungspläne aus dem 

Flächennutzungsplan zu entwickeln. Eine abweichende Nutzungsfestsetzung in 
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Bebauungsplänen für kleinere Flächen ist nur dann möglich, wenn der gegebene 

Entwicklungsspielraum gemäß § 8 Abs. 2 BauGB nicht überschritten wird. Was die 

Aussageschärfe und die Außenwirkung angeht ist der Flächennutzungsplan somit die obere 

und grobkörnigere kommunale Planungsebene. 

 1.6.2  Begründung und Umweltbericht 

Die im Flächennutzungsplan dargestellten zeichnerischen Grundzüge der Entwicklung 

innerhalb der Grenzen des Gemeindegebiets sind zu begründen. Die Begründung hat die 

Funktion, die wesentlichen Elemente und Aussagen des Flächennutzungsplanes sowie seine 

Ziele verständlich und nachvollziehbar darzulegen. Zusätzlich enthält die Begründung einen 

Umweltbericht, der die aufgrund der Umweltprüfung ermittelten und bewerteten Belange des 

Umweltschutzes beinhaltet. Die vorliegende Begründung besteht aus zwei Teilen. Der erste 

Teil umfasst die städtebauliche Begründung, bestehend aus den grundlegenden Aussagen zu 

Inhalten und Zielen, den rechtlichen Rahmenbedingungen und den Fachkapiteln, der zweite 

Teil umfasst den Umweltbericht zum Flächennutzungsplan. 

 1.6.3  Planzeichnung 

Der Flächennutzungsplan ist der vorbereitende Bauleitplan, der die städtebauliche 

Entwicklung nur in den Grundzügen darstellen kann und soll. Dafür muss abstrakt und in 

größeren Zusammenhängen gearbeitet werden. Eine parzellenscharfe Planaussage ist nicht 

erforderlich und ausdrücklich auch nicht gewollt. Dies schlägt sich entsprechend in der 

Maßstabsfestlegung nieder. Für Magdala kommen ausgehend von der Funktion des 

Planwerks und der Gemarkungsgröße Maßstäbe von 1:10.000 bis 1:15.000 in Betracht. 

Ausgewählt wurde aus Gründen der Handhabung der Maßstab 1:10.000. Die resultierende 

Plangröße erlaubt eine übersichtliche wie auch hinreichend genaue Darstellung der 

angestrebten Entwicklung. 

 1.6.4  Nutzungsfestlegungen 

Der Flächennutzungsplan unterscheidet im Wesentlichen drei verschiedene rechtliche Arten 

von Festlegungen:  

- Darstellungen (§ 5 Abs. 2 BauGB):  

Nutzungsfestlegungen, die die Kommune in eigener Verantwortung in Ausübung ihrer 

Planungshoheit treffen kann; Beispiel: Wohnbauflächen.  

- Nachrichtliche Übernahmen und Vermerke (§ 5 Abs. 4 und Abs. 4a BauGB):  

Rechtliche Festlegungen anderer Planungsträger, die nach dem BauGB übernommen 

werden müssen; Beispiel: Landschaftsschutzgebiete (Abs. 4), Überschwemmungsgebiete 
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(Abs. 4a). Sind die Festlegungen in Aussicht genommen, so sind sie im 

Flächennutzungsplan zu vermerken. Es besteht keine Abwägungsmöglichkeit der 

Kommune.  

- Kennzeichnungen (§ 5 Abs. 3 BauGB):  

Kenntlichmachen von potenziell gefährlichen Bereichen im Stadtgebiet als Warnung für 

nachfolgende Planungsebenen: Beispiel: Altlasten. Es gilt eine Kennzeichnungspflicht. 

Auch hier besteht kein Abwägungsspielraum der Kommune. 

 1.6.5  Darzustellende Inhalte 

Die inhaltlichen Darstellungsmöglichkeiten in einem Flächennutzungsplan nennt in einer nicht 

abschließenden Aufzählung § 5 Abs. 2 BauGB. Das sind insbesondere:  

- die allgemeine Art der baulichen Nutzung (Bauflächen),  

- die Ausstattung des Stadtgebietes mit Anlagen und Einrichtungen des Gemeinbedarfs mit 

Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken 

bzw. die der Anpassung an den Klimawandel dienen,  

- die Flächen für den überörtlichen Verkehr und die örtlichen Hauptverkehrszüge,  

- die Flächen für Versorgungsanlagen, Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung, für 

Ablagerungen,  

- die innerörtlichen Grünflächen,  

- die Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, 

- die Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen,  

- die Flächen für Landwirtschaft und Wald und  

- die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege sowie zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft.  

Die Regelungen der Baunutzungsverordnung (kurz: BauNVO) ergänzen die Darstellungen 

oben genannter Flächen. Für die Art und Weise der zeichnerischen Darstellung des 

Flächennutzungsplanes sind die Regelinhalte der Planzeichenverordnung maßgeblich. Sie 

gibt einen Grundrahmen vor, erlaubt aber nach Erfordernis die Verwendung weiterentwickelter 

Planzeichen. 

 1.7  Bestandteile des Flächennutzungsplans 

Folgende Planbestandteile wurden erarbeitet:  
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- Planzeichnung des Flächennutzungsplans im Maßstab 1:10.000 (Planzeichnung) 

- Begründung zum Flächennutzungsplan mit dem Umweltbericht als Anlage (Textteil) 

 1.8  Gesetzliche Planungsgrundlagen 

Für die Erarbeitung des Flächennutzungsplanes wurden vornehmlich die nachfolgenden 

Rechtsgrundlagen verwendet:  

- BAUGESETZBUCH (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 

S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.10.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 

257).  

- VERORDNUNG ÜBER DIE BAULICHE NUTZUNG DER GRUNDSTÜCKE (Baunutzungsverordnung - 

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S.3786), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).  

- VERORDNUNG ÜBER DIE AUSARBEITUNG DER BAULEITPLÄNE UND DIE DARSTELLUNG DES 

PLANINHALTS (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 

58), geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. 08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189).  

- RAUMORDNUNGSGESETZ (ROG) vom 22.12.2008 (BGBI. I S. 2986), zuletzt geändert durch 

Artikel 7 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189).  

- Verordnung zu § 6 a Abs. 2 des RAUMORDNUNGSGESETZES (Raumordnungsverordnung - 

ROV) vom 13.12.1990 (BGBI. I S. 2766), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes 

vom 22.03.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88).  

- THÜRINGER LANDESPLANUNGSGESETZ (ThürLPlG) vom 11.12.2012 (GVBI. S. 450), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 21.05.2024 (GVBI. S. 93).  

- THÜRINGER VERORDNUNG ÜBER DAS LANDESENTWICKLUNGSPROGRAMM (LEP) vom 

15.05.2014, veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBI.) für den Freistaat 

Thüringen Nr. 06/2014 vom 04.07.2014 und am 05.07.2014 in Kraft getreten. Zuletzt 

geändert durch Abschnitte 1.1, 2.2, 2.3 und 5.2 sowie die Neufassung der Karte 2 und 4 

und die Aufhebung der Karte 3 vom 05.08.2024 (GVBI. S. 525).  

- REGIONALPLAN MITTELTHÜRINGEN, genehmigt durch das Thüringer Ministerium für Bau, 

Landesentwicklung und Verkehr am 09.06.2011, Bekanntgabe der Genehmigung im 

Thüringer Staatsanzeiger Nr. 31/2011 vom 01.08.2011. Durch die erneute Bekanntgabe 

vom 04.10.2012 trat der Regionalplan rückwirkend zum 01.08.2011 in Kraft. Der Beschluss 

zur Änderung des Regionalplanes Mittelthüringen erfolgte am 18.03.2015. Am 12.09.2019 

wurde der 1. Entwurf der Überarbeitung des Regionalplanes freigegeben (Beschluss PLV 
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40/03/19). 

- THÜRINGER BAUORDNUNG (ThürBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.07.2024 

(GVBI. S. 298). 

- GESETZ ÜBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Bundesnaturschutzgesetz – 

BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), 

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 03.07.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225).  

- THÜRINGER GESETZ FÜR NATUR UND LANDSCHAFT (Thüringer Naturschutzgesetz – 

ThürNatG) in der der Fassung der Bekanntmachung vom 30.07.2019 (GVBL. S. 323), 

zuletzt geändert durch Artikel 1a des Gesetzes vom 30.07.2019 (GVBL. S. 323, 340).  

- THÜRINGER GEMEINDE- UND LANDKREISORDNUNG (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) 

auf der Grundlage der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), 

zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 02.07.2024 (GVBl. S. 277, 288).  

- WASSERHAUSHALTSGESETZ vom 31.07.2009 (BGBI. I S. 2585), zuletzt geändert durch 

Artikel 7 des Gesetzes vom 22.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409).  

- THÜRINGER WASSERGESETZ (ThürWG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 

28.05.2019 (GVBI. S. 74), zuletzt geändert durch Artikel 52 des Gesetzes vom 02.07.2024 

(GVBI. S. 277, 291). 

- WINDENERGIEFLÄCHENBEDARFSGESETZ (WindBG) in der Fassung vom 20.07.2022 (BGBI. 

I S. 1353), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBI. 2025 I 

Nr. 189). 

- ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ (EEG) vom 21.07.2014 (BGBI. I S. 1066), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.02.2025 (BGBI. 2025 I Nr. 52). 

- THÜRINGER ALTBERGBAU- UND UNTERIRDISCHE HOHLRÄUME-GESETZ (ThürABbUHG) mit 

Ausfertigungsdatum des 23.05.2001 zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 

18.12.2018 (GVBl. S. 731, 745). 

- BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZ (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

17.05.2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist. 

- Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates (2002/49/EG) über die Bewertung 

und Bekämpfung von Umgebungslärm vom 25.06.2002.  
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 2  Übergeordnete Planungen  

 2.1  Landesentwicklungsprogramm Thüringen  

Das Landesentwicklungsprogramm Thüringen (kurz: LEP) 2025 wurde am 15.04.2014 durch 

die Landesregierung beschlossen und ist am 05.07.2014 in Kraft getreten. 

Das LEP dient als Grundlage für die raumstrukturelle Gliederung des Freistaates Thüringen. 

Gegenwärtig erfolgt eine Teilfortschreibung des LEP. Die Thüringer Landesregierung hat be-

reits am 22.011.2022 den 1. Entwurf beschlossen. Anschließend fand die erste Beteiligung 

vom 16.01.2023 bis zum 17.03.2023 statt. Die Erste Änderung des Landesentwicklungspro-

gramms Thüringen 2025 wurde am 09. Juli 2024 durch die Thüringer Landesregierung be-

schlossen und ist am 31. August 2024 in Kraft getreten.3 

 2.1.1  Raumstruktur 

Die Stadt Magdala liegt im Landkreis Weimarer Land. Dieser Landkreis ist im LEP als Teil des 

Innerthüringer Zentralraums als Raum mit günstigen Entwicklungsvoraussetzungen eingestuft. 

In diesen Räumen soll laut LEP der Verbesserung der Standortvoraussetzungen für eine dy-

namische Wirtschafts- und Arbeitsplatzentwicklung bei konkurrierenden Raumfunktionen oder 

-nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies soll durch die Anbindung an die 

nationalen und internationalen Waren- und Verkehrsströme gesichert und zukunftsfähig aus-

gebaut werden. Weiterhin sollen ausreichend Flächen für Gewerbe und Industrie zur Verfü-

gung gestellt werden.4  

 2.1.2  Zentrale Orte 

Die Stadt Magdala ist weder Ober- noch Mittelzentrum oder Grundzentrum. Die Stadt liegt im 

Mittelbereich Weimars (Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines Oberzentrums). 5  Die 

Mittelbereiche sollen die räumliche Bezugsebene für die Sicherung der Daseinsvorsorge mit 

mindestens regionaler Bedeutung bilden. Auf mittelzentrale Funktionen ausgerichtete 

interkommunale Kooperationen sollen sich an den Mittelbereichen orientieren. 6  Im 

Mittelbereich Weimar leben 109.202 Menschen (Stand 31.12.2022). Für 2040 wird ein 

Bevölkerungsstand von 102.967 Menschen prognostiziert.7  

Magdala liegt ebenfalls im Grundversorgungsbereich der Stadt Weimar. 8  Die 

 
3 Thüringer Ministerium für Inneres, Kommunales und Landesentwicklung (o. J.): Erste Änderung des 
Landesentwicklungsprogramms Thüringen 2025. 
4  Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr (2014): Landesentwicklungsprogramm (LEP) 
Thüringen 2025 – Thüringen im Wandel, S. 3. 
5 ebd., S. 144, Karte 4. 
6 ebd., S. 33. 
7 ebd., S. 35. 
8 ebd., S. 144, Karte 4. 
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Grundversorgungsbereiche sollen die räumliche Bezugsebene für die Sicherung der 

Daseinsvorsorge mit überörtlicher Bedeutung bilden. An diesen Bereichen sollen sich auf 

Daseinsgrundfunktionen ausgerichtete interkommunale Kooperationen orientieren. 9  Im 

Grundversorgungsbereich Weimar lebten zum 31.12.2022 70.682 Menschen. Die 

Bevölkerungsprognose für das Jahr 2040 beträgt 67.599 Menschen.10  

 2.1.3  Siedlungsentwicklung 

Für die Siedlungsentwicklung wird das Leitbild formuliert die kleinteilige Siedlungsstruktur als 

prägenden Bestandteil Thüringens zu erhalten, wobei der Maßstab von Siedlung und Freiraum 

als entscheidend angesehen werden soll. Zudem soll die Flächenneuinanspruchnahme für 

Siedlungs- und Verkehrszwecke reduziert werden. Das Ziel ist, bis 2025 die 

Neuinanspruchnahme durch aktives Flächenrecycling auszugleichen. In der 

Siedlungsentwicklung soll eine funktionelle Zuordnung der Nutzungen Wohnen, Arbeiten, 

Versorgung und Erholung angestrebt werden. Die Siedlungsentwicklung soll zudem nach den 

Anforderungen, die sich aus dem Klimawandel ergeben, angepasst werden, indem 

innerstädtische Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien gefördert und durch 

Energieeffizienzmaßnahmen dem Klimawandel entgegengewirkt werden. Insbesondere 

Maßnahmen wie die Nutzung erneuerbarer Energien durch Photovoltaik oder Solaranlagen 

und innovative Lösungen für Verkehrsinfrastrukturen spielen eine entscheidende Rolle bei der 

Schaffung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung. 11 

Neben dem Themenschwerpunkt Energie soll auch durch die Fortschreibung des LEP eine 

Neubestimmung der Grundzentren erfolgen. Im 1. Entwurf des LEP wird die Stadt Magdala 

jedoch weiterhin nicht als Grundzentrum dargestellt. Stattdessen befindet sich die Stadt 

Magdala gem. dem Entwurf zur Fortschreibung des LEP im „Innerthüringer Zentralraum“, der 

zu den Räumen mit günstigen Entwicklungsvoraussetzungen zählt (G 1.1.2). Gemäß Grund-

satz G 1.1.2 des LEP handelt es sich beim „Innerthüringer Zentralraum“ um einen leistungsfä-

higen und attraktiven Standortraum. Dieser soll sowohl im nationalen als auch internationalen 

Wettbewerb gestärkt werden und als Motor für angrenzende Räume in ganz Thüringen dienen.  

 2.1.4  Wirtschaft 

Im Bereich Wirtschaft wird das Leitbild aufgestellt, dass die regionalen Wachstums- und 

Innovationspotenziale in allen Teilräumen gestärkt werden sollen.12  Durch die Lage an der 

Autobahn A4 befindet sich die Stadt Magdala innerhalb des im LEP definierten 

 
9 ebd., S. 35. 
10 ebd., S. 37. 
11 ebd., S. 38f. 
12 ebd., S. 61. 
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Entwicklungskorridors. 13  Die Entwicklungskorridore sollen als Räume mit besonderer 

Standortgunst ergänzend zu den zentralen Orten zur positiven Wirtschaftsentwicklung 

Thüringens beitragen. Die Standortgunst der Entwicklungskorridore soll zur Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit genutzt werden. In den Entwicklungskorridoren sollen attraktive und 

qualitativ hochwertige Industrie- und Gewerbeflächen zur Verfügung stehen.14 

 2.1.5  Klimawandel und Energieversorgung 

Im Bereich Klimawandel wird das Leitbild formuliert, dass die Risiken negativer Auswirkungen 

des Klimawandels minimiert und positive Potenziale genutzt werden sollen.15 

Im Bereich Energie wird betont, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien im überragenden 

öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen. Die Voraussetzungen 

dafür sollen geschaffen werden. 16  Dazu wird weiterhin ausgeführt, dass die Errichtung 

großflächiger Anlagen zur Sonnenenergienutzung insbesondere auf baulich vorbelasteten 

Flächen erfolgen soll.17  

 2.1.6  Freiraum 

Das Landesentwicklungsprogramm definiert die Freiraumbereiche Thüringens. Die Stadt 

Magdala verfügt sowohl über Flächen, die als Freiraumbereich Landwirtschaft kategorisiert 

sind, als auch über Flächen des Freiraumverbundsystems Auenlebensräume. 18  In diesen 

Freiraumkategorien soll der Freiraumsicherung und der Entwicklung zusammenhängender 

Freiraumbereiche bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen 

besonderes Gewicht beigemessen werden.19  In den Freiraumbereichen Landwirtschaft soll 

der landwirtschaftlichen Bodennutzung bei der Abwägung mit konkurrierenden 

raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden.20 

 2.2  Regionalplan Mittelthüringen 

Die Stadt Magdala ist regionalplanerisch der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthürin-

gen zugeordnet. Somit befindet sich Magdala im Geltungsbereich des Regionalplans Mittelthü-

ringen.  

Der Regionalplan Mittelthüringen ist im Jahr 2011 in Kraft getreten. Aktuell befindet sich der 

Regionalplan in einem Änderungsverfahren. Der erste Entwurf zur Änderung wurde am 

 
13 ebd., S. 143, Karte 5. 
14 ebd., S. 63. 
15 ebd., S. 88. 
16 ebd., S. 93. 
17 ebd., S. 100. 
18 ebd., S. 148. Karte 10. 
19 ebd., S. 106. 
20 ebd., S. 112. 
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12.09.2019 beschlossen, zur Öffentlichkeitsbeteiligung ausgelegt und wird dementsprechend 

aktuell überarbeitet. Die Regionale Planungsgemeinschaft geht davon aus, dass der überar-

beitete Planentwurf erneut öffentlich ausgelegt wird.21 Im Regionalplan Mittelthüringen wird die 

Stadt Magdala dem ländlichen Raum zugeordnet. Zudem wird Magdala nicht als Grundzent-

rum kategorisiert.  

Bereits im Jahr 2015 wurde das Änderungsverfahren des Regionalplans per Beschluss einge-

leitet. Im Zuge dieses Verfahrens wurde auch der Themenbereich der Windenergie aus dem 

Regionalplan herausgelöst und in einem sachlichen Teilplan vorgezogen. Der sachliche Teil-

plan Windenergie Mittelthüringen trat am 24.12.2018 in Kraft. Jedoch wurde der Teilplan im 

November 2022 durch das Oberverwaltungsgericht (kurz: OVG) Weimar für unwirksam erklärt. 

 
Abb. 2: Ausschnitt der Raumnutzungskarte Mittelthüringen (Ostteil)22 

 

 

 

 

 
21 Beschluss PLV 40/03/19. 
22 Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (2011): Raumnutzungskarte (Ostteil) des Regionalplanes Mittelthüringen. 
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Tabelle 1: Vorrang- & Vorbehaltsgebiete innerhalb des Stadtgebiets Magdala 23 

Vorranggebiete landwirtschaftliche Bodennutzung 

- LB-13 „Um Magdala bis Großschwabhausen“ 

Vorbehaltsgebiete landwirtschaftliche Bodennutzung 

- Es existieren Vorbehaltsgebiete landwirtschaftliche Bodennutzung,  

jedoch ohne Bezeichnung dieser. 

Vorranggebiete Freiraumsicherung 

- FS-104 „Steinhügel bei Magdala“ 

Vorbehaltsgebiete Freiraumsicherung 

- fs-47 „Wälder und Wiesen zwischen Blankenhain und Magdala“ 

- fs-52 „Ilmtal von Buchfart bis Weimar mit Zuflüssen und  

Magdeltal mit Zuflüssen“ 

Vorranggebiet Waldmehrung 

- WM-3 „Südöstlich Göttern an der A4“ 

- WM-4 „Südlich Döbritschen“ 

Vorbehaltsgebiet Waldmehrung 

- wm-19 „Nordöstlich Großlohma“ 

- wm-27 „Südlich Maina“ 

- wm-28 „Südöstlich Maina“ 

- wm-29 „Nördlich Maina“ 

- wm-30 „Nordöstlich Linda“ 

Vorbehaltsgebiet Tourismus und Erholung 

- Im Stadtgebiet Magdala befindet sich ein Vorbehaltsgebiet  

Tourismus und Erholung. 

Vorrang- & Vorbehaltsgebiet Hochwasserrisiko 

- Im Stadtgebiet Magdala befindet sich weder ein Vorrang- noch Vorbehaltsgebiet 

Hochwasserrisiko. 

Vorrang- und Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung 

- Im Stadtgebiet Magdala befindet sich weder ein Vorrang- noch Vorbehaltsgebiet 

Rohstoffgewinnung. 

 
23 Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (2019): Regionalplan Mittelthüringen – Änderung (1. Entwurf) zur Änderung / 
Öffentlichen Auslegung vom 07.11.2019 bis einschließlich 10.02.2020 (Beschluss PLV 40/03/19). 
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Der Regionalplan Mittelthüringen wird wie bereits erwähnt gegenwärtig geändert. Hinsichtlich 

der zeichnerischen Festsetzungen des 1. Entwurfs zur Änderung des Regionalplans Mittelthü-

ringen lassen sich wesentliche Aktualisierungen in der Ausweisung von Vorrang- und Vorbe-

haltsgebieten entnehmen (siehe Abbildung 3). Unter anderem ist vorgesehen, die Abgrenzung 

des im RP 2011 festgesetzten Vorranggebiets Landwirtschaftliche Bodennutzung „LB-13“ zu 

ändern. Zum einen soll das Vorranggebiet LB-13 „Um Magdala bis Großschwabhausen“ zu-

künftig zwischen Magdala und Göttern sowie westlich von Magdala als Vorbehaltsgebiet Land-

wirtschaftliche Bodennutzung im Rahmen des Entwurfs von 2019 dargestellt werden. Zum an-

deren soll das Vorranggebiet LB-13 „Um Magdala bis Großschwabhausen“ nordwestlich um 

die ehemalige Fläche wm-30 „Nordöstlich Linda“ erweitert werden. Auch im Osten von Lößnitz 

soll es zur Erweiterung des Vorranggebietes kommen. Jegliche Vorrang- und Vorbehaltsge-

biete der Waldmehrung finden im Entwurf von 2019 keine Anwendung mehr. Dafür sollen Vor-

behaltsgebiete Freiraumpotenzial dargestellt werden. Beispielsweise wird das im RP Mittelthü-

ringen 2011 festgesetzte Vorranggebiet Waldmehrung WM-3 „Südöstlich Göttern an der A4“ in 

der Raumnutzungskarte (kurz: RNK) von 2019 als Vorbehaltsgebiet Freiraumpotenzial fp-42 

„Südöstlich Göttern (Biotopauswertung)“ festgesetzt. Bei Vorbehaltsgebieten Freiraumpoten-

zial handelt es sich „[…] um eine multifunktionale und vorhabenorientierte Freiraumraumkate-

gorie [bei der mit] raumordnerische[r] Zweckbestimmung […] gezielt Planungen und Maßnah-

men angestoßen werden [können], wie z.B. Brachflächenrenaturierung, Waldmehrung, Bio-

topaufwertung und andere freiraumstrukturfördernde Maßnahmen“. 24  Auch weitere im RP 

2011 festgesetzte Vorbehaltsgebiete zur Waldmehrung wm-19 „Nordöstlich Großlohma“, wm-

28 „Südöstlich Maina“ und wm-29 „Nördlich Maina“ sollen zu gleichnamigen Vorbehaltsgebie-

ten Freiraumpotenzial fp-39 bis fp-41 umgewidmet werden. Das Vorbehaltsgebiet zur Wald-

mehrung wm-27 „Südlich Maina“ soll im Entwurf des Regionalplans 2019 zu einem Vorbehalts-

gebiet Landwirtschaftliche Bodennutzung umgewandelt werden. Das im RP 2011 festgesetzte 

Vorbehaltsgebiet Freiraumsicherung fs-47 „Wälder und Wiesen zwischen Blankenhain und 

Magdala“ wird im Entwurf von 2019 als Vorranggebiet der Freiraumsicherung FS-186 

„Lohmaer Graben“ vorgesehen. Das Vorranggebiet WM-4 „Südlich Döbritschen“ des RPs 2011 

soll im 1. Entwurf zur Änderung zum Vorranggebiet FS-104 „Steinhügel bei Magdala“ umge-

widmet werden. Darüber hinaus sollen große Teile des Vorbehaltsgebiet FS-104 „Steinhügel 

bei Magdala“ nordöstlich von Magdala aus dem RP 2011 im Entwurf 2019 in ein Vorbehalts-

gebiet der Freiraumsicherung umgewidmet werden. 25 

 
24 vgl. ebd. 
25 Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (2019): Regionalplan Mittelthüringen – Änderung (1. Entwurf) 
– Raumnutzungskarte (Ostteil) des Regionalplanes Mittelthüringen. 
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Abb. 3: Ausschnitt der Raumnutzungskarte des 1. Entwurfs zur Änderung des Regionalplans (2019) 26 

Auf Ebene der Regionalplanung werden zudem verschiedene Aussagen zum Umgang mit 

erneuerbaren Energien getätigt. Ausführlichere Aussagen der regionalen 

Planungsgemeinschaft Mittelthüringen zur Windenergie und zu Photovoltaik werden in Kapitel 

11.6.3 und 11.7.3 aufgeführt. 

 2.2.1  Raumstruktur 

Dem Regionalplan ist zu entnehmen, dass es sich in der gesamten Planungsregion mit Aus-

nahme des Oberzentrums Erfurt um einen ländlichen Raum handelt. Somit ist auch die Stadt 

Magdala im ländlichen Raum gelegen. Im ländlichen Raum sollen die endogenen Potenziale 

des Raums genutzt werden, indem naturnahe Räume gesichert und geschützt werden, die 

land- und forstwirtschaftliche Nutzung erhalten wird, die Siedlungsentwicklung bedarfsgerecht 

erfolgt, die touristischen und Erholungsnutzungen landschaftsschonend stabilisiert werden, 

Beschäftigungsinitiativen und Existenzgründungen unterstützt werden, Arbeits- und Ausbil-

dungsmöglichkeiten geschaffen werden und ein flächendeckender ÖPNV zur Verfügung 

steht.27  

 
26  Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (2019): Regionalplan Mittelthüringen – Änderung (1. Entwurf) – 
Raumnutzungskarte (Ostteil) des Regionalplanes Mittelthüringen. 
27 Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (2011): Regionalplan Mittelthüringen, S. 2. 
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Die Stadt Magdala ist dem Grundversorgungsbereich der Stadt Weimar zugeordnet. Zwischen 

den zentralen Orten und den Gemeinden im Grundversorgungsbereich sollen interkommunale 

Kooperationen entwickelt werden.28  

 2.2.2  Siedlungsstruktur 

Im Bereich der Siedlungsstruktur wird im Regionalplan der Grundsatz formuliert, dass der 

Zersiedlung der Landschaft entgegengewirkt wird, indem die Funktionen Wohnen, Arbeiten, 

Versorgen und Erholen so angeordnet werden, dass das Verkehrsaufkommen reduziert wird.29 

Bestehende Baugebiete sollen ausgelastet und zunächst die Entwicklung von Brach- und 

Konversionsflächen angestrebt werden, bevor Flächen im Außenbereich neu ausgewiesen 

werden.30  

Im Bereich der Stadt Magdala befindet sich kein durch den Regionalplan ausgewiesenes 

Vorranggebiet Großflächige Industrieansiedlungen und kein Vorranggebiet Regional 

bedeutsame Industrie- und Gewerbeansiedlung.31 

 2.2.3  Infrastruktur 

Als regional bedeutsame Straßenverbindung wird die Verbindung Blankenhain – 

A4/Anschlussstelle Magdala kategorisiert. Regional bedeutsame Straßenverbindungen sollen 

die Anbindung an die zentralen Orte sowie an die überregional bedeutsamen 

Straßenverbindungen sichern.32  

 2.2.4  Freiraumstruktur 

Im Regionalplan werden Vorranggebiete zur Freiraumsicherung verbindlich festgelegt. Sie 

dienen dem Erhalt der schutzgutorientierten Freiraumfunktionen der Naturgüter Boden, Wald, 

Wasser, Klima, Flora und Fauna sowie des Landschaftsbildes. In diesen Gebieten sind andere 

raumbedeutsame Nutzungen, die nicht mit der vorrangigen Funktion vereinbar sind, untersagt. 

Im Bereich der Stadt Magdala befindet sich das FS-104 – „Steinhügel bei Magdala“. Hier sind 

insbesondere die Schutzgüter Boden, Lebensräume für Pflanzen und Tiere sowie Wald 

maßgeblicher Grund für die Ausweisung als Vorranggebiet.33  

Weiterhin befinden sich im Stadtgebiet die Vorbehaltsgebiete Freiraumsicherung fs-47 – 

„Wälder und Wiesen zwischen Blankenhain und Magdala“ sowie das fs-52 – „Ilmtal von 

 
28 ebd.: 11ff. 
29 ebd.: 15. 
30 ebd.: 15. 
31  ebd.: 17 und Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (2011): Raumnutzungskarte (Ostteil) des 
Regionalplanes Mittelthüringen. 
32 Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (2011): Regionalplan Mittelthüringen, S. 33f. 
33 ebd.: 58-66. 
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Buchfart bis Weimar mit Zuflüssen und Magdeltal mit Zuflüssen“. In den Vorbehaltsgebieten 

Freiraumsicherung soll dem Erhalt der schutzgutorientieren Freiraumfunktionen der 

Naturgüter Boden, Wald, Wasser, Klima, Flora und Fauna sowie des Landschaftsbildes bei 

der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht 

beigemessen werden.34 

Um Magdala befindet sich zudem das Vorranggebiet Landwirtschaftliche Bodennutzung LB -

13- „Um Magdala bis Großschwabhausen“. Diese Gebiete sind für eine nachhaltige 

Entwicklung der Landbewirtschaftung vorgesehen.35 

Im Ortsteil Maina befindet sich darüber hinaus das Vorbehaltsgebiet Waldmehrung wm-29 – 

„Nördlich Maina“. In diesen Gebieten soll der Aufforstung und Waldsukzession bei der 

Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht 

beigemessen werden.36 

 3  Das Plangebiet – Stadt Magdala 

 3.1  Geografische Lage 

Die Stadt Magdala befindet sich im Bundesland Thüringen zwischen den beiden Städten Bad 

Berka und Jena sowie südöstlich von Weimar. Neben der Kernstadt Magdala gehören auch 

die drei Ortsteile Maina, Ottstedt und Göttern zur Stadt Magdala. Im nordöstlichen Rand der 

Kernstadt Magdala erstreckt sich die Magdel, ein Nebenfluss der Ilm. Verkehrlich erschlossen 

ist die Stadt Magdala durch verschiedene regionale und überregionale Straßen. Hierzu zählt 

insbesondere die Bundesautobahn (BAB) A 4. Hinzu kommen die Landesstraßen L 1060 und 

L 2161. Ein Anschluss an das Schienenverkehrssystem besteht nicht. Die nächstgelegenen 

Bahnhöfe befinden sich in Mellingen und Großschwabhausen. 

Die Ortslage Magdala befindet sich auf einer Höhenlage zwischen 270 m bis 300 m, was 

ebenso für die Ortsteile Göttern und Ottstedt gilt. Der Ortsteil Maina befindet sich auf einer 

Höhe zwischen 350 m und 365 m. Ausgehend von Mellingen und Maina senkt sich das 

Gelände in nordöstliche Richtung bis zur Magdel ab. Auf der nordöstlichen Seite des Flusses 

steigt die Höhe des Geländes auf eine Höhe von 350 m. Darüber hinaus erhebt sich im Osten 

von Magdala ein markanter Steinhügel auf bis zu 420 m.37 

 3.2  Siedlungsstruktur 

Die Stadt Magdala besteht aus der Kernstadt Magdala sowie aus den Ortsteilen Maina, 

 
34 ebd.: 67f. 
35 ebd.: 74. 
36 ebd.: 77f. 
37 Topographic Map (o. J.): Magdala topographic map. 
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Ottstedt und Göttern. Göttern befindet sich an der Landstraße L 2161. Ottstedt befindet sich 

an der Kreisstraße K 516. Die Ortschaft Maina liegt westlich der BAB A 4, ebenfalls an der 

Kreisstraße K 516. 

Innerhalb der Stadt Magdala sind verschiedene Nutzungsformen vorhanden. Im Wesentlichen 

lassen sich die Nutzungen nach Siedlungsfläche, Verkehr, Landwirtschaft, Wald, Gewässer 

und sonstige Flächen kategorisieren. Die Flächennutzung ist insbesondere durch die 

Landwirtschaft geprägt, durch die 72,6 % der Flächen genutzt werden. Demgegenüber spielen 

Gewässer (0,9 %) innerhalb des Plangebietes nur eine untergeordnete Rolle.  

 

Abb. 4: Flächennutzung Stadt Magdala (Stand 31.12.2023) 38 

Weiterhin lassen sich die Daten der Flächennutzung der Stadt Magdala mit denen des 

Landkreises Weimarer Land und des Landes Thüringen vergleichen.  

 
38 Thüringer Landesamt für Statistik (o. J.): Flächen nach Art der tatsächlichen Nutzung ab 2015. 
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Abb. 5: Gegenüberstellung Flächennutzungen Magdala-LK Weimarer Land, Thüringen39 

Hierdurch wird ersichtlich, dass die Stadt Magdala insbesondere durch landwirtschaftliche 

Flächen geprägt ist. Darüber hinaus befinden sich innerhalb des Stadtgebietes (10,5 %) im 

Vergleich zum Landkreis Weimarer Land (16,8 %) oder dem Land Thüringen (33,4 %) deutlich 

weniger Waldflächen. Der vergleichsweise hohe Anteil an Verkehrsflächen in Magdala lässt 

sich auf die Durchquerung der BAB 4 zurückführen.  

 3.3  Stadtgeschichte 

Die Stadt Magdala wurde erstmals im Jahr 876 namentlich erwähnt. 1288 erhielt sie das 

Stadtrecht. Magdala wurde während des Bruderkrieges stark zerstört. Das Rathaus der Stadt 

Magdala wurde im Jahr 1571 erbaut. Im Jahr 1892 wurde Magdala von einer starken Flut 

erfasst. 1953 begann der Bau der Zentralschule Magdala. 40  Maina, Ottstedt und Göttern 

wurden nach Angaben der Stadt Magdala 1994 in die Stadt eingemeindet.  

 3.3.1  Maina 

Der Ort Maina wurde am 28. Oktober 1285 erstmals urkundlich erwähnt. Von Herren von 

Harras wurde der Ort 1444 als „Muna“ an das Kloster zu Berka an der Ilm verkauft. Die 

Dorfkirche des Ortsteils Maina stammt vermutlich aus der Zeit des Papsttums. 1717 wurde 

eine grundlegende Sanierung der Kirche erforderlich. Am 26. November 1717 wurde die Kirche 

eingeweiht.41 

 3.3.2  Ottstedt 

Ebenso wie Maina, wurde Ottstedt, damals Uthestete, am 28. Oktober 1285 erstmals 

urkundlich erwähnt. 1437 wurde der Ort im Magdalaer Kirchbuch in Otstete umbenannt und 

 
39 Thüringer Landesamt für Statistik (o. J.): Flächen nach Art der tatsächlichen Nutzung ab 2015. 
40 Verwaltungsgemeinschaft Mellingen (2021): Magdala. 
41 Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Jena (o. J.): Maina. 
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im Jahr 1529 in Ottstedt. Ottstedt war zu dieser Zeit eine Pfarrei. Die Ottstedter Kirche St. 

Nikolai aus dem 14. Jahrhundert wurde während des Dreißigjährigen Krieges zerstört und 

daraufhin 1642 wiederaufgebaut. Durch Baumaßnahmen von 1783 bis 1785 wurde die Kirche 

zu einer Chorturmkirche umgebaut. 1966 bis 1970 fanden Renovierungsarbeiten an der Kirche 

statt.42  

 3.3.3  Göttern 

Der Ort Göttern ist seit dem 13. Jahrhundert urkundlich belegt und erscheint in den frühen 

Überlieferungen als Geterde (1287), Jetyrde (1290), Getherde (1333) oder Gitterde (1357). 

Die Namensformen zeigen, dass es sich um einen thüringischen -ithi-Ortsnamen handelt, 

dessen älteste Grundlage in einer altertümlichen Bildung *Gatira liegt. Dieses Wort bezeichnet 

einen Ort in einem Bergeinschnitt oder Tal und verweist damit auf die geographische Lage 

Götterns im Einschnitt der von der Magdel ausgewaschenen Senke, die sich auch am 

Schorbaer Graben erkennen lässt. An die Grundform trat später das germanische Element -

ithi, das anzeigt, dass das im ersten Bestandteil Gemeinte an dieser Stelle vorhanden ist. Die 

heutige Form „Göttern“ entwickelte sich über zahlreiche lautliche Wandlungen, wobei das 

heutige -ö- erst spät aus dem älteren -e- entstand.43 

 3.4  Klima 

Thüringen weist gesamtklimatisch betrachtet ein gemäßigtes Klima auf. Die Stadt Magdala ist 

der Klimaregion „Südostdeutsche Becken & Hügel“ zuzuordnen. Die örtlichen 

Klimaverhältnisse sind abhängig von den vorhandenen Nutzungstypen und deren 

Ausgestaltung. Von 1961 bis 1990 lag die Jahresmitteltemperatur im Zeitraum von bei 8 °C 

und hat im Zeitraum von 1991 bis 2020 zugenommen. 44  Gegenwärtig beträgt die 

Jahresmitteltemperatur 6,7 bis 9,6  C. Die Sonnenscheindauer beträgt 1.412 bis 1.608 h im 

Jahr. Die vorwiegende Windrichtung in freien Lagen ist Südsüdwest bis Westsüdwest.45 Die 

Summe des Niederschlags beträgt 450 bis 891 mm pro Jahr. Von 1961 bis 1990 lag der 

Jahresniederschlag bei 638 mm, dies hat sich zwischen 1990 und 2020 kaum verändert. 

 3.5  Geologische Lage 

Magdala liegt nordöstlich auf der Ilm-Saale- und Ohrdrufer Platte, die sich über Teile Sachsen-

Anhalts und Thüringen erstreckt. Die Platte ist eine weitgespannte Hochfläche, die die 

südöstliche Kalktafelumrandung des innerthüringischen Keuperbeckens bildet. Diese 

Hochfläche ist von steilwandig und scharfkantig eingetieften Tälern durchzogen, die durch die 

 
42 Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (o. J.): St. Nikolai. 
43 Mitteldeutscher Rundfunk (2019): Göttern – Ortsteil von Magdala. 
44 Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (2025): Klimaentwicklung Magdala. 
45  Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (o. J.): Die vier Thüringer Klimabereiche und ihre 
klimacharakteristischen Merkmale. 
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Flüsse Gera, Ilm und Saale gebildet wurden. Magdala befindet sich in der Nähe des östlichen 

Randes dieser Hochfläche, wo sich auch das Tal der Saale erstreckt. Das Gebiet ist geologisch 

geprägt durch Karstphänomene wie Erdfälle, Springquellen und Trockentäler, die durch 

Auslaugung und Verkarstung entstanden sind. Die Region zeichnet sich durch ihre 

Kalksteinhänge und Übergänge von Felssteppen zu artenreichen Steppen aus, die floristisch 

besonders bedeutsam sind. Die geologische Lage von Magdala auf dieser Hochfläche trägt 

zur Vielfalt der angrenzenden Landschaft bei, in der sowohl landwirtschaftliche Nutzung als 

auch naturnahe Biotope existieren. 46 

 4  Bevölkerung und Demographie in Magdala 

 4.1  Bevölkerungsentwicklung 

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Magdala spielt für die Flächennutzungsplanung als 

Grundlage für die Bereitstellung von Wohnbauflächen und Infrastruktur eine wichtige Rolle. 

Die Beschreibung der Bevölkerungsentwicklung basiert überwiegend auf Daten des Thüringer 

Landesamtes für Statistik. Zum Zeitpunkt der Planung lagen allgemeine Bevölkerungsdaten 

für den Zeitraum von 1995 bis 2024 vor. Detailliertere Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur 

Verfügung.  

 

Abb. 6: Bevölkerungsentwicklung Stadt Magdala seit 2000 

Zum 31.08.2024 leben in Magdala insgesamt 1.924 Menschen (Hauptwohnung). Davon 

entfallen 1.438 Menschen auf die Kernstadt Magdala, 329 auf den Ortsteil Göttern, 66 auf den 

 
46 Bundesamt für Naturschutz (o. J. b): Ilm-Saale- und Ohrdrufer Platte. 
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Ortsteil Maina und 128 auf den Ortsteil Ottstedt. Weitere 59 Einwohner haben eine 

Nebenwohnung im Stadtgebiet der Stadt Magdala.47 Die Bevölkerungszahl war im Laufe der 

1990er Jahre infolge des Baus der zwei Wohngebiete „Hinter der Kirche“ in Magdala und „Über 

dem Schwemmtüpfel“ in Göttern steigend. Seit nunmehr 20 Jahren ist die Bevölkerungszahl 

nahezu konstant (siehe Abbildung 6). Der Tiefstwert stammt aus dem zurückliegenden Jahr 

(1.924 Einwohner) wogegen das Jahr 2000 (2.053 Einwohner) das bevölkerungsstärkste war. 

Die leicht schwankenden Bevölkerungszahlen werden vorrangig durch die 

Bevölkerungswanderung und die natürliche Bevölkerungsentwicklung beeinflusst.  

Die Bevölkerungswanderung beschreibt die Wanderungsbewegungen über die Grenze der 

Stadt Magdala, also die Zuzüge in und die Fortzüge aus der Stadt. Dabei ist der Trend zu 

erkennen, dass sowohl die Zahl der Zu- als auch die der Fortzüge im betrachteten Zeitraum 

sinkt. Während sich die Bevölkerungswanderung um die 2000er Jahre noch bei jeweils um die 

100 bis 120 Zuzüge und Fortzüge bewegte, liegt sie in den 2020er Jahren eher bei 60 bis 90 

pro Jahr (siehe Abbildung 7). Insgesamt ist somit eine Verringerung der Wanderungsaktivität 

festzustellen.  

 

Abb. 7: Jährliche Zu- und Abwanderung der Stadt Magdala (2000 – 2023) 

Das Wanderungssaldo der Stadt Magdala schwankt seit 2000 im Bereich von +31 bis -32 

Menschen pro Jahr (siehe Abbildung 8). Insgesamt lassen sich allerdings etwas mehr Fortzüge 

als Zuzüge verzeichnen, was sich in einem summierten Wanderungssaldo von -95 Menschen 

im Zeitraum von 2000 bis 2024 widerspiegelt. 

 
47 Daten durch VG Mellingen zur Verfügung gestellt. 
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Abb. 8: Jährlicher Wanderungssaldo der Stadt Magdala (2000 – 2024)48 

Die natürliche Bevölkerungsentwicklung setzt sich aus der Anzahl der Lebendgeborenen und 

der Anzahl der Gestorbenen in der Stadt Magdala zusammen. Seit dem Jahr 2000 bewegen 

sich die jährlichen Geburten und Sterbefälle in Magdala zwischen 10 und 30 Menschen. Bei 

den Geburten ist im Trend keine Veränderung zu erkennen, während die Sterbefälle im Trend 

über den Zeitraum leicht ansteigen (siehe Abbildung 9).  

 

Abb. 9: Jährliche Geburten und Sterbefälle in der Stadt Magdala (2000 - 2024)49 

Die jährlichen Saldi der Geburten und Sterbefälle in der Stadt Magdala liegen im Bereich 

zwischen -10 und +15 Menschen. Auffallend ist die positive Entwicklung des Saldos zwischen 

den Jahren 2008 und 2017 sowie die negative Entwicklung im Zeitraum nach 2017. Werden 

die Geburten und Sterbefälle innerhalb der Stadt Magdala seit 2000 im Gesamten betrachtet 

wird ersichtlich, dass die Geburten die Sterbefälle hinsichtlich ihrer Anzahl in geringem Maße 

 
48 Thüringer Landesamt für Statistik (o. J.): Wanderungen. 
49 Thüringer Landesamt für Statistik (o. J.): Lebendgeborene und Gestorbene. 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

A
n

za
h

l d
e

r 
P

e
rs

o
n

e
n

Jährliches Wanderungssaldo der Stadt Magdala

0

5

10

15

20

25

30

A
n

za
h

l a
n

 P
e

rs
o

n
e

n

Jährliche Geburten und Sterbefälle in der Stadt Magdala

Geburten Sterbefälle



Flächennutzungsplan Stadt Magdala - Vorentwurf    

Seite 23 

 

 

übertreffen. Im Zeitraum 2000 bis 2024 gab es mehr Geburten (441) als Sterbefälle (399). 

Somit ergibt sich, betrachtet man den Zeitraum von 2000 bis 2024 im Gesamten, ein Saldo 

von +42 Menschen.  

 
Abb. 10: Jährlicher Saldo der Geburten und Sterbefälle in der Stadt Magdala (2000 - 2024)50 

 4.1.1  Demographie der Bevölkerung  

Den Daten des Thüringer Landesamtes für Statistik kann ebenfalls eine Aufteilung der 

Bevölkerung Magdala nach Alter und Geschlecht entnommen werden. Die Betrachtung dieser 

demografischen Merkmale ist für die Flächennutzungsplanung relevant, da Alter und 

Geschlecht die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen an Infrastruktur, Dienstleistungen 

und Wohnraum beeinflussen. Um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten wurden die Daten für 

die Altersstruktur im vorliegenden Fall in fünf Altersgruppen (Unter 18, 18 bis 30, 30 bis 50, 50 

bis 65 und 65+) zusammengefasst.  

Daraus ergibt sich für die Stadt Magdala im Jahr 2024 folgende Bevölkerungsstruktur: 

Tabelle 2: Bevölkerungsstruktur der Stadt Magdala 2024 

Altersgruppe Frauen51 Männer52 Gesamt Prozent 

Unter 18 172 195 367 19,1% 

18 - 30 82 69 151 7,8% 

30 - 50 242 248 490 25,5% 

50 - 65 227 235 462 24,0% 

 
50 Thüringer Landesamt für Statistik (o. J.): Lebendgeborene und Gestorbene. 
51 Thüringer Landesamt für Statistik (2024): Weibliche Bevölkerung und 17 Altersgruppen. 
52 Thüringer Landesamt für Statistik (2024): Männliche Bevölkerung und 17 Altersgruppen. 
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Über 65 237 217 454 23,6% 

Summe 960 964 1.924 100% 

  

Abb. 11: Altersstruktur der Stadt Magdala im Jahr 2024 

Es wird ersichtlich, dass im Jahr 2024 fast die Hälfte der Bevölkerung (47,6 %) älter als 50 

Jahre ist. Demgegenüber macht die Altersgruppe der unter 18-Jährigen nur 19,1 % aus. Das 

Verhältnis zwischen den Geschlechtern ist mit 964 Männern und 960 Frauen nahezu 

ausgeglichen. 53 

 4.2  Bevölkerungsprognose 

 4.2.1  Prognose zur Bevölkerung auf Basis der Hauptwohner 

Den Daten des Thüringer Landesamts für Statistik ist weiterhin eine Bevölkerungsprognose 

bis 2040 zu entnehmen. Insgesamt wird prognostiziert, dass die Bevölkerung bis 2040 im 

Vergleich zum Jahr 2020 um 10,6 % auf 1.810 Personen schrumpft.54  

 
53 Thüringer Landesamt für Statistik (o. J.): Bevölkerung nach Geschlecht. 
54  Thüringer Landesamt für Statistik (2020): Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung der kreisangehörigen Gemeinden, 
erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften in Thüringen 2020 bis 2040 (am 31.12. des jeweiligen Jahres). 
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Abb. 12: Bevölkerungsentwicklung der Stadt Magdala bis 2040 

 4.2.2  Prognose zum zukünftigen Altersaufbau der Bevölkerung 

Der voraussichtlichen Bevölkerungsentwicklung bis 2040 nach Alter ist zu entnehmen, dass 

die Altersgruppen 0 bis unter 20 Jahre und 20 bis unter 65 Jahre bis 2040 schrumpfen werden. 

Die Altersgruppe 65 Jahre+ wird hingegen wachsen.55  

 

Abb. 13: Entwicklung der Bevölkerung der Stadt Magdala nach Alter 

 
55 Thüringer Landesamt für Statistik (2020): Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung der kreisangehörigen Gemeinden, 

erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften in Thüringen 2020, 2030 und 2040 (am 31.12. des jeweiligen Jahres) 

nach ausgewählten Altersgruppen. 
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 5  Wirtschaftsentwicklung der Stadt Magdala 

 5.1  Gewerbliche Wirtschaft 
 5.1.1  Grundstruktur 

Die Bundesagentur für Arbeit dokumentiert in ihrer Statistik zu Sozialversicherungspflichtig 

und Seringfügig Beschäftigen und Arbeitslosen nach ausgewählten Merkmalen für die Stadt 

Magdala für die folgenden Wirtschaftszweige (der WZ 2008) die Zahl der 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (kurz: SvB) von 2020 bis 2024 am Arbeitsort: 

• Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

• Produzierendes Gewerbe 

• Handel, Verkehr und Gastgewerbe 

• Sonstige Dienstleistungen.56 

Der WZ „Sonstige Dienstleistungen“ bindet mit insgesamt 183 SvB im Jahr 2024 (Stichtag 

30.06.2024) die meisten beschäftigten Personen. Anschließend folgt das „Produzierende 

Gewerbe“ mit 165 SvB. Für beide WZ sind die Zahlen seit 2020 tendenziell steigend. Für den 

WZ „Handel, Verkehr und Gastgewerbe“ liegen bis 2022 Zahlen vor. Im Jahr 2022 bindet der 

Wirtschaftszweig 65 SvB, wobei diese Zahl im Vergleich zu den Jahren 2020 und 2021 leicht 

sinkt. Die Zahlen für die Jahre 2023 und 2024 wurden aufgrund statistischer Geheimhaltung 

anonymisiert und liegen daher nicht vor. Selbiges gilt für den WZ „Land- und Forstwirtschaft, 

Fischerei“. Jedoch lässt sich im Vergleich mit der Gesamtzahl der SvB am Arbeitsort von 416 

Personen am Stichtag des 30.06.2024 eine Differenz von 68 SvB berechnen. Es lässt sich 

davon ausgehen, dass sich diese Differenz der SvB auf die anonymisierten Zahlen der WZ 

„Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“ und „Handel, Verkehr und Gastgewerbe“ verteilen.  

Werte werden nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit aus den folgenden Gründen 

anonymisiert: 

• bei Zahlenwerten von 1 oder 2, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert 

geschlossen werden kann; 

• wenn eine Region oder ein Wirtschaftszweig 1 oder 2 Betriebe aufweist oder einer der 

Betriebe einen so hohen Beschäftigtenanteil auf sich vereint, dass die 

Beschäftigtenzahl praktisch eine Einzelangabe über diesen Betrieb darstellt 

(Dominanzfall); oder 

• in Fällen, in denen Werte von Null eine Information über den Merkmalsträger 

 
56 Bundesagentur für Arbeit (2024b): Arbeitsmarkt kommunal. 
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offenlegen.  

 5.1.2  Bestandsdaten und Bedarfsberechnung 

Aus den Daten des Thüringer Landesamtes für Statistik geht hervor, dass Magdala Stand 2023 

im Sektor Bergbau und verarbeitendes Gewerbe über einen Betrieb mit 20 und mehr 

Beschäftigten verfügt. 57 Über die genaue Anzahl der Beschäftigten gibt die Statistik jedoch 

keine Auskunft. Anders ist es im Sektor Bauhauptgewerbe, zu dem mit Stand 2015 die Anzahl 

der Betriebe (5) sowie der Beschäftigten (33) vorliegt.58 Andererseits liegen keine aktuellen 

Zahlen für das Bauhauptgewerbe vor und die Zahlen mit Stand 2015 sind vermutlich bereits 

veraltet. Im Jahr 2024 wurden in der Stadt Magdala acht neue Gewerbe angemeldet, wobei 

sieben davon Neuerrichtungen und Zuzüge darstellen. 59  Dem entgegen wurden sieben 

Gewerbe abgemeldet, wobei alle Gewerbeabmeldungen Aufgaben und Fortzüge darstellten. 

 

Abb. 14: Gewerbeanzeigen mit statistischer Geheimhaltung 

Im Vergleich zu den 15 Anmeldungen im Jahr 2023 (siehe Abbildung 14) ist die Zahl der 

Anmeldungen im Jahr 2024 deutlich zurückgegangen. Grundsätzlich hat Magdala zwischen 

2018 bis 2024 bis auf die Jahre 2020 und 2021, was vermutlich auf die Covid-19-Pandemie 

zurückzuführen ist, eine positive Gewerbeentwicklung zu verzeichnen.  

Nach eigener Analyse der ansässigen Gewerbe (in Betrieb) in der Stadt Magdala wurden 

insgesamt vier gewerbliche Einzelstandorte identifiziert. Der Ortsteil Ottstedt verfügt über fünf, 

Göttern über vier gewerbliche Einzelstandorte. Der Ortsteil Maina verfügt über einen 

 
57 Thüringer Landesamt für Statistik (o. J.): Jahresdaten (WZ 2008) im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe (20 und mehr 
Beschäftigte) ab 2009. 
58 Thüringer Landesamt für Statistik (o. J.): Bauhauptgewerbe – Ergänzungserhebung am 30. Juni. 
59 Thüringer Landesamt für Statistik (o. J.): Gewerbeanzeigen. 
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gewerblichen Einzelstandort. Die Standorte lassen sich aufgrund ihrer unterschiedlichen 

Ausrichtung nur schwer charakterisieren. Zudem ist der Bau einer PWC-Anlage an der BAB 

A4 geplant, die ebenfalls einen gewerblichen Standort im Stadtgebiet Magdala darstellen wird.  

Im Allgemeinen lässt sich von einer positiven Gewerbeentwicklung in den letzten Jahren 

sprechen. Dies liegt vor allem an der Ausweisung des Bebauungsplanes „Auf dem 

Gartenberge“, der ein großflächiges Gewerbegebiet ausweist und dem Bebauungsplan „Am 

Amselberg“, der ein Industriegebiet festsetzt. Auf den entsprechend ausgewiesenen Flächen 

befinden sich auch die größten Gewerbestandorte der Stadt.  

Nach gegenwärtigem Planungsstand möchte die Stadt Magdala keine weiteren 

Gewerbegebiete ausweisen. Stattdessen zielt die Stadt auf die weitere Auslastung der bereits 

ausgewiesenen Gewerbegebiete ab. Vor allem das Gebiet „Auf dem Gartenberge“ verfügt über 

weiteres Potenzial zur Auslastung und Nachverdichtung der bereits ausgewiesenen 

Gewerbeflächen. Dabei gilt es besonders, den zweiten Teil der durch den B-Plan überplanten 

Fläche zu erschließen.  

 5.1.3  Zielstellungen zur Arbeitsplatzentwicklung 

Als Menschen im erwerbsfähigen Alter gelten nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 

Personen mit dem Alter zwischen 15 und unter 65.60  Die Definition der Altersgruppe kann 

jedoch je nach Kontext oder Institution leicht variieren. Für den vorliegenden 

Flächennutzungsplan wird die Definition der Bundesagentur für Arbeit herangezogen. 

Demnach lebten, der Fortschreibung der Bevölkerungszahl auf Basis des Zensus 2022 zufolge, 

zum Stichtag dem 31.12.2023 insgesamt 1.182 Menschen im erwerbsfähigen Alter in 

Magdala.61 Davon sind 597 männliche und 585 weibliche Bürger. Mit Stand Juni 2024 stehen 

laut der Bundesagentur für Arbeit insgesamt 320 Einpendler (180 Männer, 140 Frauen) derzeit 

740 Auspendlern (390 Männer, 350 Frauen) gegenüber. 62 Darüber hinaus ist nach Angaben 

einer Statistik zu „Sozialversicherungspflichtig und Geringfügig Beschäftigen und Arbeitslosen 

nach ausgewählten Merkmalen“ der Bundesagentur für Arbeit mit Gebietsstand im Jahr 2024 

die Zahl Sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter (SvB) am Wohnort seit 2020 rückläufig. 

Während 2020 insgesamt 888 SvB am Wohnort verzeichnet wurden, werden 2024 noch 834 

SvB am Wohnort dokumentiert. Die Zahl der SvB am Wohnort werden der Stadt zugeordnet, 

in der sie ihren gemeldeten Wohnsitz haben. Dem gegenüber ist jedoch die Zahl der SvB am 

Arbeitsort seit 2020 leicht steigend.63 Die Zahl der SvB am Arbeitsstandort umfasst Menschen, 

 
60 Bundesagentur für Arbeit (2025): Die Arbeitsmarktsituation von Frauen und Männern 2024. 
61 Thüringer Landesamt für Statistik (2024): Weibliche Bevölkerung und 17 Altersgruppen. 
62 Bundesagentur für Arbeit (2024): Statistik der Ein und Auspendler 
63 Bundesagentur für Arbeit (2024): Arbeitsmarkt kommunal - Gemeindeverbände und Gemeinden (Jahreszahlen). 
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deren Betrieb (Arbeitsstandort) sich in der Stadt Magdala befindet.  

Für das Jahr 2024 lässt sich erkennen, dass insgesamt 834 Sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigte in Magdala wohnhaft sind. Dem gegenüber jedoch arbeiten nur 416 SvB in 

Magdala. Dies lässt sich auf die bereits beschriebenen Pendlerströme zurückführen. Es lässt 

sich davon ausgehen, dass der starke Überhang der Auspendler aus der Stadt Magdala und 

deren Orsteile auf das beschäftigungsstarke Städtedreieck Weimar, Jena und Apolda 

zurückzuführen ist.  

 
Abb. 15: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort (2020 – 2024) 

Zudem sind in Magdala mit dem Stichtag 30.06.2024 insgesamt 105 geringfügig Beschäftigte 

(Minijobber) beschäftigt. Die Zahl geringfügig Beschäftigten in Magdala ist seit 2020 (67) stark 

angestiegen.64 

Einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit zum Bestand an Arbeitslosen zufolge sind im 

Jahresdurchschnitt von 2024 26 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Der aktuellste Stand 

bildet den Mai 2025 ab, wonach 29 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen sind. 65 Vergleicht 

man den Jahresdurchschnitt der von Arbeitslosigkeit Betroffenen von 2020 bis 2024, bleibt 

dieser relativ konstant (siehe Abbildung 15). 

 
64 Bundesagentur für Arbeit (2024). 
65 Bundesagentur für Arbeit (2025): Arbeitslose und Arbeitslosenquoten - Deutschland, Länder, Kreise und Gemeinden (Zeitreihe 
Monats- und Jahreszahlen). 
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Abb. 16: Von Arbeitslosigkeit betroffene Menschen (2020 –2024)66 

Insgesamt sinkt in der Stadt Magdala die Zahl der von Langzeitarbeitslosigkeit Betroffenen 

von sieben Personen im Jahr 2020 auf vier Personen im Jahr 2024. 67 

Arbeitsplatzbedarf der nächsten Jahre 

Die vorliegenden Daten dienen zur Einschätzung des Arbeitsplatzbedarfes der nächsten Jahre. 

Um den örtlichen Arbeitsplatzbedarf der nächsten Jahre einschätzen zu können, wird zunächst 

die aktuelle Arbeitsplatzdichte sowie der aktuelle Versorgungsgrad in Magdala ermittelt. 

• Die aktuelle Arbeitsplatzdichte (auf Basis der Zahlen von 2024) ergibt sich aus der 

Division der SvB am Arbeitsort (416) durch die Zahl der erwerbsfähigen Bevölkerung 

in Magdala (1.182) und die Umrechnung in Prozent. Es ergibt sich eine 

Arbeitsplatzdichte von etwa 35 % für die Stadt Magdala. 

• Der aktuelle Versorgungsgrad an Arbeitsplätzen in Magdala ergibt sich aus der Summe 

der SvB am Arbeitsort und der Zahl an geringfügig Beschäftigten dividiert durch die 

SvB am Wohnort, sowie die prozentuale Umrechnung. Es ergibt sich ein 

Versorgungsgrad von etwa 62,5 %.  

Insgesamt stehen sich in Magdala 320 Einpendler und 740 Auspendler gegenüber. Um eine 

realistische Schätzgröße für den strukturellen Arbeitsplatzbedarf zu erhalten, wird der Saldo 

dieser berechnet. Hierfür wird die Zahl der Auspendler mit den Einpendlern subtrahiert. Es 

ergibt sich ein Saldo von 420 Auspendlern. Dieser stellt den unausgeglichenen Teil der 

Pendlerbilanz dar und kann als Bedarfsreserve betrachtet werden. D.h. für die Stadt Magdala 

ergibt sich rein rechnerisch ein Potenzial für 420 zusätzliche Arbeitsplätze. 

Die Stadt verzeichnete durch die drei ausgewiesenen Bebauungspläne „Auf dem 

Gartenberge“, „Am Amselberg“ und „Auf den Stummeln“ eine positive Gewerbe- und 

 
66 Bundesagentur für Arbeit (2024). 
67 Bundesagentur für Arbeit (2024). 
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Industrieentwicklung. Im Jahr 2024 wurden acht neue Gewerbe angemeldet, wobei sieben 

davon Neuansiedlungen waren. Da die besagten Bebauungspläne zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt nicht vollständig ausgelastet sind, liegt hier besonders das Potenzial zur Erhöhung 

der Auslastung. Auch hinsichtlich der Arbeitsplatzentwicklung der Stadt Magdala zielt die Stadt 

auf die Vermarktung und Entwicklung vorhandener Gewerbeflächen, um lokale Arbeitsplätze 

zu schaffen. Zugleich sieht die Stadt Magdala aktuell kurz- und mittelfristig keinen Bedarf zur 

Ausweisung neuer Industrie- und Gewerbeflächen.  

Darüber hinaus werden keine weiteren besonderen Ziele hinsichtlich der 

Arbeitsplatzentwicklung festgelegt.  

 5.2  Tourismus 

 5.2.1  Aktuelle Stellung im Tourismus 

Der Tourismus in Magdala ist für die Stadt nur von unterschwelliger Bedeutung. Dass Magdala 

nur wenig touristisch geprägt ist, lässt sich besonders an der geringen Anzahl an 

Übernachtungsmöglichkeiten erkennen. Die einzige Möglichkeit zur Übernachtung in Magdala 

bietet die Pension „Zum vollen Mond“, mit insgesamt fünf Doppelzimmern und einem 

Familienzimmer für maximal vier Personen. Die Pension wirbt mit der Nähe zu historischen 

Städten und der Nähe zur Natur.68  

Im Hinblick auf geografische Gegebenheiten bietet Magdala, unter anderem aufgrund der 

unmittelbaren Nähe zur BAB A 4, eine attraktive Verbindung zu den Städten Weimar, Jena und 

Apolda. Diese sind auch durch den öffentlichen Personennahverkehr erschließbar. Die 

Erschließung umliegender Städte mit dem Rad ist möglich, jedoch existiert in Magdala noch 

keine offizielle Anbindung an Radwege ins Umland. Der Thüringenwanderweg verläuft direkt 

durch den Stadtkern Magdala und bietet die Möglichkeit, Richtung Jena oder Bad Berka durch 

die Natur zu wandern. Darüber hinaus bietet Magdala mit der Stadtkirche St. Johannes, einer 

Grotte außerhalb der Stadt und einem Ruinenhügel mit Bauresten einer Wasserburg weitere 

wenige touristische Sehenswürdigkeiten. 69  

 5.2.2  Zielsetzungen im Tourismus 

Derzeit existieren keine Konzeptionen für den Tourismus in Magdala. Im Zukunftskonzept 

Weimarer Land für den Tourismus 2030 wird Magdala ausschließlich als Standort für Mosterei 

erwähnt.70 Die Stadt zielt im Hinblick auf den Tourismus ausschließlich auf den Ausbau von 

Radwegen zu den angrenzenden Ortschaften ab. 

 
68 Gasthof und Pension „Zum vollen Mond“ (o.J.).  
69 Portal Thüringen.info: Magdala in Thüringen. 
70 Weimarer Land Tourismus e.V. (2021): Zukunftskonzept Weimarer Land Tourismus 2030.  
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 5.2.3  Planungsbezogene Aspekte 

Die Stadt Magdala verfolgt derzeit eine zurückhaltende Tourismusstrategie, die primär auf der 

Verbesserung der Infrastruktur und der Anbindung an benachbarte Städte und Regionen ba-

siert. Zukünftige Maßnahmen konzentrieren sich vor allem auf den Ausbau des Radwegenet-

zes und die gezielte Förderung von nachhaltigen Mobilitätsangeboten. Größere touristische 

Entwicklungsprojekte sind derzeit nicht geplant, sodass keine weitergehenden zeichnerischen 

Darstellungen im Flächennutzungsplan erforderlich sind. Die Aufwendungen werden sich vo-

raussichtlich auf kleinere infrastrukturelle Anpassungen sowie auf die Pflege und Verstärkung 

der bestehenden touristischen Angebote konzentrieren. 

 5.3  Einzelhandel 

Für die Stadt Magdala liegt aktuell kein Einzelhandelskonzept vor. Es befindet sich darüber 

hinaus kein derartiges Konzept in Planung.  

In Magdala sind die Einzelhandelsunternehmen Gärtnerei, Getränkemarkt, Supermarkt 

(Edeka), Fleischerei, Bäckerei, Mosterei, Sattlerei vertreten. 

 5.4  Land- und Forstwirtschaft 

 5.4.1  Landwirtschaft 

Die Fläche, die für Landwirtschaft genutzt wird, beträgt in Magdala 1.494 ha (Stand 31.12. 

2022). Bei einer Gesamtfläche der Stadt von 2.058 ha beträgt der Anteil landwirtschaftlich 

genutzter Fläche 72,6 %. Auch regionalplanerisch lässt sich dieser hohe Anteil 

landwirtschaftlicher Nutzfläche wiedererkennen. Um Magdala ist im Regionalplan 

Mittelthüringen (2011) das großflächige Vorranggebiet Landwirtschaftliche Bodennutzung LB-

13 „Um Magdala bis Großschwabhausen“ ausgewiesen. 71  Damit dominiert die 

landwirtschaftliche Nutzung in Form von Ackerbau die Landschaft Magdalas. 72 

Magdala befindet sich östlich auf der Ilm-Saale- und Ohrdrufer Platte. Die landwirtschaftlichen 

Flächen der Stadt Magdala befinden sich vor allem in einer Höhenlage von ca. 260 m ü. NHN 

bis 400 m ü. NHN.73 In Magdala dominieren innerhalb der landwirtschaftlich genutzten Flächen 

folgende Bodentypen: Ton, lehmig steinig (Sedimente des Oberen Muschelkalkes), Lehm 

steinig (vorwiegend Sedimente des Unteren Keupers) sowie Löss – Schlemmschwarzerde. 74 

Der Jahresniederschlag lag von 1961 bis 1990 bei 638 mm und hat sich zwischen 1990 und 

 
71 Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (2011): Regionalplan Mittelthüringen. 
72 Bundesamt für Naturschutz (o. J. b): Ilm-Saale- und Ohrdrufer Platte. 
73 Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (o. J.): Kartendienst des Thüringen Viewer. 
74 Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (o. J.): Kartendienst des TLUBN – Karte: BGKK-100-TH. 
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2020 kaum verändert.75 

Diese Standortbedingungen auf den Hochflächen der Ilm-Saale- und Ohrdrufer Platte eignen 

sich nach den Aussagen des Bundesamtes für Naturschutz für den Anbau von Getreide, 

Kartoffeln und Luzerne sowie im Osten der Anbau von Getreide und Zuckerrüben.76 

 
Abb. 17: Ertragspotenzial des Bodens im Stadtgebiet Magdala 

Das Stadtgebiet Magdala verfügt über ein sehr hohes (dunkelgrün) bis zu einem geringen 

(orange) Ertragspotenzial. Im gesamten Stadtgebiet befinden sich keine Flächen mit einem 

sehr geringen Ertragspotenzial (rosa). Besonders um den Ortsteil Ottstedt sowie die Stadt 

Magdala befinden sich Böden mit einem sehr hohen Ertragspotenzial, während beispielsweise 

das Umland des Ortsteils Maina ein geringes Ertragspotenzial aufweist. Die gelben Flächen 

kennzeichnen mittleres und die hellgrünen Flächen hohes Ertragspotenzial. 

In Magdala gibt es sechs landwirtschaftliche Betriebe (Stand: 2020). Nach Aussagen der 

Stadt wird die landwirtschaftliche Nutzfläche von den folgenden Agrarunternehmen bewirt-

schaftet: 

 

 
75 Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (2025): Klimaentwicklung Magdala. 
76 Bundesamt für Naturschutz (o. J. b): Ilm-Saale- und Ohrdrufer Platte. 
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• Agrargenossenschaft Niedersynderstedt e.G. 

• Erzeuger-Genossenschaft Kleinschwabhausen e.G. 

• und die darin eingegliederte Nechelrodaer Agrargenossenschaft in Magdala 

Landwirtschaftliche Standortfaktoren wie bspw. Boden, Klima und Relief prägen das Produk-

tionsprofil der Agrarunternehmen. Der Agrarstandort Thüringen wird durch die Thüringer Lan-

desanstalt für Landwirtschaft in verschiedene Agrargebiete gegliedert. Das Stadtgebiet 

Magdala wird dem Agrargebiet „Randlagen des Thüringer Beckens“ zugeordnet. 77 Für das 

Weimarer Land ist ein Großteil der Hauptkulturarten der vorliegenden landwirtschaftlich ge-

nutzten Fläche Ackerland und ein weitaus kleinerer Anteil Grünland. Somit lassen sich die 

Ackerlandbewirtschaftung und teilweise die Grünlandbewirtschaftung als die wesentlichen 

Produktionseinrichtungen der Betriebe erkennen. Die bodenbezogene Produktion bildet die 

Grundlage des Einkommens. Die Erhaltung des landwirtschaftlichen Bodens ist die Grundlage 

der langfristigen Sicherung der wirtschaftlichen Existenz der Unternehmen.  

 5.4.2  Forstwirtschaft 

Die Waldfläche in Magdala umfasst 217 ha. Dies entspricht rund 10,5 % der Gesamtfläche der 

Stadt. Der Regionalplan Mittelthüringen (2011) weist verschiedene Vorbehalts- und 

Vorranggebiete Waldmehrung aus. 78 Diese sind in Kapitel 2.2 tabellarisch gelistet.  

Großflächig zusammenhängende Forstflächen befinden sich größtenteils außerhalb der 

Stadtgrenze Magdala, besonders nordöstlich Richtung Jena und südwestlich Richtung 

Blankenhain und Bad Berka. Jedoch befinden sich kleinere Forstbestände an den Rändern 

der Stadt Magdala. Im Norden von Magdala weisen vor allem der Egergraben, der 

Krämersgraben, Flächen entlang der Magdel und teilweise Flächen am Magdelberge 

Forstbestände auf. An der nordöstlichem Kommunalgrenze der Stadt Magdala befinden sich 

Forstbestände entlang des Schickenberges, des Hasenberges und des Funkenberges. Östlich 

der Stadt befinden sich Forstbestände entlang der Wüstung Uhrda und Auf dem Grieß. Entlang 

der südlichen Stadtgrenze finden sich Forstbestände vor allem Am Amselberg, östlich des 

festgelegten Gewerbegebiets „Am Amselberg“ sowie teilweise am Dierzberg. Im Westen der 

Stadt sind die Flächen entlang des Gustelbergs sowie entlang des Pfingsttals mit 

Forstbeständen gesäumt. 

 5.5  Wirtschaftsförderung 

Das wichtigste Instrument der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der regionalen 

Wirtschaftsförderung ist das Wirtschaftsentwicklungskonzept Masterplan Weimar/Weimarer 

 
77 Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (2018): Landwirtschaft in Thüringen, S. 4. 
78 Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (2011): Regionalplan Mittelthüringen, S. 77f. 
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Land.79 Netzwerkpartner sind die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG), die 

Arbeitsagentur Erfurt, die Stadt Apolda, die Industrie- und Handelskammer Erfurt, die 

Handwerkskammer Erfurt, die Kreishandwerkerschaft Mittelthüringen, das Thüringer Zentrum 

für Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx), die Wirtschaftsförder-Vereinigung 

Apolda-Weimarer Land e.V., das Jobcenter Weimarer Land sowie die Impulsregion e.V. und 

der Arbeitskreis Schule Wirtschaft. 

 6  Soziale und gesellschaftliche Einrichtungen 

 6.1  Öffentliche Verwaltungen und verwandte Einrichtungen  

- Rathaus  

- Deutsche Post  

- Bankfiliale 

 6.2  Bildungseinrichtungen 

In der Stadt Magdala befindet sich die Staatliche Grundschule Großschwabhausen/Magdala 

– Schulteil Magdala. Die Schule wird von etwa 100 Schülern besucht. Eine Erweiterung der 

Grundschule ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorgesehen.  

Außerdem befindet sich am selben Standort die Staatliche Regelschule Magdala/ 

Großschwabhausen (Verbund). Die Staatliche Regelschule verfügt über Kapazitäten von bis 

zu ca. 200 Schülern.  

 6.3  Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 

Das Stadtgebiet Magdala verfügt über verschiedene Kirchen, verteilt auf die Ortsteile und die 

Stadt Magdala:  

o Kirche St. Johannis (Magdala) 

o Kirche St. Nicolai (Ottstedt) 

o Dorfkirche Maina 

o Evangelische Dorfkirche Göttern 

 6.4  Kindertageseinrichtungen  

In der Stadt Magdala befindet sich der Kindergarten „Schwalbennest“. Der Kindergarten 

befindet sich in Trägerschaft des Trägerwerkes Soziale Dienste in Thüringen GmbH. 

Insgesamt kann der Kindergarten maximal 120 Kinder beherbergen. Diese Kapazität ist meist 

vollständig ausgelastet.  

 
79 Landratsamt Weimarer Land (o. J. a): Wirtschaftsförderung. 
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 6.5  Vereine und Jugendfreizeiteinrichtungen  

In Magdala sind verschiedene Vereine ansässig. Der TSV 1864 Magdala e.V. bietet die Sport-

Sektionen Fußball, Volleyball, Kegeln, Badminton und Turnen/ Gymnastik an. Außerdem gibt 

es den Kampfsportverein SFV Nakama Magdala mit den Sektionen Karate und Ju Jutsu sowie 

den MCC Magdala Karnevalsverein. 80  Zudem befindet sich der Kinder- und Jugendclub 

„MEins“ in der Stadt Magdala. 81 

 6.6  Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen  

Die Stadt Magdala verfügt über das Kompetenzzentrum Pflege Magdala (AWO 

Regionalverband Mitte-West-Thüringen) 82. 

 6.7  Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 

Mehrzweck- und Sporthalle Magdala 

 6.8  Gesundheitlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 

In der Stadt Magdala sind verschiedene Arztpraxen ansässig. Dazu zählen zwei 

Facharztpraxen für Allgemeinmedizin, eine Zahnarztpraxis und eine Physiotherapie.  

 6.9  Einrichtungen des Beherbergungsgewerbes und der Gastronomie  

Die Stadt Magdala verfügt über drei Einrichtungen der Gastronomie und/oder des 

Beherbergungsgewerbes:  

- Zum Vollen Mond (Gastronomie und Beherbergung)  

- Imbiss Haase (Gastronomie) 

- MC Döner Magdala (Gastronomie) 

 7  Grün- und Wasserflächen 

 7.1  Grün- und Erholungsflächen  

Dem Thüringer Landesamt für Statistik zufolge verfügt die Stadt Magdala mit Stand 

31.12.2023 über 30 ha an Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche. Darunter fallen 26 ha auf 

Grünanlagen.83 

 7.1.1  Kleingartenanlagen 

In der Stadt Magdala gibt es zwei Kleingartenanlagen. Westlich der Stadt an der Straße „In 

 
80 Stadt Magdala (o. J.): o. T. 
81 Trägerwerk für Soziale Dienste in Thüringen gGmbH (o. J.): Kinder- und Jugendclub „Meins“ in Magdala. 
82 Regionalverband Mitte-West-Thüringen e.V. (o. J.): Pflegehotel Magdala. 
83 Thüringer Landesamt für Statistik (o. J.): Flächen nach Art der tatsächlichen Nutzung ab 2015. 



Flächennutzungsplan Stadt Magdala - Vorentwurf    

Seite 37 

 

 

der Aue“ befindet sich eine Kleingartenanlage mit einer Fläche von ca. 0,8 ha. Südlich des 

Sportplatzes befindet sich eine zweite Kleingartenanlage die eine Fläche von ca. 1,9 ha 

umfasst.  

 7.1.2  Friedhöfe 

Sowohl Magdala als auch die Ortsteile Göttern und Ottstedt verfügen über einen eigenen 

Friedhof.  

 7.1.3  Spielplätze 

Im Stadtgebiet Magdala konnten zwei öffentlich zugängliche Spielplätze identifiziert werden:  

- Gemeindespielplatz Magdala 

- Spielplatz Ottstedt 

 7.1.4  Park- und Erholungsanlagen 

Im Rahmen der Erhebung von Baulücken (siehe Kapitel 10.4.2) wurden drei Park- und 

Erholungsanlagen identifiziert: 

- Parkanlage am Dorfplatz, Göttern G1 (1.150 m2), 

- Parkanlage an der Dorfstraße, Göttern G2 (370 m2), 

- Gemeindegarten, Maina A2 (610 m2) 

 7.1.5  Grünflächen mit sportbezogener Zweckbestimmung  

Unter der Kategorie Grünflächen mit sportbezogener Zweckbestimmung ist der Fußball- und 

Sportplatz des TSV 1864 Magdala aufzuführen. 

 7.2  Wander- und Reitwege / Skiwanderwege  

Wander- und Fernwanderwege 

Mithilfe des Kartendienst des Thüringen Viewer lässt sich eine Darstellung aller 

Erholungswege (inkl. Fern- und Wanderwege sowie Reitwege und Skiwanderwege) abrufen.84 

Aus dem Kartendient des Thüringen Viewers lässt sich entnehmen, dass der Fernwanderweg 

„Thüringenweg“ das Stadtgebiet Magdala durchquert. Neben dem Fernwanderweg befinden 

sich vor allem, im Nordosten des Stadtgebiets kürzere Wanderwege – etwa entlang des 

Hasen- und Funkenberges oder entlang des Krämergrabens – die jedoch außerhalb der 

Stadtgrenze weiterführen.  

Weder die Wanderwege noch der Fernwanderweg „Thüringenweg“ sind nach den Kriterien 

 
84 Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (2025): Kartendienst des Thüringen Viewer – Karte: Forst. 
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des Deutschen Wanderverbandes als zertifizierte Wanderwege gekennzeichnet.85 

Reitwege 

Über den Kartendienst des Thüringen Viewer lassen sich mehrere Reitwege innerhalb der 

Stadtgrenzen Magdala verorten. Zum einen beginnt ein Reitweg nordöstlich der Stadt Magdala 

„An der Grotte“ und verläuft weiter nordöstlich in einem Netz aus Reitwegen. Zudem verläuft 

der zweite Reitweg westlich der Stadt Magdala, entlang des Ascherbachs und weiter entlang 

des Pfingstbaches bis zur Gemeine Blankenhain. Abgehend von dem Ortsteil Maina verlaufen 

zwei weitere Reitwege in Richtung Südwesten.86 

Gleichzeitig sind einige der beschriebenen Reitwege auch als Wanderweg gekennzeichnet.  

Skiwanderwege 

Durch den Kartendienst des Thüringen Viewer werden keine Skiwanderwege auf dem 

Stadtgebiet Magdala ausgewiesen.87 

 7.3  Oberflächengewässer 

Den mit Abstand größten flächenmäßigen Anteil der Oberflächengewässer in Magdala nimmt 

die Magdel (Fließgewässer) mit insgesamt 15 ha ein.88 Die Magdel ist ein Nebenfluss der Ilm 

im Landkreis Weimarer Land und durchfließt Magdala am östlichen Stadtrand entlang. 

Darüber hinaus durchfließt das Stadtgebiet Magdala der Ascherbach.  

In den Ortsteilen und innerhalb der Gemarkungsgrenze der Stadt Magdala befinden sich zwei 

größere Teichanlagen. Dem Thüringer Landesamt für Statistik zufolge befinden sich innerhalb 

der Stadt stehenden Gewässern mit einer Fläche von insgesamt 4 ha.89  Der „Ottstedter 

Teich“ bzw. das „Naturbad Magdala“ ist mit einer Fläche von ca. 3 ha der größte Teich der 

Stadt Magdala. Der Teich befindet sich am nordwestlichen Rand der Stadt Magdala, südlich 

der Ottstedter Straße. Der Baggersee dient als Angelgewässer und wird vom 

Landesanglerverband Thüringen e.V. bewirtschaftet. Das Gewässer siedelt sämtliche 

mitteleuropäische Fisch- sowohl Fried- als auch Raubfischarten an und gilt dementsprechend 

als fischreich.90 Ein weiterer, flächenmäßig deutlich kleinerer Teich befindet sich am östlichen 

Stadtrand Magdala, östlich der L 1060 und westlich von der Magdel.  

Die Fließgewässer werden nicht flächenhaft in der Planzeichnung des FNP dargestellt. Die 

Fließgewässer werden aus dem Datenbestand des TLUBN (Arbeitsstand 01.10.2025) als 

 
85 Deutscher Wanderverband Service GmbH (o.J.): Übersichtskarte. 
86 Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (2025): Kartendienst des Thüringen Viewer – Karte: Reitwege. 
87 Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (o. J.): Kartendienst des Thüringen Viewer. 
88 Thüringer Landesamt für Statistik (o. J.): Flächen nach Art der tatsächlichen Nutzung ab 2015. 
89 vgl. ebd.  
90 LoBaFedo (o. J.): Naturbad Magdala / Ottstedter Teich. 
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Linien übernommen.  

 8  Verkehrsflächen 

 8.1  Überregionales Verkehrsnetz  

 8.1.1  Bundesautobahn (BAB) A 4  

Die überregionale Anbindung der Stadt Magdala erfolgt über die BAB A 4. Die Stadt Magdala 

verfügt über eine Anschlussstelle (Ausfahrt 51 Magdala) an eben diese. Damit übernimmt die 

Autobahn für die Gemarkung Magdala wichtige Sammel- und Verteilerfunktionen in Bezug auf 

den motorisierten Individualverkehr.  

 8.1.2  Landesstraßennetz 

Durch das Stadtgebiet Magdala verlaufen zwei Landesstraßen: 

- L2161 – Richtung Weimar und Bucha 

- L1060 – Richtung Blankenhain und Kleinschwabhausen 

Die Landesstraßen übernehmen neben der Funktion einer überregionalen 

Verkehrsverbindung auch zum Teil die verkehrliche Verbindung zwischen den Ortsteilen der 

Stadt Magdala. 

 8.2  Regionaler und überregionaler Bus- und Bahnverkehr  

Im Rahmen des Fahrplanangebotes der Personenverkehrsgesellschaft (PVG) mbH Weimarer 

Land ist die Stadt Magdala mit den umliegenden Gemeinden sowie mit Weimar, Jena, 

Blankenhain und Mellingen durch den Omnibusverkehr verbunden.  

In Magdala verkehren die Linien 229 (Weimar – Blankenhain), 293 (Apolda – Bad Berka) und 

255 (Wiegendorf – Magdala). Der Ortsteil Göttern ist zusätzlich an die Linie 490 (Jena – Milda/ 

Magdala) angebunden. Damit besteht unter anderem Anschluss nach Weimar, Jena, 

Blankenhain und Mellingen. 

Magdala ist nicht an das Bahnnetz angeschlossen. Die räumlich nächsten Anbindungsstellen 

an das Bahnnetz befinden sich in Mellingen und Großschwabhausen.91 

 8.3  Innerstädtisches Verkehrsnetz  

Das Stadtgebiet wird von den Landesstraßen aus über zwei Kreisstraßen erschlossen. Diese 

tangieren den unmittelbaren Stadtkern von Magdala und schaffen Verbindungen zwischen den 

Gemeindestraßen Magdalas, den Landesstraßen, zu den Ortsteilen Ottstedt und Maina sowie 

 
91 Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (2023): Liniennetzplan Thüringen. 
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zu angrenzenden Gemeinden. 

Die Kreisstraße K 307 schließt an die Landesstraße L 2161 an und bietet eine Anbindung an 

die Ortsteile Großlohma und Kleinlohma der Gemeinde Blankenhain. Die Kreisstraße K 516 

beginnt im Nordosten der Stadt Magdala und dient der direkten Anbindung an die Ortsteile 

Ottstedt und Maina. Der Ortsteil Göttern liegt an der Landstraße L 2161. 

 8.4  Ruhender Verkehr  

Im gesamten Stadtgebiet Magdala befinden sich zum aktuellen Zeitpunkt keine 

kostenpflichtigen Stellplätze. In der Nähe des Kindergartens befindet sich ein Parkplatz mit 

mehreren Stellflächen. Ansonsten ist der ruhende Verkehr im Stadtgebiet Magdala 

überwiegend durch straßenbegleitete Parkplätze charakterisiert. Die Stadt Magdala sieht 

darüber hinaus keinen weiteren Bedarf an öffentlichen Parkplätzen. 

 8.5  Radverkehr  

Gegenwärtig ist dem Radverkehr in Magdala eine untergeordnete Bedeutung zuzuordnen. 

Durch Magdala verläuft derzeit kein überregionaler Radweg. Aktuell verläuft ausschließlich 

zwischen dem Ortsteil Göttern und der Stadt Magdala ein vollständig ausgebauter Weg für 

Radverkehr. Zwischen Göttern und Bucha ist die Nutzung des Wirtschaftsweges für den 

Radverkehr möglich. Richtung Niedersynderstedt endet ein bereits ausgebauter Radweg auf 

Höhe der Autobahn. Die Stadt Magdala zielt hier zukünftig auf den weiteren Ausbau des 

Radweges bis Niedersynderstedt. Zudem möchte die Stadt den Ortsteil Ottstedt an den 

Radweg Mellingen anbinden und einen Radweg zwischen Magdala und Ottstedt ausbauen. 

Weiterhin bestehen erste Planungen zum Ausbau eines Radweges in Richtung 

Kleinschwabhausen.  

Insgesamt verfolgt die Stadt das Ziel, Magdala zukünftig mit den angrenzenden Ortschaften 

durch den Ausbau von Radwegen zu verbinden. 

 8.6  Fußgänger 

Das Fußgängernetz der Stadt Magdala ist grundsätzlich durchgängig ausgebildet, jedoch 

teilweise wechselhaft zwischen den Straßenseiten. Wichtige innerörtlich Ziele sind in der 

Regel fußläufig zu erreichen. Verbindungen in das Umland bestehen teilweise über 

Trampelpfade, Wirtschaftswege oder ausgebaute asphaltierte Gehwege, sind jedoch nicht 

durchgehend bis in die nächsten Ortsteile oder Gemeinden ausgebaut. Grundsätzlich variieren 

die Beläge der Gehwege zwischen Asphalt, Pflasterung und Schotter.  

Aktuell liegen keine weiteren Planungen im Bereich Fußgänger vor. 
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 9  Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen  

 9.1  Versorgung  

 9.1.1  Wasserversorgung  

Der Wasserversorgungszweckverband Weimar, mit den Meisterbereich Mellingen, ist für die 

Wasserversorgung sowie die Wartung und Instandhaltung der Netze und Anlagen in Magdala 

und deren Ortsteile zuständig.92 

 9.1.2  Telekommunikationsversorgung 

Der Auskunft des BIL-Portals zufolge befinden sich folgende Anlagen für Telekommunikation 

innerhalb der Stadt Magdala: 

Tabelle 3: Anlagen der Telekommunikation  

Anlagentyp Zuständigkeit 

LWL93 Trasse SEFE Energy GmbH 

LWL-KSR-Anlage 
GasLINE (Eigentümer), Maintenance 

Management Center (MMC) 

Kabelschutzrohranlage/n (KSR) mit 

einliegenden LWL-Kabeln 
Thüringer Netkom GmbH (Bereich 

Kundenservice) 
Steuerkabel 

Kabelschutzrohranlage/n (KSR) mit einliegenden 

LWL-Kabeln der GasLINE 
GDMcom GmbH; Service KGT Mitte/Süd Leipzig 

 9.1.3  Elektroenergieversorgung 

Nach Angaben der Thüringer Energienetze GmbH & CO. KG (TEN) befinden sich sowohl 

Erdgas- als auch Stromversorgungsanlagen der TEN auf dem Stadtgebiet Magdala. Zudem 

gibt die TEN das Vorhandensein weiterer Anlagen des Netzbetreibers Stadtwerke Jena Netze 

GmbH an. Dies deckt sich mit der weiteren Recherche zur Elektroenergieversorgung innerhalb 

der Stadt Magdala (Magdala einschl. Ortsteile), die durch die Stadtwerke Jena Netze GmbH 

erfolgt.94 Im Vorentwurf werden noch nicht alle Freileitungen dargestellt, da die digitalen Daten 

noch nicht vorliegen. Der vollständige Bestand wird in den Entwurf des Flächennutzungsplans 

eingearbeitet.  

 
92 Wasserversorgungszweckverband Weimar (o. J.): Meisterbereich Mellingen.  
93 Leitungsweg für Lichtwellenleiter. 
94 Stadtwerke Jena Netze GmbH (o. J.): Netzgebiet Strom. 
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 9.1.4  Erdgasversorgung  

Die Gasversorgung der Stadt Magdala befindet sich in der Zuständigkeit der Thüringer Energie 

AG (TEAG). Der Konzessionsvertrag Gas, der der TEAG und ihrer Netztochter TEN Thüringer 

Energienetze GmbH & Co.KG die Verantwortung für Betrieb, Wartung und Instandhaltung des 

Gasnetzes überschreibt, wurde 2018 bis 2037 verlängert. Stand 2018 besitzt das Gasnetz in 

Magdala eine Länge von 14 km und schließt 425 Häuser an das Netz an.95  

Um Auskunft über Leitungen (u. a.) zur Erdgasversorgung auf dem Stadtegebiet Magdala zu 

erhalten, wurde eine Anfrage über das BIL-Portal getätigt. Die Abfrage hat ergeben, dass 

folgende Erdgasversorgungsleitungen auf dem Kommunalgebiet Magdala liegen bzw. dieses 

durchlaufen: 

Tabelle 4: Anlagen der Energieversorgung 

Anlagentyp Zuständigkeit 

Erdgasleitung STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH 

& Co. KG 

Fernleitung FL STEGAL Netzbetreiber GASCADE Gastransport GmbH 

FL STEGAL LOOP Netzbetreiber GASCADE Gastransport GmbH 

 9.1.5  Wärmeversorgung  

In Magdala erfolgt mit 66,2 % der größte Anteil der Wärmeversorgung Stand 2022 durch den 

Energieträger Gas. Heizöl stellt mit 9,1 % mit deutlichem Abstand zum Energieträger Gas den 

zweitgrößten Anteil der Wärmeversorgung dar (Stand 2022), dicht gefolgt von Solar- bzw. 

Geothermie und Wärmepumpen mit einem Anteil von 7,8 %. Weitere Energieträger mit einem 

deutlich geringeren Anteil der Wärmeversorgung in Magdala sind mit 5,7 % Holz bzw. 

Holzpellets, mit 4,7 % Fernwärme verschiedener Energieträger, mit 2,8 % Strom (ohne 

Wärmepumpe) und mit nur 1,5 % Kohle. Etwa 1,7 % der Gebäude mit Wohnraum verfügen 

über keine Energieträger für die Wärmeversorgung (keine Heizung). 96 

 9.1.6  Regenerative und alternative Energiegewinnung 

Gemäß dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur werden aktuell (Juni 2023) in 

der Stadt Magdala netto ca. 18.100 kW (18,1 MW) durch erneuerbare Energien produziert. Die 

Windenergie spielt dabei mit 12.610 kW (ca. 69%) die größte Rolle. Die Solarenergie folgt mit 

einer Bruttoproduktion von ca. 5.600 kWp als zweitgrößte erneuerbare Energiequelle. Das 

entspricht einer Nettoproduktion von ca. 5.300 kW und macht damit ca. 29 % der 

 
95 (TEAG) Thüringen Energie AG (2018): Geordnete Energieversorgung in Magdala. 
96 Thüringer Landesamt für Statistik (2022): Gebäude mit Wohnraum am 15. Mai 2022 nach Energieträger. 
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Nettoenergiegewinnung aus. 

Aus dem Marktstammdatenregister lässt sich entnehmen, dass sich aktuell vier 

Windenergieanlagen (WEA) innerhalb der Stadt Magdala befinden. Drei der Anlagen befinden 

sich im Osten des Stadtgebiets und werden von der Firma meridian „Neue Energie“ GmbH 

betrieben. Jede der WEA verfügt über eine Leistung von 4.200 kW. Mit einer Leistung von 

10 kW befindet sich die vierte, deutlich leistungsschwächere WEA im Solarpark Ottstedt und 

wird von der Firma IVR Energieverteilung GmbH betrieben. 

Bei einem Großteil der in der Stadt Magdala vorhandenen Photovoltaikanlagen (PVA) handelt 

es sich um Aufdachanlagen mit einer geringen Leistung. So gibt es nach Angaben des 

Marktstammdatenregisters nur vier Anlagen mit einer Leistung von über 100 kW. Der Großteil 

der durch PVA produzierten Energie erfolgt jedoch durch drei größere Freiflächenanlagen der 

Betreiber Solarpark Magdala GmbH & Co., saferay Vierte Solar GmbH und der Solarpark 

Ottstedt. Insbesondere die Anlage des Betreibers saferay mit einer Leistung von 2.141 kWp, 

was etwa. 40 % der Nettoleistung durch PV in Magdala ausmacht, sticht hierbei heraus. Von 

Bedeutung ist zudem der Solarpark Ottstedt, der sich nördlich der Ortslage Ottstedt befindet. 

Da diese PV-FFA aus lediglich 14 Modulen besteht, weist sie eine verhältnismäßig geringe 

Nettoleistung von ca. 130 kW auf. Für den Solarpark liegt ein Bebauungsplan aus dem Jahr 

2012 vor, der das Areal als Sondergebiet festsetzt.97 

 9.2  Entsorgung  

 9.2.1  Abwasserentsorgung  

Die Stadt Magdala befindet sich mitsamt der drei Ortsteile im Einzugsgebiet des 

Zweckverbands der Abwasserentsorgung und Wasserversorgung JenaWasser. Der 

Zweckverband ist für Magdala alleinig für die Abwasserentsorgung zuständig.98 

Außerdem befindet sich im Stadtgebiet Magdala eine eigene Kläranlage entlang der 

Landesstraße L 2161, an der zuletzt 2020 Reparatur- und Reinigungsarbeiten vorgenommen 

wurden. 99  Dem Abwasserbeseitigungskonzept für die Jahre 2021 bis 2030 des 

Zweckverbands der Abwasserentsorgung und Wasserversorgung JenaWasser zufolge, 

werden die anfallenden Schmutzgewässer der Stadt größtenteils zur vollbiologischen 

Reinigung der Kläranlage Magdala zugeführt. Aus dem Abwasserbeseitigungskonzept geht 

weiterhin hervor, dass die Errichtung eines zentralen Pumpwerks erforderlich ist, da aktuell ein 

Bereich in der Blankenhainer Straße/ In der Aue abwasserseitig noch mittels eines 

 
97 Verwaltungsgemeinschaft Mellingen (2012): Bebauungsplan „Solarpark Ottstedt“. 
98 JenaWasser (o. J.): Ihr Partner in 30 Städten und Gemeinden. 
99 JenaWasser (2020): Taucher reparieren Klärbecken in Magdala. 
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Trennsystems erschlossen wird. 

In Ottstedt wurde ursprünglich eine Ortskläranlage geplant, jedoch soll die 

Abwasserentsorgung künftig zur Kläranlage Magdala erfolgen. Ein Pumpwerk wird die 

Schmutzwässer dorthin befördern. Auch in Maina war ursprünglich ein Trennsystem geplant, 

doch nach einer erneuten Bewertung wird dort nun eine dezentrale Lösung mit 

vollbiologischen Kleinkläranlagen verfolgt, da keine wasserwirtschaftlichen Gründe für einen 

zentralen Anschluss vorliegen.100  

 9.2.2  Abfallbeseitigung 

Der Eigenbetrieb des Landratsamtes Weimarer Land „Kreiswerke WEIMARER LAND“ ist der 

öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger für das Gebiet der Stadt Magdala. 101  Der Betrieb 

verfügt über keine Deponien oder Anlagen der Abfallbehandlung im Gebiet der Stadt Magdala. 

Auf eine Darstellung der Standorte der Wertstoffcontainer wird verzichtet, da diese den 

einzelnen Bauflächen bzw. Baugebieten zugeordnet sind und nicht zu den Grundzügen der 

Planung zählen. Zudem können sich die Standorte je nach Entsorgungsmodalitäten bzw. 

Wertstoffanfall auch kurzfristig ändern. Innerhalb des Stadtgebiets Magdala befindet sich eine 

Sammelstelle für Grüngut und Küchenabfälle der „Kreiswerke WEIMARER LAND“. 102 

 10  Bauleitplanung 

Innerhalb der Stadt Magdala befinden sich sechs in Kraft getretene Bebauungspläne, die 

Baurecht für unterschiedliche Nutzungen schaffen. Zudem befinden sich weitere 

Bebauungspläne in der Aufstellung. Die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb eines 

Bebauungsplanes bzw. dessen Geltungsbereich richten sich nach § 30 BauGB (Zulässigkeit 

von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes).  

 10.1  In Kraft getretene Bebauungspläne 

Drei der wirksamen Bebauungspläne befinden sich innerhalb der Ortslage Magdala. Hierbei 

handelt es sich um die Bebauungspläne „Wohngebiet Hinter der Kirche“, „Auf dem 

Gartenberge“ und „Auf den Stummeln“. Der Bebauungsplan „Wohngebiet Hinter der 

Kirche“ setzt namensgetreu ein Wohngebiet fest. Das sich nordwestlich an den historischen 

Ortskern anschließende Baugebiet ist nahezu vollständig bebaut. Die beiden weiteren 

Bebauungspläne („Auf dem Gartenberg“ und „Auf den Stummeln“) sehen unterschiedliche 

Nutzungen vor. Innerhalb des Bebauungsplanes „Auf dem Gartenberge“ ist ein Gewerbegebiet 

festgesetzt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich am südlichen Rand der 

 
100 JenaWasser (2022): Teil B: Einzelkonzepte der Gemeinden bezogen auf die Gewässereinzugsgebiete.  
101 Landratsamt Weimarer Land (o. J. b): Kreiswerke Weimarer Land. 
102 Landratsamt Weimarer Land (2025): Entsorgungskalender Kreis Weimarer Land. 
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Ortslage Magdala. Das durch den Bebauungsplan „Auf dem Gartenberge“ ausgewiesene 

Gewerbegebiet ist bisher nicht vollständig ausgelastet. Zudem wurde bereits eine Änderung 

des Bebauungsplanes im Jahr 2010 durchgeführt. Im Zuge dieser Änderung wurden 

verschiedene nicht rechtseindeutigen Festsetzungen überarbeitet. Unmittelbar nordwestlich 

grenzt der Bebauungsplan „Auf den Stummeln“ an. Der aus dem Jahr 1995 stammende 

Bebauungsplan sieht mit der Festlegung eines Sondergebiets, Mischgebiets und 

Gewerbegebiets gleich drei unterschiedliche Nutzungen vor. Im Bebauungsplan wird das 

Sondergebiet als „Sondergebiet Hotel“ definiert. Eine Bebauung erfolgte und wird gegenwärtig 

als „Kompetenzzentrum Pflege Residenz Winterstein“ betrieben. Das Mischgebiet wurde 

hingegen ausschließlich mit Wohngebäuden bebaut und ist vollständig ausgelastet. Das 

Gewerbegebiet hingegen ist nicht vollständig bebaut.  

Neben den Bebauungsplänen innerhalb der Ortslage Magdala befinden sich die 

Geltungsbereiche von zwei verbindlichen Bauleitplänen innerhalb der Gemarkung Göttern. 

Hierbei handelt es sich um den Bebauungsplan „Über dem Schwemmtümpel“ und 

„Industriepark am Amselberg“. Der Bebauungsplan „Über dem Schwemmtümpel“ wurde im 

Jahr 1995 aufgestellt und sieht gemäß seinen Festsetzungen ein Mischgebiet vor. Innerhalb 

des Mischgebietes sind keine freien Bauplätze mehr vorhanden. Der Bebauungsplan 

„Industriepark am Amselberg“ ist 1993 in Kraft getreten. Gemeinsam mit einem 

Bebauungsplan der Stadt Blankenhain bildet der „Industriepark am Amselberg“ einen 

großflächigen Industrie- und Gewerbepark.  

Innerhalb der Gemarkung Ottstedt befindet sich der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

„Solarpark Ottstedt“. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sehen eine Photovoltaik-

Freiflächenanlage sowie naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen vor. Aufgestellt wurde 

dieser Bebauungsplan im Jahr 2012. Eine vollständige Bebauung des Plangebietes erfolgte 

bereits.  
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Abb. 18: Übersicht über in Kraft getretene Bebauungspläne 

Tabelle 5: Übersicht Bebauungspläne 

Ortsteil Bebauungsplan 
In Kraft 

getreten 

Bauliche 

Nutzung 

Auslastungs- 

grad 

Magdala 

(1) Wohngebiet 

Hinter der Kirche 
30.05.1994 

Allgemeines 

Wohngebiet 

(kurz: WA) 

Aktuell 128 Wohngebäude 

errichtet, 1 Baulücke (M 11) 

für 1 EFH identifiziert: 

Entspricht Auslastung von 

ca. 99,2 %. 

(2) Auf dem 

Gartenberge –  

1. Änderung 

01.04.2011 
Gewerbegebiet 

(kurz: GE) 

Aktuell geringe Auslastung 

des GEs. 

(3) Auf den 

Stummeln 
28.12.1995 

Sondergebiet 

Hotel 

(kurz: SO), 

Mischgebiet 

(kurz: MI), 

Die Analyse der 

Baulücken103 hat 3 

identifiziert für: 

einen Nahversorger, 12 

EFH, grunds. 1 MFH. Die 

 
103 Siehe Kapitel 10.4.2 
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Gewerbegebiet 

emissionsarm 

(kurz: GEem) 

Flächen des B-Plans sind 

somit zu ca. 60 % 

ausgelastet. 

Göttern 

(4) Über dem 

Schwemmtümpfel – 

1. Änderung 

19.12.1995 
Mischgebiet 

(kurz: MI) 

Das Gebiet ist vollständig 

ausgelastet. 

(5) Industriepark am 

Amselberg 
07.06.1993 

GE, 

Industriegebiet 

(kurz: GI) 

Das Gebiet ist vollständig 

ausgelastet; ca. 50 % durch 

PV-FFA belegt. 

Ottstedt 
(6) Solarpark 

Ottstedt 
01.12.2012 

Sonstiges 

Sondergebiet 

(kurz: SO) 

Das Gebiet ist vollständig 

mit PV-FFA ausgelastet. 

 10.2   In Aufstellung befindliche Bebauungspläne 

Parallel zum vorliegenden Flächennutzungsplan hat der Stadtrat von Magdala zudem die 

Aufstellungsbeschlüsse für mehrere Bebauungspläne gefasst. 

Tabelle 6: In Aufstellung befindliche Bebauungspläne 

(1) Bebauungsplan: „Feuerwehrgerätehaus Magdala“  
Die Aufstellung des Bebauungsplans „Feuerwehrgerätehaus 

Magdala“ wurde am 21.06.2023 vom Stadtrat Magdala 

beschlossen. Das Plangebiet grenzt südlich an die Ortslage 

Magdala. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

umfasst die Flurstücke 55/35 (tlw.) und 550 (tlw.) der 

Gemarkung Magdala, Flur 5 sowie eine Fläche von ca. 

4.400 m².  
 

(2) Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

„Photovoltaik-Freiflächenanlage Erdwall Magdala“ 

Der o. g. vorhabenbezogene Bebauungsplan wurde in einer 

öffentlichen Sitzung des Stadtrates Magdala am 21.06.2023 

beschlossen. Der VB-Plan umfasst die Flurstücke 493/1, 

494/4, 495/2, 497/1, 488/23, 488/24, 488/25, 488/27, 488/28, 

488/29.  
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(3) Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

„Photovoltaik-Freiflächenanlage und 
Windenergienutzung Göttern“  
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Photovoltaik-

Freiflächenanlage und Windenergienutzung Göttern“ wurde 

am 21.06.2023 von dem Stadtrat der Stadt Magdala 

beschlossen. Mit einer Fläche von ca. 215.050 m² (21,2 ha) 

umfasst der Geltungsbereich des VB-Plans die Flurstücke 

645/4 (tlw.), 280/4 (tlw.), 271/4 (tlw.) und 270/4 (tlw.).  

(4) Bebauungsplan „Sondergebiet Energie“ 

Der o.g. Bebauungsplan wurde am 22.10.2025 durch den 

Stadtrat Magdala beschlossen. Es werden drei Baufelder 

vorgesehen, wobei zwei Baufelder mit einer Gesamtgröße 

von 38,5 ha für PV-FFA vorgesehen sind sowie ein Baufeld 

für ein Batteriespeichersystem und Umspannwerk mit der 

Größe von 4,4 ha (= insgesamt 42,9 ha).104 

 

 10.3  Baugenehmigungen 

Innerhalb der Stadt Magdala und den dazugehörigen Ortsteilen wurden von 2004 bis 2024 mit 

165 Baugenehmigungen (alle Baumaßnahmen) 173 Wohnungen genehmigt. Insgesamt 

wurden Baugenehmigungen für den Neubau von 92 Wohngebäuden mit 125 Wohnungen 

erteilt. Die Differenz zwischen der Zahl von 173 Wohnungen und der Zahl neu gebauter 

Wohnungen von 125 lässt sich mit dem Einbezug unterschiedlicher Baumaßnahmen erklären. 

Die Zahl von 173 Wohnungen von 2004 bis 2024 schließt den Neubau von Wohnungen in 

Nichtwohngebäuden sowie Baumaßnahmen an Wohnungen in bestehenden Wohngebäuden 

oder in bestehenden Nichtwohngebäuden ein. Im selben Zeitraum wurde der Neubau von 24 

Nicht-Wohngebäuden genehmigt.105  

 10.4  Wohnungsbau 

 10.4.1  Wohnbautätigkeiten 

Im Rahmen der Wohnbautätigkeit ist die Betrachtung der Entstehung neuer Wohngebäude 

von Bedeutung. Die Betrachtung der Baumaßnahmen an bestehenden Wohnungen wird 

 
104 Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Sondergebiet Energie“ wird in den Entwurf eingearbeitet. 
105 Thüringer Landesamt für Statistik (o. J.): Baugenehmigungen – Jahresdaten ab 1995. 
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folgend nicht berücksichtigt, da die Steuerung dieser durch die Stadt kaum möglich ist. 

Innerhalb der Stadt Magdala und den dazugehörigen Ortsteilen werden stetig neue 

Wohngebäude errichtet. Seit 2004 wurden 92 neue Wohngebäude innerhalb der Stadt 

Magdala errichtet (Stand 2024). Dies entspricht in etwa 4,6 neuen Wohngebäuden pro Jahr. 

Besonders auffällig ist der Anstieg der Baugenehmigung für neue Wohngebäude in den Jahren 

2014 und 2015 mit jeweils zehn Wohngebäuden pro Jahr sowie mit neun Wohngebäuden im 

Jahr 2012. Der Anstieg der Baugenehmigungen in diesen Jahren lässt sich nach Angaben der 

Stadt Magdala auf die gestiegene Nachfrage des Baugebiets „Hinter der Kirche“ zurückführen.  

Insgesamt wurden durch die Errichtung neuer Wohngebäude 125 Wohnungen geschaffen. 

 

Abb. 19: Anzahl neuer Wohngebäude von 2004 bis 2024 

Von den 92 neu errichteten Wohngebäuden befinden sich in 86 Gebäuden nur eine oder zwei 

Wohnungen, womit es sich vermutlich bei diesen Gebäuden um Ein- oder Zweifamilienhäuser 

(kurz: EFH und ZFH) handelt.106 Daraus lässt sich schließen, dass die Neubautätigkeiten in 

den vergangenen 21 Jahren zu 93,47 % auf Ein- und Zweifamilienhäuser zurück gehen. Dieser 

Umstand lässt sich als Indikator für bestimmte Entwicklungen in ländlich geprägten Räumen 

interpretieren. 

 10.4.2   Baulücken 

Eine Baulücke wird als einzelne nicht bebaute Parzelle ausreichender Größe verstanden, die 

sich innerhalb einer im Zusammenhang bebauten Umgebung befindet. Diese Baulücken sind 

bereits hinsichtlich einer möglichen Wohnnutzung parzelliert und durch eine gesicherte 

Erschließung prinzipiell zügig mobilisierbar. Aus diesem Grund sind Baulücken in Bezug auf 

 
106 Thüringer Landesamt für Statistik (o. J.): Baufertigstellungen – Jahresdaten ab 1995. 
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die Betrachtung von potenziellem Bauland für Wohngebäude von besonderer Relevanz für die 

Nachverdichtung im Innenbereich. Gemäß § 34 Abs.1 BauGB können Baulücken ohne die 

Aufstellung eines Bebauungsplans bebaut werden, wenn sich die geplante Bebauung in die 

Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Um in Zukunft mit 

diesen Potenzialflächen arbeiten zu können, werden diese im Folgenden katalogisiert und 

bezüglich ihres Wohnbaupotenzials betrachtet. 

In den Ortsteilen sind insgesamt zwölft Baulücken festzustellen (Göttern drei, Ottstedt sechs, 

Maina drei), in der Stadt beträgt der Bestand ebenfalls elf Flächen.  

 10.4.2.1  Methodik 

Da die Stadt Magdala keine Klarstellungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 1 Satz 1 BauGB besitzt, 

ist der Innenbereich nicht eindeutig abgegrenzt bzw. abzugrenzen. Daher wurden die im 

Zusammenhang bebauten Gebiete und angrenzende Arrondierungsflächen der Kernstadt 

Magdala sowie die der Ortsteile Maina, Ottstedt und Göttern grob abgegrenzt und untersucht. 

Hier ist eine Abstimmung zwischen der Stadt und dem Landesverwaltungsamt bezüglich der 

genauen Festlegung des Innenbereichs notwendig. Ebenfalls betrachtet wurden Gebiete, für 

die rechtskräftige Bebauungspläne mit den Festsetzungen Wohn- oder Mischgebiet vorliegen 

(siehe Abbildung 19). 

Es wurden Flächen gesucht, die nicht oder nur gering baulich genutzt werden und somit 

potenziell für eine Nachverdichtung geeignet sind. Basierend auf digitalen Orthofotos des 

Thüringer Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformationen wurde eine 

Vorauswahl potenzieller Baulücken vorgenommen. Diese wurden anschließend in einer Vor-

Ort-Begehung dokumentiert und durch weitere ergänzt. Die grobe Größe der Flächen wurde 

anhand eigener Digitalisierung der Flächen in einem GIS-Programm berechnet. Informationen 

zur aktuellen Nutzung stammen aus wiederholten Beobachtungen vor Ort und aus dem 

Informationssystem Liegenschaftskataster (InfoLika) Thüringen. Basierend auf der 

umliegenden Bebauung und der vorhandenen Erschließung wurde das Baupotenzial der 

jeweiligen Baulücken ermittelt.  
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Abb.19: Im Zusammenhang bebaute Gebiete und Bebauungspläne von Magdala 
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 10.4.2.2  Flächenbetrachtung Ortsteil Magdala 

(M1) Baulücke an der Ottstedter Str. (Ost) 

 

 

Fläche: ca. 1.340 m² 

Nutzung: aufgegebene Gartennutzung 

Eigentum: privat 

Bemerkung: 

Bauentwicklungsland im Außenbereich, 
aktuell keine Widmung zum Innenbereich 
geplant, Ergänzungssatzung für Bebauung 
notwendig. 

Mgl. Bebauung: 
1-2 Einfamilienhäuser (1,5) 

 

Abb. 20: Übersicht der Baulücken im OT Magdala 
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(M2) Baulücke an der Ottstedter Str. (West) 

 

 

Fläche: ca. 1.273 m² 

Nutzung: Gartennutzung und - unterhaltung 

Eigentum: privat 

Bemerkung: 

Bauentwicklungsland im Außenbereich, 
keine Widmung zum Innenbereich geplant, 
Ergänzungssatzung/ Bebauungsplan für 
Bebauung notwendig. 

Mgl. Bebauung: 1 Einfamilienhaus 

(M3) Baulücke am Stadtpark 

 

 

Fläche: ca. 2.674 m² 

Nutzung: verwilderter Garten 

Eigentum: privat 

Bemerkung: 
Außenbereich; Baugenehmigung vor 
Jahren beantragt, zwischenzeitlich 
verfristet; Bebauung in 2. Reihe möglich 

Mgl. Bebauung: 

 

 

 

 

1-2 Einfamilienhaus (1,5) 
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(M4) Baulücke an der Breitenstr. 

 

 

Fläche:  ca. 1.134 m² 

Nutzung: Wiese am Fluss 

Eigentum: privat 

Bemerkung: Außenbereich 

Mgl. Bebauung: keine Bebauung 

(M5) Baulücke an der Breitenstr./ Zur Grotte 

 
 

 

Fläche:  ca. 3.012 m² 

Nutzung:  Landwirtschaftliche Nutzfläche 

Eigentum:  privat 

Bemerkung:  Außenbereich 

Mgl. Bebauung: 2 Einfamilienhäuser 

(M6) Baulücke an der Blankenhainer Str. 
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Fläche:  ca. 2.804 m² 

 

Nutzung:  Weide/Garten auf Terrassen, am Fluss 

Eigentum:  privat 

Bemerkung:  

Schwierige Topografie, Bauvoranfrage 
wurde gestellt und abgelehnt da 
Außenbereich, B-Plan für Baurecht 
notwendig. 

Mgl. Bebauung: 4 Einfamilienhäuser  

(M7) Baulücke am Sperlingsberg 23 

 

 

Fläche:  ca. 1.389 m² 

Nutzung:  gemähte Wiese, zu Wohnhaus zugehörig 

Eigentum:  privat, zwei Eigentümer 

Bemerkung:  Innenbereich, unklar ob Erschließung 
ausreichend gesichert, Bebauung mgl. 

Mgl. Bebauung: 2 Einfamilienhäuser 

(M8) Baulücke an der Karl-Freyberg-Str. 

 

Fläche:  ca. 2.380 m² 

Nutzung:  Wiese, hohes Gras 

Eigentum:  privat 
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Bemerkung:  
Im B-Plan „Auf den Stummeln“, Festsetzung 
als Gewerbegebiet, müsste für Wohnen 
geändert werden. 

 

Mgl. Bebauung: Gewerbe 

(M9) Baulücke an der Karl-Freyberg-Str. 

 

 

Fläche:  ca. 7.453 m² 

Nutzung:  extensive Wiese 

Eigentum:  privat 

Bemerkung:  

In B-Plan-Änderung „Auf den Stummeln“, 
festgesetzt als Wohngebiet, befindet sich 
bereits in der Entwicklung, Grundstücke 
stehen zum Verkauf. 

Mgl. Bebauung: 12 Einfamilienhäuser (gem. der 1. Änd. 
des B-Plans; s. Anhang 1) 

(M10) Baulücke 4 an der Karl-Freyberg-Str. 

 

Fläche:  ca. 1.219 m² 
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Nutzung:  extensive Wiese 

 

Eigentum:  privat 

Bemerkung:  

Im B-Plan „Auf den Stummeln“ als 
Mischgebiet mit geschränkter überbaubarer 
Grundstücksfläche festgesetzt, entfällt 
aufgrund B-Planfestsetzung. 

Mgl. Bebauung: grunds. 1 Mehrfamilienhaus möglich 

(M11) Baulücke am Johannisring 

 

 

Fläche:  ca. 415 m² 

Nutzung:  Brachfläche mit drei erhöhten Gullideckeln 

Eigentum:  privat 

Bemerkung:  Im B-Plan „Hinter der Kirche“, Festsetzung 
als Baufläche. 

Mgl. Bebauung: 1 Einfamilienhaus (gem. B-Plan) 
 

Art der Fläche Mögliche EFH Mögliche MFH 

Innenbereich 2 - 

Bebauungsplan 3 - 

Außenbereich, Aufstellung Bebauungsplan oder 

Ergänzungssatzung 

10 - 

Änderung bestehender Bebauungsplan - 1 

 15 1 
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 10.4.2.3  Flächenbetrachtung Ortsteil Göttern 

 

(G1) Baulücke am Dorfplatz 

 

 

Fläche:  ca. 1.411 m² 

Nutzung:  Wiese mit Bäumen und Kriegerdenkmal 

Eigentum:  Stadt 

Bemerkung:  Außenbereich im Innenbereich 

Mgl. Bebauung: 
 
 
 
 

keine Bebauung 

 

 

 

Abb. 21: Übersicht der Baulücken OT Göttern 
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(G2) Baulücke an der Dorfstraße (Landstraße) 

 

 

Fläche:  ca. 438 m² 

Nutzung:  Wiese mit Bäumen am Bach, Zugang zu 
Brücke 

Eigentum:  Stadt 

Bemerkung:  Innenbereich 

Mgl. Bebauung: keine Bebauung 

(G3) Baulücke an der Magdel 

 

 

Fläche:  ca. 3.043 m² 

Nutzung:  Wiese mit jungen und alten Bäumen am Fluss 

Eigentum:  Stadt 

Bemerkung:  vermutlich Außenbereich, B-Plan für Bebauung 
notwendig  

Mgl. Bebauung: Bebauung unwahrscheinlich 
 

Art der Fläche Mögliche EFH Mögliche MFH 

Innenbereich - - 

Bebauungsplan - - 

Außenbereich, Aufstellung Bebauungsplan oder 

Ergänzungssatzung 

- - 

Änderung bestehender Bebauungsplan - - 
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 0 0 

 10.4.2.4  Flächenbetrachtung Ortsteil Ottstedt 

 

(O1) Baulücke an der Magdalaer Str. 

 

 

Fläche:  ca. 697 m² 

Nutzung:  Garten mit Obstbäumen 

Eigentum:  privat 

Bemerkung:  unbebauter Innenbereich 

Mgl. Bebauung: 
 
 
 
 
 

2 Einfamilienhäuser 
 

 

 

Abb. 22: Übersicht der Baulücken im OT Ottstedt 
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(O2) Baulücke im Rode 

 

 

Fläche:  ca. 1.025 m² 

Nutzung:  Garten 

Eigentum:  privat 

Bemerkung:  Außenbereich, Baurecht durch 
Ergänzungssatzung nicht wahrscheinlich 

Mgl. Bebauung: 2 Einfamilienhäuser 

(O3) Baulücke an der Magdalaer Str. (Ortsausgang) 

 

 

Fläche:  ca. 1.141 m² 

Nutzung:  Weide mit Bäumen 

Eigentum:  privat 

Bemerkung:  
Außenbereich, Baurechtschaffung durch 
Ergänzungssatzung unwahrscheinlich, evtl. 
Bauerwartungsland 107  

Mgl. Bebauung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Einfamilienhaus 

 

 

 

 

 

 

 
107 Als Bauerwartungsland gelten Flächen, die in den Flächennutzungsplänen von Gemeinden als zukünftiges Bauland oder als 
Land mit zu erwartender Bebaubarkeit verzeichnet sind und noch nicht erschlossen wurden. 
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(O4) Baulücke an der Mellinger Str. 

 

 

Fläche:  ca. 1.498 m² 

Nutzung:  Wiese am Fluss 

Eigentum:  privat 

Bemerkung:  Außenbereich, Baurecht könnte mit 
Ergänzungssatzung geschaffen werden 

Mgl. Bebauung: 2 Einfamilienhäuser 

(O5) Baulücke zum Egergraben 

 

 

Fläche:  ca. 3.464 m² 

Nutzung:  Lagernutzung und Grünland 

Eigentum:  privat 

Bemerkung:  Außenbereich, Bebauungsplan notwendig 

Mgl. Bebauung: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 Einfamilienhäuser (2,5) 
 

 

 

 

 



Flächennutzungsplan Stadt Magdala - Vorentwurf    

Seite 63 

 

 

(O6) Baulücke in den Gärten 30 

 

 

Fläche:  ca. 3.866 m² 

Nutzung:  Gartennutzung 

Eigentum:  privat 

Bemerkung:  Außenbereich, Bebauungsplan notwendig 

Mgl. Bebauung: 5 Einfamilienhäuser 
 

Art der Fläche Mögliche EFH Mögliche MFH 

Innenbereich 2 - 

Bebauungsplan - - 

Außenbereich, Aufstellung Bebauungsplan oder 

Ergänzungssatzung 

12,5 - 

Änderung bestehender Bebauungsplan - - 

 14,5 0 
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 10.4.2.5  Flächenbetrachtung Ortsteil Maina 

 

(A1) Baulücke im Dorfe (Süd) 

Fläche:  ca. 1.120 m² 

 

Nutzung:  Intensiv genutzter Garten zu angrenzendem 
Haus 

Eigentum:  privat 

Bemerkung:  
eventuell Außenbereich, Ergänzungssatzung 
für Baurechtschaffung unter Umständen 
notwendig 

Mgl. Bebauung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Einfamilienhaus 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 23: Übersicht der Baulücken im OT Maina 
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(A2) Baulücke im Dorfe  

 

 

Fläche:  ca. 604 m² 

Nutzung:  Gemeindegarten mit Gemeindehaus 

Eigentum:  Stadt 

Bemerkung:  - 

Mgl. Bebauung: keine Bebauung 

(A3) Baulücke im Dorfe (West) 

Fläche:  ca. 985 m² 

 

Nutzung:  Schafweide mit Bäumen 

Eigentum:  vermutlich privat 

Bemerkung:  
Außenbereich, Baurechtschaffung durch 
Ergänzungssatzung unwahrscheinlich, 
Grundstück des 4-Seiten Hofs 

Mgl. Bebauung: keine Bebauung 

(A4) Baulücke im Dorfe (Nord) 
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Fläche:  ca. 3.650 m2 

 

Nutzung:  Gartennutzung 

Eigentum:  privat 

Bemerkung:  Außenbereich, Baurechtschaffung durch 
Ergänzungssatzung unwahrscheinlich 

Mgl. Bebauung: 5 Einfamilienhäuser 

 

Art der Fläche Mögliche EFH Mögliche MFH 

Innenbereich - - 

Bebauungsplan - - 

Außenbereich, Aufstellung Bebauungsplan oder 

Ergänzungssatzung 

6 - 

Änderung bestehender Bebauungsplan - - 

 6 0 

 10.4.2.6  Zusammenfassung 

Um einen Überblick über das Nachverdichtungspotenzial in der Stadt Magdala zu bekommen 

wurden im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplans die Baulücken in der Kernstadt 

Magdala sowie in den Ortsteilen Göttern, Ottstedt und Maina katalogisiert. Somit steht der 

Stadt für die Flächennutzungsplanung ein Überblick über die aktuell verfügbaren 

Baulandreserven für Wohnraum zur Verfügung. 

Tabelle 7: Zusammenfassung möglicher EFH/MFH des gesamten Stadgebiets 

Art der Fläche Mögliche EFH Mögliche MFH 

Innenbereich 4 - 

Bebauungsplan 13 - 

Außenbereich, Aufstellung B-Plan oder Ergänzungssatzung 28,5 - 

Änderung bestehender Bebauungsplan - 1 

 45,5 1 
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Basierend auf der umliegenden Bebauung der jeweiligen Baulücken lässt sich annehmen, 

dass Flächen für den Bau von bis zu 45,5 Einfamilienhäusern (kurz: EFH) und 1 

Mehrfamilienhaus vorhanden sind, wobei für ein Großteil die Schaffung vom Baurecht 

notwendig ist.  

Potenziale auf unbebauten Flächen im Geltungsbereich von Bebauungsplänen (gemäß § 30 

BauGB) 

In Magdala bestehen Stand 2025 drei Baugebiete nach § 30 BauGB, die jeweils durch 

rechtskräftige Bebauungspläne ausgewiesen sind. Für 13 Einfamilienhäuser besteht bereits 

gesichert Baurecht durch die Bebauungspläne „Auf den Stummeln“ (12 EFH) und „Wohngebiet 

Hinter der Kirche“ (1 EFH). Diese sind als Reserveflächen anzusehen. Die beplanten Flächen 

im Bebauungsplan „Auf den Stummeln“ sind unter Umständen schon veräußert und werden in 

näherer Zukunft entwickelt. In dem Areal befinden sich bereits zwei Einfamilienhäuser im Bau. 

In dem Satzungsgebiet des Bebauungsplans „Auf den Stummeln“ befindet sich weiterhin Platz 

für ein Mehrfamilienhaus. Hierfür ist allerdings eine weitere Änderung des Bebauungsplans 

notwendig, da die benötigte Fläche für das Gebäude eine Anpassung der überbaubaren 

Grundstücksfläche und der Baugrenze erforderlich wäre. 

 

Magdala – Wohngebiet Hinter der Kirche 

Wohnbaufläche 

Gebietsgröße: 12,2 ha 

Ausweisung: Mitte der 1990er Jahre. 

Topografie: Fallendes Gelände von 

der Straße nach Ottstedt 

in nördl. Richtung 

(Neigung ca. 4,5 %). Das 

größte Gefälle an der 

Nordseite des 

Plangebietes (Flurst. 

693/5).  

Bebauungsplanung: rechtskräftig 

Sonstiges: Der Bezug ist weit 

fortgeschritten (99,2 %).  

 

Magdala – Auf den Stummeln 

Misch-, Gewerbe- und Sonderbaufläche 
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Gebietsgröße:  

Ausweisung: Mitte der 1990er Jahre. 

Topografie:  

Bebauungsplanung: rechtskräftig 

Sonstiges: Gebiet ist noch nicht 

vollständig ausgelastet 

und bietet 

Reserveflächen für 

Wohnen. 

Bei der Prüfung des dritten Bebauungsplans „Über dem Schwemmtümpfel“, der Wohnbauland 

ausweist, konnte festgestellt werden, dass das Mischgebiet vollständig ausgelastet ist. 

Dementsprechend der B-Plan nicht als Reservefläche geführt. 

Gebiet Fläche 

Gesamt 

in ha 

Freie 

Fläche 

in ha  

Flächen-

arten 

Anteil 

Wohn-

nutzung 

Mobilisierungs- 

faktor108 

Rechnerische 

Wohnbau-

reserve109 

„Wohngebiet 

Hinter der Kirche“ 

ca. 

12,6 

ca. 

0,04 
W 100% 25% 0,01 ha 

„Auf den 

Stummeln“ 
ca. 4,8 ca. 0,8 

M, GE, 

SO 
50% 90% 0,36 ha 

„Über dem 

Schwemmtümpfel“ 
Ca. 4,0 0 M 50% 25% 0 ha 

Summe 0,37 ha 

Insgesamt sind für Magdala damit in der Summe ca. 0,37 ha an wohnbaulich nutzbaren 

Reserveflächen in Bebauungsplänen (durch die Ausweisung von Wohn- und Mischgebieten) 

festzustellen.  

Potenziale auf unbebauten Flächen im unbeplanten Innenbereich (nach § 34 BauGB)  

Weitere vier Einfamilienhäuser lassen sich gem. § 34 BauGB auf Flächen im Innenbereich 

ohne die Aufstellung eines Bauleitplans errichten. Daraus ergibt sind insgesamt eine 

(grundsätzlich) nutzbare Fläche von 2.111 m2 (0,21 ha).110  Hierbei lässt sich aufgrund der 

 
108 Aktuell in Entwicklung befindliche Gebiete = 90 %; für „ältere“ Gebiete (vor 2020) = 25%  
109 Freie Fläche in ha x (Anteil Wohnnutzung/100) x (Mobilisierungsfakor/100) = rechnerische Wohnbaureserve. 
110 Dabei verteilt sich die Größe auf 1.493 m2 der Baulücke M7 und 618 m2 der Baulücke O1. 
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Eigentumsverhältnisse in privater Hand jedoch nur schwer einschätzen inwieweit die 

Baulücken tatsächlich als Wohnbaufläche nutzbar. Vor allem in Bezug auf die, aktuell als 

Garten genutzten Flächen, muss mit den Grundstückseigentümern geklärt werden ob Bau- 

oder Verkaufsabsichten bestehen. 

Weiteres Entwicklungspotenzial am Siedlungsrand (nach § 35 BauGB)  

Neben den bereits erläuterten Baulücken und Reserveflächen konnten weitere grundsätzlich 

mobilisierbare Flächen identifiziert werden. Bei diesen 12 Flächen (Potenzial für 28,5 EFH) ist 

zu berücksichtigen, dass die Grenze des Innenbereichs geklärt werden muss und unter 

Umständen Baurecht durch einen Bebauungsplan oder durch eine Ergänzungssatzung 

geschaffen werden muss. Um Klarheit in Bezug auf das Baurecht zu schaffen empfiehlt sich 

die Festsetzung der Innenbereichsgrenzeiii durch eine Klarstellungssatzung gem. § 34 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 1. 

Die verbleibenden untersuchten Flächen entfallen als Gebiete für Wohnungsbau ihrer 

aktuellen Nutzung als Fläche für ein Denkmal und/oder als Parkanlage. 

 11  Bauflächenausweisung und städtebauliche Maßnahmen 

 11.1  Grundsätzliche Anmerkungen zu Flächenausweisungen 

Dem Landesentwicklungsprogramm und BauGB folgend unterliegt die Siedlungsentwicklung 

in Thüringen dem Prinzip Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Die Siedlungstätigkeit soll 

sich zudem in räumlicher Hinsicht vorrangig auf die Zentralen Orte ausrichten. In 

Flächennutzungsplänen vergangener Jahrzehnte kam den Kapiteln zu Neuausweisungen in 

der Regel die zentralste Bedeutung zu. Fragen der notwendigen Größenordnung dieser 

Flächen zur Bewältigung oder auch zur Auslösung von Wachstum und deren Verortung 

standen im Vordergrund. Im Zeichen des demografischen Wandels, unter klaren Vorgaben zur 

Reduzierung des Flächenverbrauchs und mit einem gestiegenen Umweltbewusstsein, um nur 

einige der maßgeblichen Randbedingungen zu nennen, muss eine zukunftsweisende 

städtebauliche Planung heute andere Prioritäten setzen. Neben der Schaffung von 

Entwicklungspotenzialen werden auch die Bestandssicherung, die Optimierung 

städtebaulicher Funktionen sowie die Minderung von Konflikten notwendig. Um 

Zukunftschancen zur ermöglichen müssen auch andere Wege als Neuausweisungen im 

großen Stil abgewogen werden.  

Neben dem gestiegenen Umweltbewusstsein bei der Entwicklung neuer Bauflächen spielt das 

Thema der Wohnungsknappheit eine immer zentralere Rolle bei der Flächenausweisung. Vor 

diesem Hintergrund hat der Bundestag am 9. Oktober 2025 den Gesetzentwurf zur 
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Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung beschlossen. Dieser gibt 

mit einem neuen § 249e im BauGB den Gemeinden die Möglichkeit, in einem Zeitraum von 

fünf Jahren von den bauplanrechtlichen Vorschriften abzuweichen. Der Wohnungsbau wird 

dabei sowohl im Innen- als auch im Außenbereich deutlich vereinfacht und beschleunigt. Es 

obliegt den einzelnen Kommunen, ob sie den § 249e BauGB anwenden oder nicht.111 

Insgesamt hat Magdala seit der Wende positive Entwicklungen erlebt, hin zu einem Standort 

mit Potenzial für die Ansiedelung von Gewerbe und Industrie sowie zu einem attraktiven 

Wohnstandort, insbesondere durch die Ausweisung verschiedener Bebauungspläne (siehe 

Kapitel 10.1). Bereits in der Vergangenheit hat die Stadt Magdala - etwa durch die 

Revitalisierung von leerstehenden Gebäuden und die Ausschöpfung des Baupotenzials der 

Bebauungspläne für Wohn- und Mischnutzung zur Nachverdichtung des Innenbereichs 

beigetragen. Ausweisungen in den Außenbereich fanden in begrenztem Maße statt – etwa aus 

strategischen Gründen für die gewerblichen und industriellen Ansiedelungen in räumlicher 

Nähe zur BAB 4 oder für Wohnbauflächen, da die notwendigen Standortqualitäten dies 

erforderten. Besonders die Bauflächen für Wohnen trafen hierbei auf eine hohe Nachfrage, 

was sich von der grundsätzlich hohen Auslastung der Gebiete ableiten lässt. Aufgrund dessen 

steht die Stadt aktuell vor der Beschränkung limitierter Flächenverfügbarkeiten im 

Innenbereich (Baulücken und Reserveflächen inbegriffen; siehe Kapitel 10.4.2) sowie 

gleichzeitig vor demographischen Herausforderungen (siehe Kapitel 4). Um dieser 

zweiseitigen Entwicklung entgegenzukommen fokussiert die Stadt Magdala künftig die 

Nachverdichtung des Innenbereiches, etwa durch die Schließung von Baulücken und 

Reserveflächen. Dabei stehen jedoch nur begrenzte Reserven zur Verfügung, die gemäß des 

Innenentwicklungsgebots vorrangig genutzt werden sollen. Insofern sieht der FNP, auch unter 

Berücksichtigung des absehbaren mittel- und langfristigen Bedarfs, Neuausweisungen (vor 

allem im Wohnungsbau) in zurückhaltendem Umfang vor (siehe Kapitel 11.3.4).  

Der Vorentwurf des Flächennutzungsplanes Magdala dient der Offenlegung aller grundsätzlich 

möglicher Vorhaben im Bereich der geplanten Bauflächen. Die dargestellten Flächen werden 

hinsichtlich ihrer Eignung weitergehend untersucht und im Entwurf entsprechend ihrer (Nicht-) 

Eignung konkretisiert oder ausgeklammert.  

 11.2  Gewerbliche Bauflächen 

 11.2.1  Rahmenbedingungen der Ausweisung 

Im Rahmen der drei Bebauungspläne „Auf dem Gartenberge“, „Industriepark Am 

 
111 Deutscher Bundestag (2025): Bundestag verabschiedet den „Bau-Turbo“. 
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Amselberg“ und „Auf den Stummeln“ wurden bereits Flächen der baulichen Nutzung 

„Gewerbegebiete“ ausgewiesen. Im Kontext des Kapitel 10.1 wurde der Auslastungsgrad der 

in Kraft getretenen Bebauungspläne betrachtet und in Tabelle 3 – „Übersicht 

Bebauungspläne“ zusammengefasst. Dabei konnte festgestellt werden, dass die bereits 

ausgewiesenen Gewerbegebiete teilweise nur sehr gering ausgelastet sind. Aus diesem 

Grund sieht die Stadt Magdala aktuell keinen Bedarf zur Ausweisung weiterer Gewerbegebiete.  

Tabelle 8: Entwicklungspotenziale der bestehenden gewerblichen Bauflächen 

Industrie- & 
Gewerbe-

gebiet 

Vorw. 
Nutzung 

Fläche 
in ha 

Poten-
zial in 

ha 

Zeitl. 
Perspektive 

Anmerkungen 

(1) Auf dem 

Gartenber

ge 

1. Änderung 

Produktion 

Gewerbe 
17,70 5,5 

Mittel- und 

langfristig 

Noch zu erschließende 

Fläche. 

(2) Industriep

ark Am 

Amselberg 

Gewerbe, 

Produktion 
8,0 0 - 

Plangebiet erstreckt sich 

bis in den 

Gemeindeverband Bucha.  

Gesamtfläche = 23,8 ha 

Diese Tabelle 

berücksichtigt ausschl. 

die Potenziale der innerh. 

von Magdala liegenden 

Fläche. 

(3) Auf den 

Stummeln 
Gewerbe 5,0 0,3 

Mittel- und 

langfristig 

Betrachtung der 

ausschließlich für 

Gewerbe ausgewiesenen 

Flächen innerhalb des B-

Plans. 

 11.2.2  Geplante gewerbliche Bauflächen 

Zum gegenwärtigen Planungsstand ist ausschließlich eine konkrete Baufläche für den Neubau 

eines Nahversorgers in Magdala geplant, wobei hierfür bereits durch den Bebauungsplan „Auf 

den Stummeln“ entsprechend Rechtschaffung vorliegt. Die Baufläche wird im Rahmen des 

Baulückenkataster als Baulücke M8 im Kapitel 10.4.2.2 aufgelistet. Die Stadt Magdala zielt auf 

die Umsiedelung des Edekas auf der benachbarten Fläche und plant in diesem Zuge eine 

Nachnutzung des ehemaligen Edeka-Gebäudes. Aktuell verfügt die Stadt Magdala über keine 

Ambitionen zur Ausweisung weiterer gewerblicher Bauflächen. Die Stadt hält sich eine erneute 
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Prüfung und Anpassung offen, sobald eine hohe Auslastung der ausgewiesenen 

Gewerbegebiete erreicht wurde. 

 11.3  Wohnbauflächen 

 11.3.1  Ausgangssituation der Bedarfsbetrachtung 

Gemäß der bereits in Kapitel 2.1 vorgestellten Leitvorstellungen des LEP, sollen der 

demografische Wandel und Aspekte des Umwelt- und Klimaschutzes bei der Bereitstellung 

von Wohnraum für die Bevölkerung einbezogen und sozialstabile Bewohnerstrukturen 

geschaffen und erhalten bleiben. Insbesondere der Wohnungsmarkt wird durch demografische 

Entwicklung stark beeinflusst. Aus diesem Grund ist die demografische Entwicklung bei der 

Ausweisung von Wohnbauflächen, neben der allgemeinen Bedarfsabdeckung und der 

gesteigerten Flächeninanspruchnahme pro Kopf, in besonderem Maße zu berücksichtigen.  

Auch in Magdala hat die demografischen Entwicklungen einen Einfluss auf die 

Bedarfsbetrachtung bei der Ausweisung von Wohnbauflächen. Wie bereits im Kapitel 4.2.1 

ausführlicher behandelt, ist die Bevölkerungszahl in Magdala absehbar rückläufig. Ein 

Ausgleich durch Wanderungsgewinne ist nicht zu erwarten. Hinzu kommen die Veränderungen 

im Altersaufbau der Bevölkerung hin zum Überwiegen der älteren Jahrgänge. Hier folgt 

Magdala dem bundesweiten Trend. Bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Stand 2024) beträgt 

der Anteil der über 50-Jährigen fast die Hälfte an der Gesamtbevölkerung der Stadt Magdala 

(47,6%). Die Bevölkerungsprognose bis 2040 sieht eine Verschärfung dieses Trends vor.  

Besonders ältere Haushalte belegen dem Umweltbundesamt zufolge im bundesweiten 

Durchschnitt mehr Wohnraum, da beispielsweise Eltern trotz Auszug der Kinder in den 

Familienwohnungen verbleiben. Zudem stieg in den vergangenen Jahrzehnten auch die Pro-

Kopf-Wohnflächenbelegung von Ein-Personenhaushalten in der Altersgruppe über 75 – von 

55 m2 im Jahr 1978 auf 78 m2 im Jahr 2010. Dem entgegen verbleibt die Wohnflächenbelegung 

junger Ein-Personenhaushalte seit 1978 relativ konstant unter 50 m2. Insgesamt wird auch ein 

Zusammenhang des Trends (steigender Pro-Kopf-Wohnflächenbelegungen) mit dem 

Wohnungseigentum deutlich, der die Neigung für einen Umzug in eine kleinere Wohnung (z. 

B. aufgrund ausgezogener Kinder oder verstorbener Partner) verringert.112 

Das folgende Kapitel nähert sich der prognostischen Ermittlung des Wohnbedarfs sowie der 

Ermittlung des tatsächlichen Wohnbauflächenbedarfs. Der Flächennutzungsplan hat die 

Aufgabe die langfristige städtebauliche Entwicklung vorzubereiten, weshalb die prognostische 

Zeitspanne von 2025 bis 2040 betrachtet wird.  

 
112 Umweltbundesamt (2024): Wohnfläche. 
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 11.3.2  Ermittlung des Bedarfs bis 2040 

Die Basis zur Ermittlung des Wohnungsbedarfs im Jahr 2040 bilden die Ausgangs- und Fort-

schreibungsdaten des Zensus 2022. Der Wohnungsbestand zum 31.12.2024 wird mit insge-

samt 973 Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden angegeben.113 

Der Wohnungsbedarf im Jahr 2040 wurde entsprechend der ermittelten Einwohnerzahl gemäß 

der 1. Gemeindebevölkerungsvorausberechnung (1.810 Einwohner) sowie einer prognosti-

zierten Belegungsdichte von 1,61 Einwohnern/Wohnung errechnet.  

Die prognostizierte Belegungsdichte wurde wie folgt berechnet:  

Aufgrund mangelnder Datenlage der Wohneinheiten (WE) für die Jahre vor 2022 konnte für 

die Berechnung der prognostizierten Belegungsdichte ausschließlich auf die Belegungsdich-

ten der drei vergangenen Jahre 2022 bis 2024 zurückgegriffen werden. Es ergeben sich fol-

gende Belegungsdichten: 

Tabelle 9: Belegungsdichte (EZ/WE) von 2022 bis 2024 

 2022 2023 2024 

Einwohnerzahl (EZ)114 1.963 1.950 1.924 

Anzahl Wohneinheiten in Wohn- & 

Nichtwohngebäuden (WE) 115 
959 966 973 

Belegungsdichte (EZ/WE) pro Jahr 2,05 2,02 1,98 

Die prognostizierte Belegungsdichte errechnet sich schließlich aus der durchschnittlichen Ent-

wicklung von 2022 (2,05 EZ/ WE) bis 2024 (1,98 EZ/ WE). Jährlich entspricht die Entwicklung 

durchschnittlich einem Minus von 0,023 EZ/ WE. Die sinkende Belegungsdichte ist auf den 

hohen Anteil der älteren Bevölkerung, dem Überhang der Sterbefälle gegenüber der Gebur-

tenfälle sowie der Abwanderung junger Bevölkerungsschichten zurückzuführen (s. Kap. 4.1). 

Auf den Planungshorizont von 15 Jahren bis 2040 gerechnet ergibt sich ein Minus von -0,345 

EZ/WE (0,023 x 15 Jahre). Zieht man diese -0,345 EZ/ WE von der Belegungsdichte von 2024 

(1,98 EZ/ WE) ab, ergibt sich die prognostizierte Belegungsdichte von 1,635 EZ/ WE. 

 
113 Thüringer Landesamt für Statistik (o. J.): Bestand an Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden – Fortschreibung auf 
Basis der endgültigen Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählungen 2022. 
114 Grundlage der Fortschreibung der Bevölkerungszahl ist ab dem Jahr 2022 die Datenbasis des Zensus 2022 mit Stichtag 
15.05.2022. 
115 Bevölkerungsfortschreibung auf der Grundlage des Zensus 2022. 
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Um den tatsächlichen Wohnungsbedarf der Stadt Magdala zu ermitteln, wurden folgende Me-

thoden angewandt: 

(1) Betrachtung des Bedarfs unter der Prämisse der Entwicklung von Nachfrage und der 

Belegungsdichte. 

(2) Die Bedarfsermittlung unter der Prämisse der Baufertigstellungen der letzten 16 Jahre.  

(1) Wohnungsbestand und Wohnungsbedarf 
Berücksichtigt man die folgend gelisteten Parameter, ergibt sich der prognostizierte Wohnbau-

flächenbedarf bis zum Jahr 2040, gemessen an der Wohnungsnachfrage und der Belegungs-

dichte. 

Für das Jahr 2024 ergibt sich für Magdala der Bestand von 973 Wohneinheiten.116 

Nimmt man den Parameter der Wohnungsnachfrage als Grundlage, so ergibt sich folgender 

Wohnungsbedarf für das Zieljahr des Flächennutzungsplans 2040 mit einer prognostizierten 

Belegungsdichte von 1,61 EZ/ WE: 

Gemeindebevölkerungsvorausberechnung 2040   1.810 Einwohner 

Belegungsdichte je Wohnung 2040     1,635 EZ/WE 

Ermittelter Wohnungsbedarf      1.107 Wohnungen 

Vergleicht man den Bestand an Wohneinheiten der Stadt Magdala im Jahr 2024 mit dem er-

mittelten Wohnungsbedarf, ergibt sich für 2040 ein Defizit von 134 Wohnungen. 

Zudem müssen Gebäude berücksichtigt werden, für die bis zum Jahr 2040 ein Abriss notwen-

dig ist. Zum gegenwärtigen Planungsstand ist ein Gebäudeabriss nicht in Planung, wobei sich 

die Kommune die Möglichkeit von Gebäudeabrissen mittel- und langfristig offenhält. Aus die-

sem Grund werden in der Wohnbauflächenbedarfsberechnung keine derartigen Gebäude ein-

berechnet. 

(2) Bedarf an Bauland nach Baufertigstellungen 

Bei der ausschließlichen Betrachtung des Wohnungsbestandes bleibt der Einbezug der Woh-

nungsbautätigkeiten sowie die Nachfrage im Bereich der Einfamilienhäuser oder der Mehrfa-

milienhäuser sowie nach altersgerechtem Wohnen unberücksichtigt. Aus diesem Grund wird 

im Folgenden eine Bedarfsermittlung an Bauland unter der Prämisse der Baufertigstellungen 

 
116 Thüringer Landesamt für Statistik (o. J.): Bestand an Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden – Fortschreibung auf 
Basis der endgültigen Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählungen 2022. 
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der letzten 10 Jahre durchgeführt. Diese Methode berücksichtigt neben den Wohnungsbautä-

tigkeiten der letzten Jahre in Magdala ebenfalls die bisherigen Nachfrageunterschiede zwi-

schen Einfamilien-, Zweifamilien- und Mehrfamilienhäusern. Diese werden wie folgt definiert: 

- Einfamilienhäuser (EFH) = Wohngebäude mit 1 Wohnung, 

- Zweifamilienhäuser (ZFH) = Wohngebäude mit 2 Wohnungen, 

- Mehrfamilienhäuser (MFH) = Wohngebäude mit > 2 Wohnungen. 

2015 bis 2024 erfolgten für den Neubau von Wohneinheiten  61 Baufertigstellungen 

dividiert durch Anzahl der betrachteten Jahre   10 Jahre 

Ergibt pro Jahr       6,1 Baufertigstellungen 

Aus der Zahl der Baufertigstellungen pro Jahr lässt sich eine prognostizierte Zahl an Baufer-

tigstellungen für Wohngebäude für die nächsten 15 Jahre von 2025 bis zum Jahr 2040 hoch-

rechnen. Es ergibt sich für Magdala eine prognostizierte Zahl von gerundet 92 Baufertig-
stellungen an Wohnungen bis 2040.  

Tabelle 10: Entwicklung der Baufertigstellung an Wohnungen von 2015 bis 2024 

 
Neue WG  

insgesamt 

WG mit 1 oder 2 

Wohnungen 

Anteil EFH und 

ZFH in % 

Wohnungen 

insgesamt 
2015 11 10 90,9% 19 

2016 4 4 100% EFH 4 

2017 4 4 100% EFH 4 

2018 7 7 100% 8 

2019 2 2 100% EFH 2 

2020 5 5 100% 6 

2021 4 3 75% 6 

2022 1 1 100% ZFH 2 

2023 3 2 66,7% 6 

2024 4 4 100% EFH 4 

Summe 45 42 93,3% 61 

Insgesamt lässt sich erkennen, dass in den letzten 10 Jahren mit einem Wert von 93,3% der 

Bau von Einfamilien- und Zweifamilienhäusern in Magdala priorisiert wurde. Ausschließlich 

drei Mehrfamilienhäuser (6,7%) wurden in den letzten 10 Jahren errichtet. Es lässt sich davon 

ausgehen, dass auch zukünftig dieser Trend bestehen bleibt. Ausgehend von diesen Werten 
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lässt sich bis 2040 hochrechnen, dass etwa 86 Wohnungen durch EFH und ZFH errichtet wer-

den. Die Berechnung setzt ein fortbestehen des EFH- und ZFH-Trends sowie genügend Bau-

fläche und eine gleichbleibende Entwicklung der Baufertigstellungen voraus.  

In den vergangenen drei Jahren (2022 bis 2024) liegt die Wohnfläche je Wohnung in Magdala 

durchschnittlich bei 102,7 m2.117 Bei einer prognostizierten Baufertigstellung von 92 Wohnun-

gen würde dies einen zusätzlichen Bedarf nach Wohnfläche von 9.448,4 m2 bis 2040 bedeu-

ten. Jedoch ist dieser Wohnflächenbedarf nicht auf den Flächenbedarf an Bauland übertrag-

bar, da sich die Wohnfläche von Wohnungen auch über Geschosse hinweg verteilen kann (vor 

allem bei EFH und ZFH). Zudem können auch einzelne Wohneinheiten in Geschosswoh-

nungsbau übereinanderliegen (meist bei MFH).  

Um den Baulandbedarf bis 2040 abschätzen zu können, ist aus diesem Grund die Betrach-

tung der Baufertigstellung von neuen Wohngebäuden notwendig. 

2015 bis 2024 erfolgten für den Neubau von Wohngebäuden  45 Baufertigstellungen 

dividiert durch Anzahl der betrachteten Jahre   10 Jahre 

Ergibt pro Jahr       4,5 Baufertigstellungen  

Bis zum Jahr 2040 lässt sich die Anzahl der Baufertigstellungen für Wohngebäude auf rund 

68 prognostizieren. Ausgehend von der prozentualen Verteilung der Wohngebäude auf EFH/ 

ZFH (93,3%) und MFH (6,7%) kann davon ausgegangen werden, dass etwa 63 Gebäude 

EFH oder ZFH bzw. fünf Gebäude MFH sind. 

Nach Maßgabe des Regionalplans Mittelthüringen sollen bestehende Baugebiete ausgelastet 

werden sowie Brach- und Konversionsflächen zunächst entwickelt werden, bevor Flächen im 

Außenbereich neu ausgewiesen werden.118 Für die Berechnung des Baulandbedarfs wird ein 

Baulandbedarf von 600 m2 je Wohngebäude für EFH/ZFH und 1.000 m2 je Wohngebäude für 

MFH angenommen, wonach sich ein Baulandbedarf in Höhe von etwa 4,28 ha119 ergibt, der 

unter der Prämisse des Regionalplans Mittelthüringen nur zu einem Teil durch Baulücken-

schließung, ausgewiesene B-Pläne und Sanierung leerstehender Wohngebäude gedeckt wer-

den kann. Zudem geht aus der Analyse der Baulücken hervor, dass vorhandene Innenentwick-

lungspotenziale der Stadt Magdala weitgehend ausgeschöpft bzw. nur mit erheblichem Auf-

wand z.B. aufgrund von Eigentumsverhältnissen aktivierbar sind (siehe Kapitel 10.4.2). Aus 

 
117 Thüringer Landesamt für Statistik (o. J.): Bestand an Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden – Fortschreibung auf 
Basis der endgültigen Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählungen 2022. 
118 Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (2011): Regionalplan Mittelthüringen, S. 15. 
119EFH (63*600m²) +MFH (5*1.000m²) 
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diesem Grund wird eine nachhaltige und langfristig gedachte Außenentwicklung notwendig. 

Trotz der allgemein (und auch prognostiziert) sinkenden Einwohnerzahl der letzten Jahre, in 

der Stadt Magdala trafen bisherig ausgewiesene Wohngebiete durch Bebauungspläne – etwa 

der B-Plan „Wohngebiet Hinter der Kirche“ – auf sehr hohe Nachfrage und sind mit einzelnen 

Ausnahmen vollständig ausgelastet, was auf einen hohen Wohnraumbedarf hindeutet.120 Zu-

dem ergibt sich aufgrund der räumlichen Nähe zu den Städten Weimar und Jena, die sich als 

Arbeitsstandorte anbieten, jedoch von begrenzt verfügbarem Wohnraum gekennzeichnet sind, 

ein Potenzial für Magdala. Ein gegenwärtig in Aufstellung befindliches Stadt-Umland-Konzept 

(SUK) der Stadt Jena setzt das Ziel einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Siedlungs-

entwicklung, um den Nachfragedruck innerhalb von Jena abzubauen.121 Hierfür soll auch das 

Umland der Stadt Jena für eine bauliche Entwicklung angeboten werden. In Magdala identifi-

ziert das SUK zwei Potenzialflächen für Wohnen, die sich für eine derartige bauliche Entwick-

lung anbieten würden. Diese werden im Folgenden (s. Kapitel 11.3.3) insbesondere berück-

sichtigt.  

Fazit 

Zur Sicherstellung, dass die Stadt Magdala verschiedene Bauflächen für Interessenten bereit-

stellen kann, wird ein Überhang von 5 Prozent berücksichtigt. Somit werden sich bis 2040 etwa 

97 Wohneinheiten bzw. 71 Wohngebäude (ca. 5 MFH und 66 EFH/ZFH) benötigt.  

Bauflächenbedarf 2040 (inkl. 5% Überhang):   97 WE (71 Wohngebäude) 

Abzgl. vorhandener Baulücken122:     - 32,5 WE (32,5 Wohngebäude) 

Abzgl. Leerstand:      - ?? WE 123 (1 Wohngebäude)  

Abzgl. in Aufstellung befindliche Satzungen   - 0 WE 

Abzgl. Flächen in B-Plan-Gebieten:    - 13 WE (13 Wohngebäude) 

Gesamtsumme:      51,5 WE (24,5 Wohngebäude) 

Durch das Baulückenkataster wurden bereits Baulücken (auch in B-Plan-Gebieten) identifi-

ziert. Nach der Analyse der vorhandenen Baulücken konnten eine Lücke für MFH identifiziert 

werden, wodurch diesen durch neue Bauflächenausweisungen Raum gegeben werden 

müsste. Bei einem prognostizierten Bedarf bis 2040 von 4 MFH ergibt ein angenommener 

 
120 Siehe Kapitel 10.1 
121 Erster Stand: Quaas Stadtplaner (noch nicht veröffentlicht): SUK Jena: Steckbrief Magdala, S. 1. 
122 Siehe Baulückenkataster Kapitel 10.4.2.6 -Zusammenfassung der WE (hier = EFH) im Innenbereich und Außenbereich. 
123  Aktuell liegen keine aussagekräftigen Daten zur Zahl der leerstehenden WE vor. Diese werden im Entwurf nachträglich 
aufgenommen und entsprechend berücksichtigt.  
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Baulandbedarf von 4.000 m2 (4 MFH x 1.000 m2). Zusätzlich bleibt nach Abzug der Baulücken, 

Leerstände und Flächen in B-Plan-Gebieten ein ungedeckter Bedarf von 20,5 EFH/ ZFH, wo-

raus sich ein angenommener Flächenbedarf von ca. 12.300 m2 ergibt. Insgesamt ergibt sich 

damit ein Bauflächenbedarf von 16.300 m2 (1,63 ha) bis 2040.  

 11.3.3  Geplante Wohnbauflächen 

Die Stadt Magdala plant gegenwärtig vier Wohnbauflächen (Wbf), wobei sich drei der Wbf in 

der Ortslage Magdala befinden und eine im Ortsteil Ottstedt. Insgesamt umfassen die Wbf 

eine Fläche von 66.937 m2 (ca. 6,7 ha). Damit liegen die geplanten Wbf gemeinsam deutlich 

über dem zuvor errechneten Bauflächenbedarf von 1,63 ha bis 2040 (= Differenz von 5,07 ha). 

Dies begründet sich mit der bereits einleitend erwähnten Begründung (siehe Kapitel 11.1), 

dass die dargestellten Flächen im Vorentwurf des FNP zunächst vorläufig aufgelistet werden 

und anschließend nähergehend hinsichtlich ihrer (Nicht-)Eignung konkretisiert oder 

ausgeklammert werden. 

 11.3.3.1  Wohnbaufläche I und II 

Ausgehend von der Berechnung des Wohnbauflächenbedarfs bis 2040 plant die Stadt 

Magalda zur Abrundung des nördlichen Ortsrandes der Stadt Magdala die Ausweisung zwei 

neuer Bauflächen für Wohnbebauung. Dies entspricht der im Landschaftsplan 

„Blankenhain/Magdala“ formulierten anzustrebenden Maßnahme, dass der nördliche Ortsrand 

in Verbindung mit bestehender Wohnbebauung und durch die Anlage neuer ortsprägender 

Strukturen zu schließen ist (siehe Kapitel 12.2.3).  

Die Wohnbaufläche I befindet sich nördlich der Ortslage Magdala, hinter dem Friedhof 

Magdala, auf den Flurstücken 693/16, 693/17, 693/18, 693/19, 693/20, Gemarkung 5362, Flur 

7 und umfasst eine Gesamtfläche von ca. 13.491 m2 (1,35 ha), mitsamt Erschließungsflächen. 

Die Stadt Magdala möchte auf dieser Fläche vorwiegend die Errichtung von Wohnhäusern mit 

kleinerer Häusergrundstücksfläche ermöglichen. Die Wohnbaufläche II schließt unmittelbar 

nordwestlich an die Wohnbaufläche (kurz: Wbf) I an und umfasst die Flurstücke 693/23, 693/29, 

708/2, 709/1, der Gemarkung 5362, Flur 7. Insgesamt umfasst die Fläche 30.749 m2 (3, 07 ha) 

einschl. der Erschließungsflächen. Die Stadt Magdala möchte bei der Entwicklung von 

Wohnraum stufenweise vorgehen. Es ist vorgesehen zunächst die Wbf I zu entwickeln. Sollten 

die erwarteten Bedarfe tatsächlich eintreffen, soll die Entwicklung der Wbf II erfolgen. Somit 

dient die Wbf I der kurz- bis mittelfristigen Deckung des Wohnraumbedarf, wogegen die Wbf 

II die langfristigen Bedarfe decken soll.  
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Abb. 24: Geplante Wohnbauflächen (Wbf) I und II 

Für beide Flächen wurden bereits im Entwurf des Stadt-Umland-Konzeptes der Stadt Jena 

das Entwicklungspotenzial als Wohnbaufläche geprüft. Die Potenzialanalyse beinhaltete die 

Betrachtung 

• der Erschließungsmöglichkeit der Fläche,  

• der Lage im Stadtgebiet,  

• der Verfügbarkeit und bauplanungs-rechtlichen Rahmenbedingungen,  

• der bestehenden Flächennutzung sowie  

• der Einschätzung möglicher Wohneinheiten für eine potenzielle Wohnbauentwicklung.  

In der folgenden Tabelle werden die relevantesten Aspekte der Potenzialanalyse aufgelistet.124 

Hierbei ist zu beachten, dass für die rot markierten, ausgelassenen Felder noch keine 

abschließend und sicheren Informationen vorliegen. Diese werden für im Entwurf nachträglich 

eingefügt.  

 

 

 

 
124 Die Punkte „Stadt/Gemeinde“, „Flur/Flurstücke“, „Flächengröße“, „Bauplanungsrecht“ werden nicht berücksichtigt, da diese im 
Textteil bereits erwähnt wurden.  
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Tabelle 11: Daten aus der Potenzialanalyse des SUK Jena für die Wohnbauflächen I und II125 

 Wohnbaufläche I Wohnbaufläche II 

Nächstgelegene Straße Am Pfingstbach Wernsdorfring/ An d. Magdel 

Pot. Nettobauland 1,0 ha 2,2 ha 

Lage im Stadtgebiet Stadt-/Ortsrandlage Stadt-/Ortsrandlage 

Flächennutzung Bestand LW Nutzung/ Grünland LW Nutzung/ Grünland 

Verfügbarkeit bis 2035 - - 

Erschließung 

Verkehrliche Erschl. - - 

Aufwand techn. Erschl. - - 

ÖPNV 7,5 Punkte 6,2 Punkte 

Motor. Individualverkehr 8 Punkte 8 Punkte 

Flächenvermerke 

Positivvermerke Keine Keine  

Negativvermerke Keine Keine 

Anzahl WE bei der Umsetzung von 

MFH (⌀ Grundstücksgröße = 260 

m2) 
37 WE 83 WE 

EFH und Doppelhäusern (⌀ 

Grundstücksgröße = 540 m2) 
18 WE 40 WE 

 11.3.3.2  Wohnbaufläche III 

Zudem ist geplant, am südöstlichen Ortsrand der Stadt Magdala eine Wohnerwartungsfläche 

(Wbf III) diese dient der Abrundung des Ortsrandes. Die Wbf III umfasst die Flurstücke 283, 

285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 der Gemarkung 5362, Flur 2 Magdala.  

Die Fläche wird nordöstlich durch die Magdel und südwestlich durch die Landesstraße L 2161 

begrenzt. Die südöstliche Abgrenzung des Wbf III wird bündig mit der Grenze des 

Gewerbegebiets „Auf dem Gartenberge“ vorgesehen, sodass eine Abrundung der 

ortsprägenden Strukturen erfolgt.  

 
125 Entwurf Stadt-Umland-Konzept für die Stadt Jena, Steckbrief Magdala, Quaas-Stadtplaner PartGmbH 
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Abb. 25: Geplante Wohnbaufläche (Wbf) III 

 11.3.3.3  Wohnbaufläche IV 

Schließlich plant die Stadt Magdala im Süden des OT Ottstedt eine weitere Fläche für 

Wohnbebauung (Wbf IV) – übereinstimmend mit der bereits identifizierten Baulücke O6 

„Baulücke in den Gärten 30“ (siehe Kapitel 10.4.2.4). Die Wbf IV umfasst die Fläche von etwa 

3.866 m² (ca. 0,39 ha) und befindet sich auf den Flurstücken 82 (tlw.), 83 (tlw.), 84/1, 84/2 (tlw.), 

85/1 (tlw.), 86/3 (tlw.) der Gemarkung 5377, Flur 2 Ottstedt bei Magdala. Gemäß dem 

Baulückenkataster ist für das Wbf IV die Kapazität für bis zu 5 Einfamilienhäuser vorgesehen.  

 
Abb. 26: Geplante Wohnbaufläche (Wbf) IV 



Flächennutzungsplan Stadt Magdala - Vorentwurf    

Seite 82 

 

 

 11.4  Gemischte Bauflächen 

 11.4.1  Bestehende gemischte Bauflächen 

Nach aktuellem Planungsstand werden durch die zwei Bebauungspläne „Auf den 

Stummeln“ und „Über dem Schwemmtümpfel“ Mischgebiete ausgewiesen. Hierbei ist 

insbesondere der B-Plan „Über den Schwemmtümpfel“ bereits vollständig ausgelastet. Der B-

Plan „Auf den Stummeln“ verfügt, ausgehend von der Untersuchung des aktuellen 

Auslastungsgrades, eine etwa 60-prozentige Auslastung.  

 11.4.2  Geplante gemischte Bauflächen  

Zur Abrundung des Ortrands Magdala schafft der Flächennutzungsplan Raum für die 

Ausweisung einer Baufläche als Mischgebiet im Süden von Magdala, mit der Gesamtfläche 

von ca. 12.000 m2 (1,2 ha). Durch die Baufläche soll auch weiterhin Raum für Wohnungsbau 

ermöglicht werden. 

 
Abb. 27: Geplantes Mischgebiet (MG) 

 11.5  Sonderbauflächen 

 11.5.1  Bestehende Sonderbauflächen 

Nach aktuellem Stand ist bisher ein sonstiges Sondergebiet nordwestlich vom Ortsteil Ottstedt 

durch einen Bebauungsplan ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um einen Solarpark, der 

2012 durch den Bebauungsplan „Solarpark Ottstedt“ ausgewiesen wurde. Nach aktuellem 

Stand ist der Park vollständig mit PV-FFA ausgelastet.  
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 11.5.2  Geplante Sonderbauflächen 

Die Stadt Magdala plant gegenwärtig weitere Sonderbauflächen, vorwiegend für Photovoltaik-

Freiflächenanlagen. Zu nennen sind die bereits in Aufstellung befindlichen 

vorhabenbezogenen Bebauungspläne „Photovoltaik-Freiflächenanlage und 

Windenergienutzung Göttern“ und „Photovoltaik-Freiflächenanlage Erdwall Magdala“ sowie 

der Bebauungsplan „Sondergebiet Energie“ (siehe Kapitel 10.2). Die PV-FFA werden als 

sonstige Sondergebiete „PV“ dargestellt. Der Bebauungsplan PV-FFA und 

Windenergienutzung Göttern wird aufgrund der gemeinsamen Nutzung als sonstiges 

Sondergebiet erneuerbare Energien (EE) dargestellt.  

Zudem sollen weitere Flächen ausgewiesen werden, die der mittel- und langfristigen 

Entwicklung von PV-FFA dienen sollen. Dies betrifft insgesamt vier weitere Flächen, die im 

Folgenden vorgestellt werden sollen: 

Tabelle 12: Weitere geplante Sonderbauflächen der Stadt Magdala 

Flächenbeschreibung Flächendarstellung 

Fläche Magdelberge: 
Gegenwärtig wird die Fläche 

überwiegend landwirtschaftlich 

genutzt und befindet sich innerhalb 

eines Vorbehaltsgebiets 

Landwirtschaftliche Bodennutzung. 

Aufgrund der verhältnismäßig großen 

Größe von ca. 28 ha bietet sich diese 

Potenzialfläche als Vorhaben für 

umliegende Gewerbegebiete an. 

Somit könnten ortsansässige 

Unternehmen profitieren.  

 

Abb. 28: Geplante Sonderbaufläche: Magdelberge 
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Fläche entlang der BAB A4 

Die Fläche befindet sich zwischen 

dem Magdalaer OT Göttern und dem 

Buchaer OT Schorba, südlich der 

Bundesautobahn (BAB) A 4 und 

umfasst eine Fläche von ca. 3,4 ha. 

Die Fläche umfasst das Flurstück 

378/3 (tlw.) der Gemarkung Göttern, 

Flur 5. Gegenwärtig ist die Fläche 

durch den Biotoptyp krautige 

Grünlandbrache geprägt.  

Die Fläche befindet sich im 

Plangebiet innerhalb des 

Vorranggebietes Landwirtschaftliche 

Bodennutzung (LB-13 „Um Magdala 

bis Großschwabhausen“). Aufgrund 

dessen wurde ein Antrag auf 

Zielabweichung vom 

raumordnerischen Ziel Z 4-3 im 

Regionalplan Mittelthüringen gestellt. 

 
Abb. 29: Geplante Sonderbaufläche entlang der BAB A4 

Fläche Autobahnabfahrt Magdala 

Gegenwärtig wird die Fläche 

landwirtschaftlich genutzt und 

befindet sich ebenfalls innerhalb 

eines Vorbehaltsgebiets 

landwirtschaftliche Bodennutzung. 

Die ca. 4 ha große Fläche befindet 

sich südlich des OT Magdala.  

 

Abb. 30: Geplante Sonderbaufläche: Autobahnabfahrt Magdala 
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Fläche am Amselberg 

Eine Fläche, die regionalplanerisch 

durch keine Vorbehalts- oder 

Vorranggebiete überlagert ist, ist die 

Fläche „Am Amselberg“, mit einem 

Flächeninhalt von ca. 3 ha. Die 

Fläche befindet sich nordöstlich des 

Industrieparks „Am Amselberg“,  

Die Fläche ist derzeit zweiteilig 

genutzt: Der östliche Teilabschnitt ist 

von Grünland geprägt, während ein 

Teil des westlichen 

Flächenabschnitts zum B-Plan „Am 

Amselberg“ gehört und vermutlich als 

Rangierfläche genutzt ist.  

 
Abb. 31: Geplante Sonderbaufläche am Amselberg 

Zusammenfassung 

Die Flächen wurden im Rahmen einer Potenzialanalyse für Photovoltaik als Potenzialflächen 

identifiziert. Insgesamt umfassen die weiteren geplanten Sonderbauflächen 38,4 ha. Gemäß der 

Potenzialanalyse (siehe Anlage 2) ist für die identifizierten und in Betracht kommenden Flächen eine 

Einzelfallbetrachtung durchzuführen. Im Rahmen dieser Einzelfallbetrachtung kann ebenfalls zu dem 

Ergebnis gekommen werden, dass die geprüften Flächen für die Aufstellung eines Bebauungsplans 

auszuschließen sind. 
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Abb. 32: Übersicht der geplanten Sonderbauflächen Magdala 

 11.6  Umgang mit Windenergieanlagen 

 11.6.1  Gesetzliche Grundlagen 

Die Energiewende stellt Kommunen vor die Herausforderung, erneuerbare Energien wie 

Windkraft rechtssicher in der Flächennutzungsplanung zu steuern. Dabei gilt es, den Ausbau 

der Windenergie mit den Anforderungen des Umwelt- und Landschaftsschutzes sowie den 

Interessen der Bevölkerung in Einklang zu bringen. Die wesentlichen rechtlichen 

Rahmenbedingungen für den Umgang mit Windenergieanlagen (kurz: WEA) werden folgend 

zusammengefasst. 

Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 sind Windkraftanlagen im Außenbereich privilegiert. Somit ist die 

Errichtung von Windkraftanlagen im Außenbereich möglich, insofern keine öffentlichen 

Belange dagegenstehen und die Erschließung gesichert ist. Mit dem s. g. Planvorbehalt 

besteht eine weitere Einschränkung für die Errichtung von WEA im Außenbereich.  

Unter § 35 Abs. 3 Satz 3 wird geregelt, dass eine geplante Anlage den öffentlichen Belangen 

entgegensteht, insofern Flächen hierfür durch eine Zielvorgabe im Regional- oder eine 

Darstellung im Flächennutzungsplan an anderer Stelle ausgewiesen wurden. Dies gibt den 

Städten und Gemeinden die Möglichkeit, mithilfe eines Flächennutzungsplanes 

Konzentrationszonen für die Ansiedlung von WEA auszuweisen und die Entwicklung der 
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Windenergie im Gemeindegebiet zu steuern.  

Ein Mittel zur Steuerung der Windenergie ist der Teilflächennutzungsplan (kurz: TFNP) gem. 

§ 5 Abs 2b BauGB. Gleichbedeutend mit der Steuerung über einen TFNP i. V. m. § 35 Abs. 3 

Satz 3 BauGB ist, dass infolge der Ausweisung von Konzentrationszonen diese Nutzung in 

den übrigen Flächen ausgeschlossen wird.  

Um den Ausbau der Windenergie in Deutschland schneller voranzubringen, ist am 01.02.2023 

das „Wind-an-Land-Gesetz“ (kurz: WaLG) in Kraft getreten. Es beinhaltet unter anderem das 

Windenergieflächenbedarfsgesetz (kurz: WindBG), als auch Änderungen im BauGB und im 

ROG. Das WaLG reformiert die Flächenbereitstellung für den Ausbau der Windenergie. Das 

Windenergieflächenbedarfsgesetz gibt den Ländern gem. § 1 Abs. 2 WindBG verbindliche 

Flächenziele (Flächenbeitragswerte) vor, die für den Ausbau der Windenergie an Land benötigt 

werden, um die Ausbauziele und Ausbaupfade des EEG 2023 zu erreichen. Gem. § 3 Abs. 1 

Satz 1 WindBG ist in jedem Bundesland ein prozentualer Anteil der Landesfläche nach 

Maßgabe der Anlage (Flächenbeitragswert) für Windenergie an Land auszuweisen. In 

Thüringen sind dies bis zum 31. Dezember 2027 1,8 % der Landesfläche und bis zum 31. 

Dezember 2032 2,2 % der Landesfläche.126  

§ 3 Abs. 2 WindBG bietet den Ländern zur Pflichterfüllung unterschiedliche Optionen dazu an. 

Nach Maßgabe des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 WindBG können die Bundesländer ihre Pflicht 

dadurch erfüllen, dass sie die zur Erreichung der Flächenbeitragswerte notwendigen Flächen 

selbst in landesweiten oder regionalen Raumordnungsplänen ausweisen. Darüber hinaus 

können die Bundesländer gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 WindBG ihrer Pflicht nachkommen, 

indem sie eine Ausweisung der zum Erreichen der Flächenbeitragswerte notwendigen Flächen 

durch von ihnen abweichende regionale oder kommunale Planungsträger sicherstellen. Hierzu 

legt das jeweilige Land regionale oder kommunale Teilflächenziele fest, die in Summe den 

Flächenbeitragswert erreichen, und macht diese durch ein Landesgesetz oder als Ziele der 

Raumordnung verbindlich. 

Gem. § 5 Abs. 1 Satz 1 WindBG wird geregelt, dass der Planungsträger in dem Beschluss 

über den Plan feststellt, dass der Plan mit den Flächenbeitragswerten oder mit den 

Teilflächenzielen nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder Satz 2 im Einklang steht. Weiterhin 

regelt § 5 Abs. 1 Satz 3 WindBG, dass wenn der Plan eine Genehmigung bedarf, diese 

Feststellung nach Satz 1 durch die nach Landesrecht zuständige Stelle im Rahmen der 

Genehmigungsentscheidung erfolgt. Da Flächennutzungsplänen gem. § 6 BauGB der 

 
126 Fachagentur Windenergie an Land (2024): Feststellung über das Erreichen der Flächenziele: Praxisrelevante Fragestellungen 
und rechtliche Einordnung von § 5 Abs. 1 und Abs. 2 WindBG. 
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Genehmigungspflicht unterliegt, ist damit der Beitrag zum Flächenziel überprüfbar.127 

Weiterhin regelt § 249 Abs. 2 BauGB, dass sich die Zulässigkeit der Windenergiegebiete 

gemäß § 2 Nummer 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes der in Absatz 1 genannten 

Vorhaben in einem Land nach § 35 Absatz 2 richtet, wenn das Erreichen eines in der Anlage 

des Windenergieflächenbedarfsgesetzes bezeichneten Flächenbeitragswerts des Landes 

gemäß § 5 Absatz 1 oder Absatz 2 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes festgestellt wurde. 

§ 35 Abs. 2 BauGB regelt, dass sonstige Vorhaben im Einzelfall zugelassen werden können, 

wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die 

Erschließung gesichert ist. 

In Thüringen erfolgt die Sicherstellung zur Einhaltung der Flächenbeitragswerte durch die 

Festlegung regionaler Teilflächenziele im Landesentwicklungsprogramm. Demnach sind „[i]n 

den Regionalplänen, die vor dem 31. Dezember 2027 in Kraft treten […] mindestens 

nachstehende regionale Teilflächenzwischenziele durch Ausweisung von Vorranggebieten 

„Windenergie“ umzusetzen. In den Regionalplänen, die nach dem 31. Dezember 2027 und vor 

dem 31. Dezember 2032 in Kraft treten, sind mindestens nachstehende regionale 

Teilflächengesamtziele durch Ausweisung von Vorranggebieten 

„Windenergie“ umzusetzen“. 128  Eine Abweichung von den nachstehenden regionalen 

Teilflächenzielen ist nur möglich, soweit gewährleistet werden kann, dass die 

Flächenbeitragswerte erreicht werden und die regionalen Planungsgemeinschaften 

diesbezüglich öffentlich-rechtliche Vereinbarungen miteinander getroffen haben, die die 

verbindliche Regelung der Flächenkompensation beinhaltet. Die festgelegten Teilflächenziele 

werden in unterschiedlichen Anteilen an die Planungsregionen in Thüringen übertragen.  

Tabelle 13: Teilflächenziele für Ausbau von Windenergie je Planungsregion (2027/2032) 

Planungsregionen 
(PR) 

(Gebietsstand: 

31:12.2023) 

31.12.2027 (Zwischenziel)  31.12.2032 (Gesamtziel) 

Flächenziel 
Anteil PR-

Fläche 
Flächenziel 

Anteil PR-
Fläche 

Nordthüringen 9.058 ha  2,5 % 11.071 ha  3,0 % 

Mittelthüringen 6.575 ha  1,8 % 8.037 ha  2,2 % 

Ostthüringen 6.632 ha  1,4 % 8.106 ha  1,7 % 

Südwestthüringen 6.899 ha  1,7 % 8.432 ha  2,0 % 

Bei Verfehlung der regionalen Teilflächenziele, werden Windenergieanlagen im gesamten 

 
127 ebd. 
128 vgl. Erste Änderung des Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025, S. 545 ff. 

https://fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Planung/FA_Wind_Hintergrundpapier_Feststellung_Flaechenziel.pdf
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Außenbereich der jeweiligen Planungsregion privilegiert.129 

Durch das WindBG zur Festlegung von Flächenbedarfen für Windenergieanlagen an Land und 

die Neufassung des §§ 245e, 249 BauGB, wird die Ausschlusswirkung von Regional- und 

Flächennutzungsplänen künftig teilweise eingeschränkt bzw. neu gefasst. Demnach hätte ein 

sachlicher TFNP bis zum 01.02.2024 rechtsgültig werden müssen, um die o. g. 

Ausschlusswirkung entfalten zu können bzw. im Rahmen der Flächenbeitragswerte 

anrechenbar zu sein. Darüber hinaus ist diese Ausschlusswirkung zeitlich begrenzt. Die 

Ausschlusswirkung entfällt, sobald der Flächenbeitragswert nach dem WindBG erreicht wird 

oder aber spätestens zum 31.12.2027. Sollte bis spätestens zum 01.02.2024 ein rechtsgültiger 

TFNP vorliegen, entfaltet dieser noch eine Ausschlusswirkung bis zum 31.12.2027. Nach 

Erreichen der Flächenbeitragswerte sind derartige Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB zu 

bewerten.  

Zur Ausweisung von Standorten/Konzentrationszonen wird vom Gesetzgeber ein Planungs-

konzept gefordert. Eine reine Ausschlussplanung, mit der die im Planungskonzept untersuchte 

Nutzung unterbunden werden soll, ist nicht zulässig.130 Das Planungskonzept muss die Berei-

che, die aus tatsächlichen/ rechtlichen Gründen sowie aufgrund von städtebaulichen Gründen 

ausgeschlossen werden, definieren und darauf aufbauend eine positive Standortplanung be-

inhalten. Die Rechtsprechung gibt zudem vor, dass im Zuge der Abwägung der in Rede ste-

henden Nutzung „in substanzieller Weise Raum geschaffen“ werden muss. Sollte dies nicht 

der Fall sein, muss der Planungsgeber das Konzept prüfen und unter Umständen überarbei-

ten.131 Ob der Nutzung substantieller Raum geschaffen wurde, ist im Einzelfall und unter Be-

zugnahme auf die örtlichen Verhältnisse zu prüfen. Zu den örtlichen Gegebenheiten können 

bspw. die folgenden zählen: 

• Größe der auszuweisenden Flächen im Vergleich zum Gemeindegebiet 

• Größe der für die Windkraft vorgesehenen Flächen in Nachbargemeinden 

• Anzahl sowie Energiemenge der WEA in den Konzentrationszonen 

Bei der Betrachtung der ausgewiesenen Flächen ist die Beschaffenheit dahingehend unbe-

achtlich, dass eine optimale Ausnutzung nicht möglich sein muss. Einzig entscheidend ist, 

dass die Fläche die grundlegenden Voraussetzungen zur Nutzung aufweist.132  

 
129 Thüringer Landtag (2024): Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistadt Thüringen: Thüringer Verordnung über die Änderung 
des Landesentwicklungsprogramms vom 05. August 2024, S.545f. 
130 vgl. Ernst/ Zinkahn, Bielenberg, Krautzberger, BauGB Kommentar, § 35 Randnummer 123b. 
131 vgl. ebd., § 5 Randnummer 18c. 
132 vgl. ebd. 
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 11.6.2  Fragestellung und Rahmenbedingungen 

Die Energiewende stellt Kommunen vor die Herausforderung, erneuerbare Energien wie 

Windkraft rechtssicher in der Flächennutzungsplanung zu steuern. Im Jahr 2023 wurden 

gemäß Umweltbundesamt 273 TWh Strom durch erneuerbare Energien erzeugt, was einem 

Anstieg von ca. 18 TWh im Vergleich zum Vorjahr entspricht (Zuwachs von 7 %). Damit stieg 

der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch von 46,3 % (2022) auf 52,5 % 

(2023) an. Mit einem Ertrag 140 TWh im Jahr 2023 (ca. 51,3 %) stammt der größte Teil der 

erneuerbaren Energie aus Windkraftanlagen. Werden die Anteile der erneuerbaren Energien 

an der Netzeinspeisung innerhalb der Bundesrepublik betrachtet, ergibt sich für das Jahr 2023 

ein Anteil von ca. 52,5 %, von denen etwa 28 % auf die Windkraft zurückzuführen sind.133 

Hierdurch wird deutlich, dass die Windkraft bereits eine zentrale Rolle in der 

Energiegewinnung spielt. Dies liegt mitunter daran, dass WEA sich „mit Vergleich zum 

deutschen Strommix als Referenzstrom je nach betrachtetem Standort – bereits nach etwa 

drei bis fünf Monaten energetisch amortisiert“. Die energetische Amortisationszeit beschreibt 

die Zeitspanne, den eine Energieerzeugungsanlage (hier WEA) benötigt, um die 

aufgewendete Energie zur Herstellung, zum Betrieb und für die Entsorgung einer WEA 

zurückgewonnen wird. 134 Darüber hinaus bietet die Windenergienutzung nach Aussagen des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 

(kurz: BMUV) „[…] kurz- und mittelfristig das wirtschaftlichste Ausbaupotenzial unter den 

erneuerbaren Energien“.135 

Auch für die Ausweisung von Windenergiestandorten gilt es jedoch, die Anforderungen des 

Umwelt- und Landschaftsschutzes sowie die Interessen der Bevölkerung in Einklang zu 

bringen. Sinnvoll kann dabei beispielsweise die Ausweisung von Windenergiestandorten auf 

bereits vorbelasteten Flächen, wie Straßen oder Freileitungen, sein.136 

 11.6.3  Aussagen der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen zur 
 Steuerung der Windenergie 

Regionalplan Mittelthüringen (2011): 

Der Regionalplan Mittelthüringen (2011) weist Vorranggebiete für Windenergie aus. Im 

Stadtgebiet der Stadt Magdala befindet sich keines dieser Vorranggebiete. Zudem werden im 

Regionalplan von 2011 verschiedene Grundsätze und Ziele für Windenergie festgesetzt. In 

G 3-39 wird festgelegt, dass in den Vorranggebieten Windenergie ein technologisches und 

gestalterisches einheitliches Erscheinungsbild sichergestellt werden soll. Außerdem sollen, 

 
133 Umweltbundesamt AGEE-Stat. 
134 Umweltbundesamt (2023): Windenergie an Land. 
135 vgl. ebd. 
136 vgl. ebd.  
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soweit möglich, vorhandene Wege als Zufahrt genutzt werden. Dies bezieht sich auf den 

Bereich 3.2.2, insbesondere Z 3-5, der Vorgaben für Vorranggebiete der Windenergie festsetzt. 

Die Ausschlusswirkung der in einem Regionalplan festgelegten Vorranggebiete steht einem 

gebietsexternen Windenergievorhaben nicht strikt und unabdingbar entgegen, sondern nach 

§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB „in der Regel“. Der Planungsvorbehalt steht also unter einem 

gesetzlichen „Ausnahmevorbehalt“, der die Möglichkeit zur Abweichung in atypischen 

Einzelfällen eröffnet. Ein atypischer Einzelfall liegt vor, wenn es sich um eine vom Plangeber 

so nicht vorgesehene (atypische) Fallkonstellation handelt. 

Sachlicher Teilplan Windenergie 2018: 

Im Jahr 2018 erfolgte die Erstellung des Sachlichen Teilplans Windenergie. Dies geschah vor 

dem Hintergrund, dass das „Thüringer Oberverwaltungsgericht, im Urteil vom 27.05.2015, […] 

die Festlegung von Vorrangflächen für Windenergie mit der Wirkung von Eignungsgebieten im 

Regionalplan Mittelthüringen, Nr. 3.2.2, Ziel Z 3-5 für unwirksam erklärte“. Im Sachliche 

Teilplan Windenergie wurden daher neue Vorranggebiete ausgewiesen. In der Änderung 

wurde das Gebiet W-17 Göttern als Vorranggebiet für Windenergie deklariert. Allerdings wurde 

auch dieser Teilplan am 09.11.2022 vom Thüringer Oberverwaltungsgericht für unwirksam 

erklärt, weshalb aktuell kein rechtsgültiges Vorranggebiet für Windenergie in der Stadt 

Magdala vorliegt. In dem Entwurf zur Änderung des Regionalplans, mit Datum des 12.09.2019 

und dementsprechend vor dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts, wird die Fläche bei 

Göttern auch als Vorranggebiet für Windenergie eingezeichnet. Allerdings basieren die 

Regelungen zur Windenergie auch auf dem mittlerweile unwirksamen Sachlichen Teilplan 

Windenergie. 

Schließlich wurde am 12.12.2023 von der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen 

beschlossen „[…] den Entwurf des 2. Sachlichen Teilplanes Windenergie Mittelthüringen zu 

veröffentlichen und die Beteiligung gemäß §9 Abs. 2 ROG i. V. m. §3 ThürLPIG durchzuführen. 

Die Beteiligung fand vom 26.02.2024 bis einschließlich 25.04.2024 statt.“ 137  

Der Entwurf setzt zwei für den Untersuchungsraum der Stadt Magdala relevante Vorrangge-

biete „Windenergie“ fest. Die Vorranggebiete „[…] stellen Windenergiegebiete im Sinne des 

Windenergieflächenbedarfsgesetz dar“. Das Vorranggebiet W-23 „Mellingen bis Magdala“ be-

findet sich nördlich von Magdala und das Vorranggebiet W-17 „Göttern“ östlich vom Ortsteil 

Göttern (siehe Abbildung 33).138  

 
137 vgl. ebd.: 2024 
138 Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (2023): Entwurf des 2. Sachlichen Teilplanes Windenergie (Beschluss PLV 
39/08/23). 



Flächennutzungsplan Stadt Magdala - Vorentwurf    

Seite 92 

 

 

2. Sachlicher Teilplan Windenergie 

Am 07.12.2022 wurde ein Verfahren zur Aufstellung des 2. Sachlichen Teilplanes Windenergie 

eingeleitet. Dieser wurde bereits veröffentlicht. Der Entwurf sieht die Festlegung zweier Wind-

energiegebiete auf dem Stadtgebiet Magdala vor: Zunächst liegt nördlich der Stadt Magdala 

ein Teilbereich des Vorranggebiets Windenergie W-23 „Mellingen bis Magdala“ sowie östlich 

das Vorranggebiet W-17 „Göttern“ (siehe Abbildung 33) innerhalb der Stadtgrenzen Magdala. 

139 Das Vorranggebiet W-17 „Göttern“ wurde bereits im 1. Entwurf zur Änderung des Regio-

nalplans Mittelthüringen aufgeführt, wobei dieser sich auf den bereits als unwirksam erklärten 

Sachlichen Teilplan „Windenergie“ von 2018 bezieht. Gegenwärtig wird die Fläche „W-17“ be-

reits als Windpark „Bucha II“ durch die Firma meridian „Neue Energie“ GmbH genutzt.  

 

Abb. 33: Vorranggebiete „Windenergie“ in Magdala (Sachlicher Teilplan für Windenergie 2018) 

 11.6.4  Zielstellungen und Planungen im Umgang mit Windenergieanlagen 

Im Rahmen des vorliegenden FNP verfolgt die Stadt Magdala das Ziel, die Energiewende aktiv 

mitzugestalten und gleichzeitig eine rechtssichere Steuerung der Windenergienutzung im 

Stadtgebiet zu gewährleisten. Aufgrund der gesetzlichen Neuerungen (siehe Kapitel 11.6.1) – 

insbesondere im Hinblick auf das Wind-an-Land-Gesetz (WaLG) und das 

Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) sowie die daraus resultierende Umstellung von 

einer Negativ- auf die Positivplanung – erfolgt eine Ausweisung von Eignungsgebieten für 

Windenergie nicht mehr durch ein Ausschlussverfahren mittels harter und weicher Tabuzonen. 

Stattdessen orientiert sich die Stadt Magdala künftig an den planerischen Festsetzungen der 

 
139 ebd. 
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Regionalplanung, wobei der 2. Sachliche Teilplan Windenergie Mittelthüringen für die Stadt 

Magdala von besonderer Relevanz ist. Dieser sieht, wie bereits in Kapitel 11.6.3 beschrieben, 

für das Stadtgebiet zwei relevante Vorranggebiete für Windenergie vor (siehe Abbildung 33): 

• Vorranggebiet W-17 „Göttern“, östlich des Ortsteils Göttern 

• Vorranggebiet W-23 „Mellingen bis Magdala“, nördlich der Kernstadt 

Im Sinne des WindBG wird der Windenergienutzung durch die Vorranggebiete eine 

substanzielle Raumkulisse zugewiesen. Gleichzeitig wird eine verbindliche Grundlage 

geschaffen, auf die sich die kommunale Bauleitplanung künftig beziehen kann. 

Aus diesem Grund wird auf eine eigenständige kommunale Planung verzichtet und 

stattdessen werden die o. g. Vorranggebiete aus der Regionalplanung übernommen. Die Stadt 

Magdala geht davon aus, dass durch die Einbeziehung der regionalplanerischen 

Vorranggebiete der Windenergie substanziell Raum innerhalb der Stadt geboten wird und 

damit ein bedeutender Beitrag zur Erreichung der Ausbauziele erneuerbarer Energien 

geleistet werden kann. Die Notwendigkeit zur Festlegung zusätzlicher Flächen, die über die 

Regionalplanung hinausgehen, wird im FNP daher nicht gesehen. Der Bau weiterer 

Windenergieanlagen ist bereits in Planung. Auch auf der Fläche des Vorranggebiets W-23 

erfolgt bereits der Ausbau von Windenergieanlagen. 

 11.7  Umgang mit Photovoltaikanlagen 

 11.7.1  Gesetzliche Grundlagen  

Auch die Steuerung von Photovoltaikanlagen (kurz: PVA) in der Bauleitplanung erfordert eine 

sorgfältige Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben, die die Zulässigkeit, die Förderung und 

städtebauliche Einordnung solcher Anlagen schaffen und die Sicherung öffentlicher Belange 

wahren. Die wesentlichen rechtlichen Grundlagen für den Umgang mit PV werden folgend 

zusammengefasst.  

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (kurz: EEG) setzt Anreize für den Ausbau erneuerbarer 

Energien. Dabei unterscheidet es auch in Ausbauziele verschiedener Arten von erneuerbaren 

Energien. Das EEG 2023 sieht für die Stromerzeugung durch Solaranlagen bis 2030 eine 

installierte Leistung von 215 Gigawatt vor.140  

Auch im Baugesetzbuch (kurz: BauGB) wird der Umgang mit PVA in Flächennutzungsplänen 

geregelt. §35 BauGB regelt die Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich. Im Rahmen des 

§35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB werden PVA im Außenbereich privilegiert, soweit sie:  

 
140 vgl. Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Fassung der Ausfertigung vom 21.07.2014 (BGBI. IS. 1066). 
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• auf einer Fläche längs von Autobahnen oder Schienenwegen des übergeordneten 

Netzes im Sinne des § 2b des Allgemeinen Eisenbahngesetzes mit mindestens zwei 

Hauptgleisen in einer Entfernung zu diesen von bis zu 200 Metern oder  

• in/an/auf Dach- und Außenwandflächen von zulässigerweise genutzten Gebäuden, 

wenn die Anlage baulich untergeordnet ist,  

errichtet werden. 

Mit diesem Paragraphen ist die Zulässigkeit einer PVA im Außenbereich grundsätzlich nicht 

mehr vom Vorhandensein eines Bebauungsplans abhängig, soweit keine öffentlichen Belange 

entgegenstehen. Öffentliche Belange, die hierbei entgegenstehen können, werden in §35 Abs. 

3 aufgelistet.  

 11.7.2  Fragestellung und Rahmenbedingung 

Bei der städtebaulichen Betrachtung von Photovoltaikanlagen ist grundsätzlich zwischen 

Anlagen an oder auf baulichen Anlagen, also gebäudebezogenen Photovoltaikanlagen, und 

Anlagen in der freien Fläche, also Freiflächen-Photovoltaikanlagen, zu unterscheiden. 

Gebäudebezogene Photovoltaikanlagen sind Anlagen, bei denen die Photovoltaik-Module an 

Gebäuden angebracht sind oder Bestandteil der Gebäudehülle sind, also in Fassade oder 

Dach integriert. Unter einer Photovoltaik-Freiflächenanlage (kurz: PV-FFA) versteht man eine 

Photovoltaikanlage, die ebenerdig auf einer freien Fläche aufgestellt ist. Eine PV-FFA ist ein 

fest montiertes System, bei dem mittels einer Unterkonstruktion die Photovoltaikmodule in 

einem bestimmten Winkel zur Sonne ausgerichtet werden. 

Gebäudebezogene Photovoltaikanlagen liegen aufgrund ihrer begrenzten räumlichen 

Relevanz unterhalb der städtebaulichen Betrachtungs- und damit auch der Steuerungsebene 

des Flächennutzungsplans und können, soweit erforderlich, durch Regelungen im Rahmen 

eines Bebauungsplans, durch Satzungen oder andere Instrumente gelenkt werden. 

Anders ist die planungsrechtliche Einordnung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu 

bewerten. Die meist mehrere Hektar großen Anlagen sind anders als Windenergieanlagen im 

Außenbereich nicht privilegiert. Spannungen durch unkontrollierte Fehlentwicklung sind also 

nicht zu befürchten. Ist dagegen die Ansiedlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen gewollt, 

muss eine vorherige aktive Ausweisung durch den Flächennutzungsplan und anschließend 

durch einen Bebauungsplan erfolgen. Dies erscheint konsequent, da heutige Anlagen 

aufgrund ihrer Größe in Konkurrenz zu anderen Flächennutzungen und -funktionen zu sehen 

sind und Errichtung wie Betrieb spürbare Auswirkungen auf die Umwelt und das 

Landschaftsbild haben können. 



Flächennutzungsplan Stadt Magdala - Vorentwurf    

Seite 95 

 

 

 11.7.3  Aussagen übergeordneter und anderer Planungen 

Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 

Das LEP Thüringen trifft mehrere Aussagen hinsichtlich der solaren Energiegewinnung. Im 

Wesentlichen handelt es sicher hierbei um Vorgaben für die Regionalplanung. Weiterhin 

wurden hinsichtlich des Klimawandels und der Energieversorgung verschiedene 

Leitvorstellungen erarbeitet. Eine dieser Leitvorstellungen lautet: „[…] Der Energiebedarf muss 

zunehmend mit erneuerbaren Energien – also mit Energie aus Biomasse, Erdwärme, 

Solarenergie, Wasserkraft und Windenergie – gedeckt werden“. 141 Durch die Ermittlung von 

Potenzialflächen möchte die Stadt Magdala dieser Leitvorstellung des LEP entsprechen. Es 

werden weiterhin die folgenden Aussagen im LEP getroffen: 

• „Die Potenziale der erneuerbaren Energien (Windkraft, Solarenergie, Biomasse, 

Erdwärme, Wasserkraft) sollen verstärkt und vorrangig erschlossen und genutzt werden. 

Voraussetzungen für den Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien sollen an 

geeigneten Stellen geschaffen werden.“142 

• „Die Errichtung großflächiger Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie soll auf baulich 

vorbelasteten Flächen erfolgen oder auf Gebieten, die aufgrund vorhandener 

Infrastrukturen ein eingeschränktes Freiraumpotenzial vorweisen. Die Verfestigung einer 

Zersiedlung sowie zusätzliche Freirauminanspruchnahme sollen vermieden werden.“ 143 

• „Bei der Ausweisung der Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete „großflächige Solaranlagen“ zur 

Umsetzung […] sollen vorbelastete Flächen oder Gebiete, die aufgrund vorhandener 

Infrastrukturen ein eingeschränktes Freiraumpotenzial vorweisen, genutzt werden.“ 144 

Innerhalb der Stadt befinden sich nur wenige/keine vor allem baulich vorbelastete Flächen, die 

theoretisch kurz- bis mittelfristig für eine PV-Freiflächenanlage in Frage kommen könnten.  

Daher werden auch Flächen betrachtet, die zu einer zusätzlichen Freirauminanspruchnahme 

führen. Der LEP Thüringen steht dem nicht von vornherein entgegen; er enthält für die 

Inanspruchnahme lediglich ein Vermeidungsgebot.  

Darüber hinaus sollen zur Erreichung des Zieles, sparsam mit Grund und Boden umzugehen, 

möglichst großflächige Anlagen zur solaren Energiegewinnung genutzt werden. Auf eine 

Definition von großflächigen Anlagen verzichtet der LEP.145  

 
141 Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr (2014): Landesentwicklungsprogramm (LEP) Thüringen 2025 
– Thüringen im Wandel, S. 82. 
142 Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr (2014): LEP Thüringen 2025, S. 87. 
143 ebd.: S. 94. 
144 ebd.: S. 95 
145 ebd.: S. 131 
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Darüber hinaus wurde im November 2022 der Entwurf zur Änderung des 

Landesentwicklungsprogramms Thüringen veröffentlicht. Gemäß dem novellierten EEG stellt 

auch der Entwurf des LEP Thüringen das überragende öffentliche Interesse des Ausbaus der 

erneuerbaren Energien heraus. Weiterführende Aussagen, die sich grundlegend vom 

gegenwärtigen LEP unterscheiden, werden nicht getroffen. 

Regionalplan Mittelthüringen 2011:  

Im Gegensatz zur Windenergie weist der RP Mittelthüringen keine Vorrang- oder 

Vorbehaltsgebiete für solare Energie aus. Dennoch legt G 3-38 fest, dass sowohl die aktive 

als auch die passive Solarenergienutzung ausgebaut werden soll. Von großflächiger 

Solarenergienutzung sollen vor allem Bereiche ausgeschlossen werden, bei deren 

Erschließung wesentliche Störungen der Erholungseignung der Landschaft, der optischen 

Ruhe, des Landschaftsbildes und der Lebensräume (inkl. Wander- und Flugkorridore) 

wildlebender Tiere nicht ausgeschlossen werden können.146 

Zudem setzt der RP Mittelthüringen 2011 verschiedene Vorbehalts- und Vorranggebiete fest 

(siehe Kapitel 2.2), die jeweils die Nutzung für solare Energie ausschließen.  

Vorranggebiete: Innerhalb des Stadtgebiets Magdala befinden sich die Vorranggebiete 

„Freiraumsicherung, „Waldmehrung“ und „Landwirtschaftliche Bodennutzung“ des RP 

Mittelthüringen 2011. Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 ROG sind andere raumbedeutsame Funktionen 

innerhalb der Vorranggebiete ausgeschlossen, wenn diese nicht mit der vorrangigen Nutzung 

vereinbar sind. 

Vorbehaltsgebiete: Im ROG werden gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 2 die s. g. Vorbehaltsgebiete definiert. 

Diese Gebiete sollen einer speziellen raumbedeutsamen Nutzung vorbehalten bleiben. Anders 

als die Vorranggebiete können die Festlegungen für die Flächen in den Vorbehaltsgebieten im 

Rahmen einer gemeindlichen Abwägung überwunden werden. Gegenüber den 

konkurrierenden Nutzungen ist der vorbehaltenen Nutzung dabei ein besonderes Gewicht 

beizumessen. 

Änderung des Regionalplanes Mittelthüringen (Entwurfsstand 2019) 

Der Regionalplan Mittelthüringen wird gegenwärtig mit der Beschlussfassung vom 18.03.2015 

geändert. Im aktuellen Entwurfsstand vom September 2019 erfolgte eine wesentliche 

Aktualisierung zu den die Solarenergie betreffenden Grundsätzen.  

In G 3-62 wird festgelegt, dass solare Strahlungsenergie hauptsächlich im Siedlungsbereich 

genutzt werden soll. Für großflächigere Solaranlagen wird in G 3-63 festgelegt, dass diese 

 
146 Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (2011): Regionalplan Mittelthüringen, S. 42. 
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„das Landschaftsbild und die Erholungseignung der Landschaft sowie die Lebensräume 

wildlebender Tiere (einschließlich der Wander- und Flugkorridore) und das Erscheinungsbild 

von Kulturdenkmalen nicht wesentlich beeinträchtigen“ sollen. Weiterhin werden in G 3-64 

Vorbehaltsgebiete für großflächige Solaranlagen definiert. Die ausgewählten 

Vorbehaltsgebiete werden mit ihrer Lage an der Autobahn und den sich nach dem EEG daraus 

ergebenden Vergütungsansprüchen gerechtfertigt.147 Das Stadtgebiet der Stadt Magdala ist, 

trotz der A4 die das Gebiet schneidet, nicht aufgeführt.  

Naturschutzrechtlich bedeutsame Gebiete: In dem Gebiet der Stadt Magdala befinden sich 

unterschiedliche naturschutzrechtliche Schutzgebiete und Objekte. Die verschiedenen 

Schutzgebiete lassen sich nicht pauschal als Ausschlusskriterium einordnen. Vielmehr gilt es, 

die einzelnen Schutzgebietskategorien mit den jeweiligen Schutz- und Erhaltungszielen zu 

betrachten. 

Geschützte Biotope: Das Gebiet der Stadt Magdala umfasst außerdem eine Vielzahl von 

gesetzlich geschützten Biotopen, die hier im Einzelnen aufgrund der Anzahl nicht aufgeführt 

werden können. Der Schutzstatus leitet sich aus dem §30 BNatSchG in Verbindung mit dem 

§15 ThürNatG ab und verbietet laut §30 Abs. 2 BNatSchG „Handlungen, die zu einer 

Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung […] führen können“. Aus 

diesem Grund werden die geschützten Biotope innerhalb des Geltungsbereichs des FNP als 

Ausschlusskriterium betrachtet. 

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht: Innerhalb der Stadt Magdala befindet sich westlich der 

Autobahn A4 das Landschaftsschutzgebiet „Ilmtal von Oettern bis Kranichfeld“. Im östlichen 

Teil der Stadt befindet sich das EG Vogelschutzgebiet SPA „Muschelkalkhänge der westlichen 

Saaleplatte“. 

Vorhaben oder Handlungen innerhalb der Schutzgebiete sind nicht aus rechtlichen oder 

tatsächlichen Gründen schlechthin ausgeschlossen. Vielmehr bedarf es einer individuellen 

Prüfung der Schutzzwecke des jeweiligen Schutzgebiets. In den vorliegenden Schutzgebieten 

möchte die Stadt Magdala die Errichtung von PV-FFA ausschließen. Damit soll der Erhalt der 

Natur und der Landschaftsflächen sichergestellt werden.  

Naturdenkmal Magdala Ried: Am westlichen Stadtgebiet von Magdala befindet sich ein etwa 

5,2 ha großes Schilfgebiet bestehend aus Landröhricht. Das Gebiet befindet sich im 

Randbereich des ehemaligen Badeteichs. Aufgrund seines überdurchschnittlichen Wertes für 

die Landschaft ist das Areal zum Flächennaturdenkmal bestimmt worden und unterliegt damit 

 
147  Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (2019): Regionalplan Mittelthüringen – (1. Entwurf) zur Änderung / 
Öffentlichen Auslegung vom 07.11.2019 bis einschließlich 10.02.2020 (Beschluss PLV 40/03/19). 
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gemäß §28 BNatSchG besonderem Schutz. Aus diesem Grund wird das Naturdenkmal als 

potenzielle Fläche für PV-FFAs ausgeschlossen.  

 11.7.4  Untersuchung potenziell verbleibender Standorte für nicht raumbedeutsame 
Photovoltaikanlagen 

Um die geordnete städtebauliche Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien zu 

unterstützen, wurde im Vorfeld der Flächennutzungsplanung ein städtebauliches 

Entwicklungskonzept für Photovoltaikanlagen für das Stadtgebiet Magdala erstellt. Das 

entsprechende Konzept ist als Anlage beigefügt (siehe Anhang 2). Dieses diente zur Analyse, 

Bewertung und Steuerung von Potenzialflächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) 

unter der Berücksichtigung verschiedener Kriterien (u. a. Ausschlusskriterien) wie festgesetzte 

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete aus dem Regionalplan Mittelthüringen, Verkehrswege und 

naturschutzrechtlich bedeutsame Gebiete.  

Das Konzept wurde im Sinne eines informellen Planungsinstruments erarbeitet und stellt eine 

fachliche Potenzialanalyse und damit eine Grundlage zur Bewertung und Entwicklung 

geeigneter Standorte für PV-FFA dar. Im Rahmen der Aufstellung des FNPs werden die Inhalte 

des Konzepts aufgegriffen, fachlich geprüft und – soweit planungsrechtlich tragfähig – in die 

Flächennutzungsplanung überführt. 

Hierbei liegt der Fokus hauptsächlich auf der Identifizierung potenziell verbleibender Flächen 

für nicht raumbedeutsame PVA, die die Nutzungsbestimmungen gemäß §35 Abs. 1 Nr. 8 und 

die Kriterien nach Maßgabe von §35 Abs. 1 Nr. 9 erfüllen. Dies betrifft vor allem flächenmäßig 

kleinere (> 25.000 m2) PVA unterhalb der raumbedeutsamen Schwelle oder Anlagen in 

räumlich-funktionalem Zusammenhang an Infrastrukturen bzw. auf vorbelasteten Flächen 

(z. B. Fahrbahnstreifen der BAB 4, Deponien).  

 11.7.5  Zielstellungen und Planungen im Umgang mit Photovoltaik 

Die Ausweisung von Anlagen erneuerbarer Energien entspricht gemäß § 2 EEG dem 

überragenden öffentlichen Interesse. Zur Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes 

soll die Nutzung erneuerbarer Energien als regenerative Alternative im Rahmen des 

Flächennutzungsplans stärker in den Fokus gerückt werden. Aus dem städtebaulichen 

Entwicklungskonzept zu Photovoltaik wird deutlich, dass Magdala über Flächen verfügt, die 

für großflächige PVA geeignet sind. Zu berücksichtigen sind hier vordergründig die Flächen im 

200 m Abstand entlang der Bundesautobahn BAB 4, die nach §35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB als 

privilegierte Flächen anzusehen sind. Zudem stehen Photovoltaikanlagen außerhalb 

bestehender Vorbehaltsgebiete den Festlegungen des Regionalplans nicht entgegen, wobei 

sich bei der Ausweisung von PV nichtsdestotrotz vor allem auf privilegierte Bereiche 
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konzentriert werden soll.  

 11.8  Flächenbilanz 

Durch Abgriff aus der digitalen Planzeichnung ergeben sich für den aktuellen Stand des 

Entwurfs die folgenden Flächenwerte:  

Tabelle 14: Flächenwerte des Stadtgebiets Magdala (Flächenbilanz) 

Flächentyp Fläche in 
absolut in ha 

Flächenanteil 
in Prozent 

Wohnbauflächen 31,12 1,51 

Gemischte Bauflächen 45,81 2,23 

Gewerbliche Bauflächen/ Industrie 36,02 1,75 

Sonderbauflächen 41,20 2,00 

Flächen für den örtlichen und überörtlichen Verkehr 75,35 3,66 

Flächen für Gemeinbedarf 1,98 0,10 

Grünflächen 20,20 0,98 

Wasserflächen148 3,99 0,19 

Flächen für die Landwirtschaft 1.543,28 74,99 

Flächen für Wald 259,04 12,59 

Gesamt 2.057,99 100 % 

In den Bau- und Grünflächen sind die jeweiligen Planungsflächen mit enthalten. 

 12  Landschaftspflege, Umwelt- und Naturschutz 

Aus §1 Abs. 5 BauGB lässt sich entnehmen, dass Bauleitpläne eine nachhaltige 

städtebauliche Entwicklung (im Sinne des Nachhaltigkeitsdreiecks: Ökologie, Ökonomie und 

Soziales) sowie eine sozialgerechte Bodennutzung (zum Wohl der Allgemeinheit) unter 

Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse gewährleisten sollen. Zudem sollen die Bauleitpläne 

u. a. den Klimaschutz und die -anpassung fördern, natürliche Lebensgrundlagen schützen 

sowie das Orts- und Landschaftsbild baukulturell erhalten und entwickeln.  

§1 Abs. 6 BauGB Nr. 7 setzt darüber hinaus verschiedene Belange des Umwelt- und 

Naturschutzes und der Landschaftspflege fest, die bei der Aufstellung der Bauleitpläne 

 
148 exklusive Fließgewässer 
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insbesondere zu berücksichtigen sind. 

Um den Anforderungen des BauGB zu folgen, werden im Folgenden die entsprechenden 

Belange zusammenfassend berücksichtigt. Eine umfassende Prüfung aller umweltrelevanter 

Belange hat stattgefunden und die Ergebnisse sind im angehängten Umweltbericht (siehe 

Anhang 1) aufgeführt. 

 12.1  Zielsetzungen und Darstellungen  

Die Stadt Magdalaberücksichtigt bei der Planaufstellung folgende in den einschlägigen 

Fachgesetzen und Normen festgelegten Ziele des Umweltschutzes: 

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 

- Schutz und Vermeidung vor/von schädlichen Umwelteinwirkungen des Bodens 

- Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktion 

Um den Belangen des Umweltschutzes gerecht zu werden, ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine 

Umweltprüfung durchzuführen. Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind im Umweltbericht 

(siehe Anhang 1) dargestellt. Hierbei soll der Bestand der Schutzgüter der Stadt Magdala 

aufgeführt werden. Schutzgüter umfassen verschiedene wesentliche Elemente der natürlichen 

Lebensgrundlagen. Die Schutzgüter werden unterteilt in Fläche, Boden, Wasser, Klima und 

Luft, Arten und Lebensgemeinschaften, Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter sowie den 

Erholungswert des Menschen. 

Die übergeordneten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden in §1 des 

Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) festgesetzt. Sowohl die Natur als auch die 

Landschaft sind dementsprechend „als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen 

auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten 

Bereich“ zu schützen (§1 Abs. 1 BNatSchG). Zudem gilt es, die biologische Vielfalt (§1 Abs. 2 

BNatSchG), die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts (§1 Abs. 3 BNatSchG), 

die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie den Erholungswert von Natur und Landschaft (§1 

Abs. 4 BNatSchG) zu sichern. 

 12.2  Integration des Landschaftsplanes  

 12.2.1  Stellung des Landschaftsplanes und Integration in den Flächennutzungsplan 

Der Landschaftsplan (kurz: LP) als landschaftsplanerisches Instrument im Rahmen der 

Bauleitplanung dient als Handlungskonzept für den Umgang mit Natur und Landschaft auf 

Ebene des Flächennutzungsplans. Erst durch die Integration der Aussagen des LPs in den 

FNP entfaltet der Landschaftsplan Verbindlichkeit. Damit stellt der Landschaftsplan einen 
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fachlichen Beitrag zum Flächennutzungsplan dar. 149  Durch die Berücksichtigung der 

Aussagen des LPs kann zudem eine umweltverträgliche Landschafts- und Ortsentwicklung 

gewährleistet werden.  

Das Bundesnaturschutzgesetz regelt in den §§ 10 und 11 die gesetzlichen Anforderungen an 

die Landschaftsplanung. Nach Maßgabe des § 11 Absatz 1 BNatSchG werden in 

Landschaftsplänen die „für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege […] dargestellt“. Diese sind in der 

Abwägung (öffentlicher und privater Belange) nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen und „können 

als Darstellungen oder Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 des Baugesetzbuches in die 

Bauleitpläne aufgenommen werden“ (§11 Aba. 3 BNatSchG). 

Das Stadtgebiet Magdala wird von einem Landschaftsplan abgebildet, der die aktuellste 

Grundlage im Bereich der Landschaftsplanung darstellt: 

- Der Landschaftsplan „Blankenhain/Magdala“ (für die Stadt Blankenhain 

einschließlich der Ortsteile sowie Magdala mitsamt der Ortsteile Maina, Göttern und 

Ottstedt) mit Beschlussdatum vom 30.06.1997. 

Im Rahmen der Integration des Landschaftsplanes in den Flächennutzungsplan ist dieser LP 

Bestandteil des Verfahrens zur Aufstellung des FNPs für das Gebiet der Stadt Magdala. Die 

Aufnahme landschaftsplanerischer Inhalte des LPs erfolgt über die Abwägung während des 

Planungsprozesses. Auf Grundlage des Landschaftsplans werden wesentliche Aussagen in 

den Flächennutzungsplan Magdala übernommen, wobei ausschließlich Aussagen dargestellt 

werden, die Bezug zu Grund und Boden aufweisen. Hierfür fließen die detaillierten 

Informationen des LPs in die Beurteilung von möglichen Flächen zur Baulandentwicklung bzw. 

Bauflächenausweisung (siehe Kapitel 11) ein, wodurch frühzeitig Konflikte erkannt und 

möglichst vermieden werden sollen.  

Im Flächennutzungsplan können nach Maßgabe des §5 BauGB zur Integration der 

Landschaftsplanung folgende Darstellungsmöglichkeiten genutzt werden: 

- Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB) 

- Flächen zur Gewährleistung eines natürlichen Klimaschutzes (§ 5 Abs. 2 Nr. 5a BauGB) 

- Wasserflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB) 

- Flächen für Landwirtschaft und Wald (§ 5 Abs. 2 Nr. 9a und b BauGB) 

- Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

 
149  Architektenkammer Thüringen (2001): Flächennutzungs- und Landschaftsplanung in Thüringen: Vortrag Heike Roos zur 
Initiative Architektur und Baukultur. 
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und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) 

Die integrierten Inhalte des LPs im FNP sind nach der Genehmigung und dem Inkrafttreten 

des FNPs behördenintern verpflichtend und setzen einen Maßstab zur Bewertung der 

Umweltverträglichkeit künftiger Maßnahmen und Planungen. Die darüberhinausgehenden 

Inhalte des LPs besitzen hingegen einen empfehlenden Charakter.  

 12.2.2  Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Böden, 
Natur und Landschaft sowie Ausgleichflächen 

Grundlagen  

Der § 1 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) beinhaltet die Vorgabe des Schutzes 

von Natur und Landschaft, sodass  

• die biologische Vielfalt, 

• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts (inkl. Regenerationsfähig-

keit und nachhaltiger Nutzungsfähigkeit der Naturgüter) sowie 

• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Erholungswerte von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind. Auch die Pflege, die Entwicklung und (soweit erforderlich) die 

Wiederherstellung von Natur und Landschaft werden als „zu schützen“ festgesetzt. Darüber 

hinaus legt § 1 Abs. 5 weitere relevante Vorgaben fest, die im Zusammenhang dieses 

Unterkapitels zu benennen sind. Zum einen sind großflächige und weitgehend unzerschnittene 

Landschaftsräume vor weiterer Zerschneidung zu bewahren. Zum anderen ist die erneute 

Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flächen im 

beplanten und unbeplanten Innenbereich vorrangig vor der Inanspruchnahme von Freiflächen 

im Außenbereich zu behandeln. Dies gilt, soweit die Flächen nicht als Grünfläche oder als 

anderer Freiraum für die Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege vorgesehen oder erforderlich sind. 

§ 15 Abs. 1 und 2 BNatSchG verpflichtet den Verursacher eines Eingriffs in die Natur oder 

Landschaft einerseits, vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen, jedoch andererseits 

unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen 

(Ersatzmaßnahmen). In Bezug zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen regelt § 15 Abs. 3 

explizit die Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlichen Flächen, die die 

Rücksichtnahme auf agrarstrukturelle Belange notwendig machen. Hierbei sind insbesondere 

für landwirtschaftliche Nutzungen besonders geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in 

Anspruch zu nehmen. Um möglichst zu vermeiden, dass Flächen aus ihrer ursprünglichen 
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Nutzung genommen werden, ist vorrangig zu prüfen, ob Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 

auch durch die Entsiegelung, die Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch 

Bewirtschaftung- und Pflege erbracht werden kann.  

Die naturschutzfachliche Eingriffsregelung zielt darauf ab, die Funktions- und 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes auch außerhalb 

besonderer Schutzgebiete zu sichern und zu erhalten.150 Das Baugesetzbuch (BauGB) regelt 

mit § 1a Abs. 3 BauGB, dass die Eingriffsregelungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz bei 

der Aufstellung der Bauleitpläne in der Abwägung zu berücksichtigen sind. Daraus ergibt sich 

die Notwendigkeit, bereits während des Planverfahrens die Vermeidung von Eingriffen zu 

prüfen sowie für unvermeidbare erwartbare Eingriffe angemessene Ausgleichsflächen und -

maßnahmen zu finden. Um Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft auszugleichen, 

werden damit bereits auf der Ebene der Flächennutzungsplanung Flächen für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie Flächen 

mit Ausgleichsfunktion dargestellt. 

Kompensations-/Ausgleichsmaßnahmen 

Eine Auflistung der für das Stadtgebiet Magdala zutreffenden Kompensationsmaßnahmen 

befindet sich im Kapitel 13.10 „Flächen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen“. 

Eingriffsregelung 

Eine konkrete Ausgestaltung der Eingriffsregelung erfolgt im Entwurf des 

Flächennutzungsplanes. 

 12.2.3  Anzustrebende Maßnahmen nach Aussagen des Landschaftsplans 

Stadtbereich Magdala 

Für den Stadtbereich Magdala sollen dem Landschaftsplan zufolge 

Grünordnungsmaßnahmen mit hohem Durchgrünungscharakter und einem Schwerpunkt auf 

die Aufwertung der Ortseingangsbereiche Magdalas durchgeführt werden. Es soll ein Rückbau 

der baubetrieblichen Anlagen in geringem Umfang erfolgen und es sind erholungswirksame 

Strukturen im Zuge der Stadtrandentwicklung zu schaffen. Die Bebauung in den 

Auenbereichen und im Nordosten des Stadtbereiches ist zu begrenzen und auszuschließen, 

um ortsrandbildende Strukturen zu erhalten. Des Weiteren ist der nördliche und östliche 

Ortsrand in Verbindung mit der bestehenden Wohnbebauung und durch die Anlage neuer 

ortsprägender Strukturen zu schließen. Der Grünzug sowie die breiteren Freiräume sind bei 

der baulichen Begrenzung entlang des Ascherbaches zu beachten. Zudem soll die 

 
150 Bundesamt für Naturschutz (o. J. a): Eingriffsregelung. 
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Begrenzung zum südlich anschließenden Gewerbegebiet durch umfassende Abpflanzungen 

ergänzt werden. Schließlich müssen weitere Grünzüge als wesentliche Verbindungen zum 

Ortskern im Zuge weiterer Bebauungsvorhaben freigehalten werden. 

Einzelvorhaben Magdala 

Gewerbegebiet „auf dem Gartenberge“ 

Für das Gewerbegebiet sind Grünordnungsmaßnahmen festzusetzen und erholungswirksame 

Strukturen an der angrenzenden Erhebung in Verbindung mit umfassenden Abpflanzungen zu 

schaffen. 

Gewerbe- und Mischgebiet „auf den Stummeln“ 

In dem Bereich des Gewerbe- und Mischgebietes sind Grünordnungsmaßnahmen und 

bauliche Begrenzungen zur Freihaltung der Auenbereiche festzusetzen. Des Weiteren sind die 

Streuobststrukturen zu schützen und Abpflanzungen durchzuführen, um einen neuen Ortsrand 

zu schaffen. 

Wohngebiet „Hinter der Kirche“ 

Die bauliche Begrenzung der Magdelaue und des angrenzenden Nebenbachs ist einzuhalten. 

Zudem ist die Ortseinfahrt in Richtung Mellingen aufzuwerten. 

Ortslage Göttern 

Die landwirtschaftliche Anlage am südlichen Ortsrand von Göttern ist abzupflanzen. Des 

Weiteren sind Grünordnungsmaßnahmen mit hohem Durchgrünungscharakter durchzuführen. 

Zudem ist die betriebliche Anlage am westlichen Ortseinfahrtsbereich abzubauen und der 

Bereich gestalterisch aufzuwerten. Die Ortsbegrenzung Götterns ist geprägt durch 

überwiegend ortsrandbildende Gartenstrukturen, welche es zu erhalten gilt. Dabei sind 

kleinflächige Ergänzungen durch Siedlungserweiterungen möglich. Der hohe Anteil an 

Streuobstbeständen in den Gärten mit Ortsrandlage ist ebenfalls zu erhalten. 

Ortslage Maina 

Die bauliche Begrenzung des Ortes soll anhand vorhandener Strukturen erhalten bleiben. Vor 

diesem Hintergrund sind zukünftige bauliche Entwicklungen innerhalb der Siedlung 

vorzunehmen. 

Ortslage Ottstedt 

Die bauliche Begrenzung in Ottstedt ist durch den Erhalt vorhandener Strukturen zu sichern. 

Die landwirtschaftliche Anlage ist durch landschaftsgerechte Einbindung aufzuwerten und 

entlang des Nebenbaches ist ein Grünzug zu entwickeln. 
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Übergeordnete Themen zum Naturraum: Vorranggebiete 

Naturdenkmäler 
Für Naturdenkmäler innerhalb der Stadt Magdala ist die Erstellung und Umsetzung von 

Behandlungsrichtlinien und ggf. weitergehenden Untersuchungen zur Schutzbedürftigkeit 

prägender Umgebungen vorgesehen. 

Planung geschützter Landschaftsbestandteile innerhalb Magdalas 

Die folgenden Landschaftsbestandteile innerhalb der Stadt Magdala sind dem LP zufolge unter 

Schutz zu stellen: 

• Kopfweiden nördlich von Ottstedt 

• Kirschbaumreihe östlich von Maina 

Es sind Entwicklungskonzeptionen mit einem Schwerpunkt auf der Erhaltung zu erstellen. Im 

Zuge dessen sind Regenerierungs- und Schutzmaßnahmen und ggf. weitere Untersuchungen 

zu Pflanzen- und Tiervorkommen mit einer entsprechenden Maßnahmenableitung 

durchzuführen. 

Planungen im regionalen ökologischen Verbundsystem 

• Zu schaffende Vernetzungsbereiche: Im ökologischen Verbundsystem ist eine 

Erweiterung des Verbundes Magdelaue bis Göttern vorgesehen. Zu schaffende Verbünde 

sind: der Hangbereich bei Magdala in Richtung Bucha und der Hangbereich Göttern/Bucha 

(über die A 4). 

• Planung Schutzwald (Emissionsschutz entlang der A 4): Um das Stadtgebiet vor 

Staub- und Abgasemissionen zu schützen, sind beiderseits der Autobahn natürliche, 

standortgerechte und mehrstufige Waldbestände aufzubauen. 

• Wasserschutzgebiete Bestand: Oberstes Ziel ist der Erhalt und die Sicherung der 

Wasserschutzgebiete sowie deren Anlagen. Ggf. können Untersuchungen zur Erweiterung 

der Gebiete durchgeführt werden. Innerhalb Magdalas befinden sich keine 

Wasserschutzgebiete, weshalb sich keine Relevanz dieser anzustrebenden Maßnahme 

für die Stadt ergibt.151 

• Schutzgebiete/Objekte nach Thüringer Denkmalschutzgesetz: Es ist die Erstellung 

und Umsetzung von Pflege- und Entwicklungskonzepten vorgesehen. Der 

Umgebungsbereich von denkmalwürdigen Schutzgebieten und Objekten ist mit den TÖBs 

und den Gemeinden abzustimmen 

 
151  Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (o. J.): Kartendienst des TLUBN – Karte: Wasser- und 
Heilquellschutzgebiete. 
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Maßnahmenkatalog 

• Umwandlung von Acker in Dauergrünland: Bei der Umwandlung von Äckern in 

Dauergrünland ist der Schutz vor Bodenerosion besonders zu beachten. Die Flächen sind 

mit einer artenreichen Dauergrünlandvegetation zu bedecken. Dabei soll Saatgut 

angrenzender Grünlandbestände oder durch Vegetationsanalysen bestimmte 

standorttypische Pflanzengesellschaften eingebracht werden. Zum Schutz der 

Auenbereiche sind deren Standortbedingungen zu beachten. 

• Umwandlung von Acker in Forst: Bei der Umwandlung ist darauf zu achten, dass 

naturnahe und standortgerechte Waldflächen geschaffen werden. In Abstimmung mit den 

Forstbehörden ist ein Laub- und Mischwald anzulegen. Bei der Anlage ist darauf zu achten, 

dass die Wälder waldformtypische Waldränder haben. Zudem sollen die neuen Wälder, 

wenn möglich, an vorhandene Waldflächen angebunden werden. 

• Umwandlung von naturfernen in naturnahen Waldbestand/Umwandlung von 
Forstbaumschulflächen in Waldbestand: Die Umwandlung betrifft Flächen im 

regionalen Verbund. Naturnahe Waldbestände innerhalb naturferner Waldbestände sind 

dabei von der Regelung nicht betroffen. In den Auebereichen ist die Entwicklung von 

Auenwäldern das priorisierte Ziel. Im Sinne des gezielten Grundwasserschutzes ist die 

Umwandlung von Nadelwäldern in Laubmischwälder konsequent durchzuführen, um die 

Gefahr saurer Böden einzudämmen. Zudem ist bei der Umwandlung darauf zu achten, 

dass ein gestufter Waldrand und eine vertikale Gliederung der Bestandsstrukturen 

geschaffen werden. 

• Umwandlung von Grünland in Acker: Voraussetzung der Umwandlung ist der 

konsequente Artenschutz. Im Zuge dessen sollen deintensive Bewirtschaftungsverfahren 

eingeführt und beibehalten werden. Die Nutzungsregelung soll nur auf kleinen Flächen 

durchgeführt werden. Dabei sollen die Ackerflächen streifenförmig angelegt werden und 

eine Breite von 50 Metern nicht überschreiten. 

• Umwandlung von Grünland/Acker in Sukzessionsfläche: Die Regelung betrifft 

überwiegend Rest- und Splitterflächen, deren wichtigstes Kriterium die Auflassung der 

Flächen ist. Für die Ackerflächen kann eine Startbegrünung mit Gräsern und Kräutern 

erfolgen, während die Anpflanzung standortgerechter und einheimischer Gehölze sowohl 

auf dem Acker als auch auf dem Grünland erfolgen kann. Um eine Entwicklung der 

Sukzessionsfläche zu einem reinen Gehölzstandort zu verhindern, sind maximal 10 % der 

Fläche mit Gehölzen anzupflanzen. Des Weiteren müssen die Flächen alle fünf bis sieben 

Jahre gemäht werden, um den natürlichen Gehölzaufwuchs zu verhindern. 

• Intensive Bewirtschaftung von Acker: Die Bewirtschaftungsregelungen für intensiv 
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genutzte Ackerflächen, die an extensiv genutzte Flächen angrenzen, sind zu beachten. 

Des Weiteren ist auf einen sorgfältigen Eintrag von Dünger und Stickstoffen zu achten. 

Zudem sind Pufferzonen zu anderweitig genutzten Flächen und Gewässern anzulegen und 

einzuhalten. Wenn die Flächen an naturnahe Lebensräume und Biotope angrenzen, ist der 

Eintrag von Pflanzenhilfs- und Schutzmitteln auszuschließen. Liegen die Flächen in 

Auebereichen, gilt die vorangegangene Regelung ebenfalls. Des Weiteren ist die 

Bodenbearbeitung auf die jahreszeitlich bedingten höheren Wasserstände in den 

Flussauen abzustimmen. Zudem sind bei der Schaffung neuer Vegetationsstrukturen die 

klimatischen Funktionen der Auenbereiche zu berücksichtigen. Auf Flächen mit erhöhter 

Bodenerosion dürfen keine erosionsfördernden Pflanzenarten angebaut werden. Es sollen 

innerhalb der Äcker Streifen mit erosionsmindernden Pflanzenarten angelegt werden. Die 

Streifenbreite ist dabei der Gerätebreite anzupassen. Weitere erosionsmindernde 

Maßnahmen sind: die Bearbeitung entlang der Höhenlinien, die Verkürzung der 

Hanglängen, der Verzicht auf wendende Bodenbearbeitung sowie die Ermöglichung einer 

ganzjährigen Vegetationsdecke auf den Flächen. Intensiv genutzte Ackerflächen, die an 

Siedlungsbereiche angrenzen, sollen besonders auf die optischen 

Bewirtschaftungskriterien achten. Dies gilt besonders für Erholungsflächen, 

Siedlungsrandbereiche und Straßen sowie sonstige Fahr- und Wanderwege. Es sind in 

erhöhtem Maße Ackerrandstreifen anzulegen und Schlaglöcher sind zu verringern. 

• Deintensive Bewirtschaftung von Acker: Auf den Flächen ist ein auf ökologische 

Wirkungen bedachtes Produktionsverfahren einzuführen. Zum Erosionsschutz sind 

folgende Maßnahmen zu beachten: Verzicht auf erosionsfördernde Pflanzenarten, 

Bearbeitung entlang der Höhenlinien, Verkürzung der Hanglängen, Verzicht auf 

aufwendende Bodenbearbeitung, Ermöglichung einer ganzjährigen Vegetationsdecke, 

Belassung von Ernterückständen sowie Anlage von Ackerrandstreifen. Auf Flächen in 

Auenbereichen sind Pflanzenhilfsstoffe nur in geringen Mengen einzutragen. Des Weiteren 

ist die Bodenbearbeitung auf die jahreszeitlich bedingten höheren Wasserstände in den 

Flussauen abzustimmen. Zudem sind bei der Schaffung neuer Vegetationsstrukturen die 

klimatischen Funktionen der Auenbereiche zu berücksichtigen. Die Pufferzonen zu den 

Gewässern sind dabei zwingend einzuhalten. Bei der Sicherung und Wiederherstellung 

lokaler historischer Flächennutzungen ist – neben den bereits beschriebenen Maßnahmen 

– auf eine geländeangepasste Bearbeitung und den Erhalt der historischen Strukturen und 

Flächen, wie Böschungen zwischen den Ackerflächen, zu achten. 

• Intensive Bewirtschaftung von Dauergrünland: Auf diesen Flächen ist auf ein 

Produktionsverfahren auf der untersten Stufe der umweltverträglichen 

Bewirtschaftungsregelung überzugehen. Die Regelungen sind dabei vorrangig auf Flächen 
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umzusetzen, die an extensiv bewirtschaftete Flächen angrenzen. Es ist auf einen 

sorgfältigen Eintrag von Dünger und Stickstoff zu achten. Des Weiteren müssen die 

Pufferzonen zu anderen Flächen und Gewässern eingehalten werden. Zudem ist 

ausschließlich Dauergrünlandbewirtschaftung erlaubt und die Einsaat von Zuchtgräsern 

sowie die Änderung der Standortbedingungen sind ausgeschlossen. Wenn das Grünland 

als Weide genutzt wird, muss dieses einmal im Jahr gemäht werden, um das Weideunkraut 

zurückzudrängen. Grenzen die Grünlandflächen an wertvolle Biotope, ist deren gezielter 

Schutz zu gewährleisten. Des Weiteren sind Stoffeinträge auszuschließen sowie 

Pufferzonen anzulegen und einzuhalten. Intensiv genutzte Dauergrünlandflächen, die an 

Siedlungsbereiche angrenzen, sollen besonders auf die optischen 

Bewirtschaftungskriterien gewahrt bleiben. Dies gilt besonders für Erholungsflächen, 

Siedlungsrandbereiche und Straßen sowie sonstige Fahr- und Wanderwege. Es sind in 

erhöhtem Maße Ackerrandstreifen anzulegen und Schlaglöcher sind zu verringern. 

• Deintensive Bewirtschaftung von Dauergrünland: Auf den Flächen ist ein auf 

ökologische Wirkungen bedachtes Produktionsverfahren einzuführen. Zum 

Erosionsschutz sind folgende Punkte zu beachten: keine Schädigung der neu angelegten 

Grasnarbe, Abstimmung der Vegetationszusammensetzung auf standortgerechte und 

einheimische Pflanzenarten sowie Förderung von Tiefwurzlern. Auf den Flächen in 

Auenbereichen ist ein auf ökologische Wirkungen bedachtes Produktionsverfahren 

einzuführen und Pflanzenhilfsstoffe sind nur in geringen Mengen einzutragen. Die 

Pufferzonen zu den Gewässern sind dabei zwingend einzuhalten. Zudem sind bei der 

Schaffung neuer Vegetationsstrukturen die klimatischen Funktionen der Auenbereiche zu 

berücksichtigen. Die vorrangige Bewirtschaftung der Fläche soll die Mahd sein. Liegen die 

Flächen im örtlichen Verbund, grenzen an wertvolle Biotope oder ein Vorranggebiet für den 

Naturschutz, muss ein auf ökologische Wirkungen bedachtes Produktionsverfahren 

eingeführt werden. Die Pufferzonen an angrenzende naturnahe Lebensräume sind dabei 

einzuhalten. Der Eintrag von Pflanzenhilfsmitteln ist auszuschließen. Wenn das Grünland 

als Weide genutzt wird, muss dieses einmal im Jahr gemäht werden, um das Weideunkraut 

zurückzudrängen. Wenn das Dauergrünland trockene und südexponierte Böden hat, 

besitzt es ein Potenzial für ein Biotop (Halbtrockenrasen). Dafür gelten die folgenden 

Maßnahmen: Auf den Flächen ist ein auf ökologische Wirkungen bedachtes 

Produktionsverfahren einzuführen. Es sind keine Pflanzenhilfsstoffe einzusetzen. Neben 

der Beweidung der Flächen durch Schafe ist diese in Intervallen (3 – 5 Jahre) zu mähen, 

um Weideunkraut und Gehölzaufwuchs zu verhindern. Bei der Sicherung und 

Wiederherstellung lokaler historischer Flächennutzungen ist auf eine geländeangepasste 

Bearbeitung und den Erhalt der historischen Strukturen und Flächen, wie vorhandene 
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Gehölzstrukturen, zu achten. Wenn das Grünland als Weide genutzt wird, muss dieses 

einmal im Jahr gemäht werden, um das Weideunkraut zurückzudrängen. 

• Naturnahe Waldbewirtschaftung: Es ist eine naturnahe Waldbewirtschaftung 

einzuführen und beizubehalten. Dies beinhaltet: standortgerechte Baumauswahl, die 

Erhöhung des Laubbaumanteils, die Entwicklung vertikaler Bestandsstrukturen, die 

Einzelstammentnahme anstatt des Kahlschlags, die Naturverjüngung, den Erhalt von 

Nebenbaumarten, die Verwendung von standortgerechtem Saat- und Pflanzgut, das 

Belassen von Stark- und Totholz in den Beständen. Das vorrangige Ziel ist dabei der Arten- 

und Biotopschutz. Bei Waldflächen im Siedlungsfreiraum oder in dessen Nähe ist 

besonders auf die optischen Bewirtschaftungskriterien zu achten. Für Waldflächen mit 

einer Erholungsfunktion, Fahr- und Wanderwegen oder Waldflächen in sichtexponierten 

Lagen ist diese Regelung besonders wichtig. 

• Gegliederte Waldbewirtschaftung: Statt einer Kahlschlagwirtschaft sollen die Flächen 

eine vertikale und damit altersmäßige Gliederung erhalten. Es gelten die Regelungen der 

naturnahen Waldflächen. Bei Waldflächen im Siedlungsfreiraum oder in dessen Nähe ist 

besonders auf die optischen Bewirtschaftungskriterien zu achten. Für Waldflächen mit 

einer Erholungsfunktion, Fahr- und Wanderwegen ist diese Regelung besonders wichtig. 

• Untersuchungen von altlastenverdächtigen und wilden Müllablagerungen, ggf. 
Sanierung: Folgende Maßnahmen sind zu ergreifen: Kinder sollen die Flächen nicht 

betreten; die Müllablagerungen sind vollständig zu beseitigen; Unbefugten ist der Zugang 

zu verwehren; das Eindringen von Wasser in die Deponie ist zu verhindern; der 

Schadstofftransport in die umliegenden Flächen ist auszuschließen und die Standorte sind 

im Sinne des Sicht- und Immissionsschutzes zu bepflanzen. 

• Umwandlung von naturfernen in naturnahe Hecken: In den Hecken sind 

standortfremde Pflanzen zurückzudrängen und standortgerechte Pflanzen einzubringen. 

Die Umwandlung der Heckenstruktur hat dabei abschnittsweise in Abständen von 10 

Jahren zu erfolgen. Es ist zudem auf den Aufbau fachgerechter Krautsäume zu achten. 

• Ausschluss/Rückbau von Barrieren im Biotopverbund: Um zukünftige Barrieren zu 

verhindern, sind folgende Maßnahmen zu treffen: der Bau von Biotopbrücken über und 

unter Straßen, Grünzüge durch Baugebiete und komplette Siedlungsbereiche, die 

Aufhebung von Barrieren in Fließgewässern sowie die Reaktivierung von Fließgewässern. 

• Rekultivierung/Rückbau von Flächen mit Aufschüttungen und Abgrabungen: Eine 

Rekultivierung hat sich immer am Ausgangszustand oder an den Reliefgegebenheiten der 

Umgebung zu orientieren. Ein Wiederauftrag des Bodens ist zu sichern und die 

Aufschüttungen sowie die Abgrabungen sind auf Altlasten zu überprüfen. Die 

Aufschüttungen müssen dabei von einer vollständigen Vegetationsdecke überdeckt sein, 
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jedoch nicht aus. 

 12.3  Sonstige Umweltaspekte 

 12.3.1  Lärmaktionsplanung  

Um europaweit eine plausible und vergleichbare Beschreibung sowie Darstellung der 

Lärmsituation zu ermöglichen, wurde am 18.07.2002 die Richtlinie 2002/49/EG über die 

Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm im Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaft veröffentlicht. Um die Umsetzung der EG-Richtlinie auf Bundesebene zu 

sichern, wurde anstelle des §47a Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ein sechster 

Teil „Lärmminderungsplanung“ eingefügt. Durch die Änderung des BImSchG wurde für die 

Gemeinden in Deutschland gesetzliche Grundlage für eine Lärmaktionsplanung geschaffen. 

Die Lärmaktionsplanung ist im nationalem Recht rechtsverbindlich im Baurecht und wird 

dementsprechend in der Flächennutzungsplanung berücksichtigt.152  Die Notwendigkeit zur 

Aufstellung von Lärmaktionsplänen ergibt sich auch aus § 47d BImSchG, wobei Abs. 2 die 

Mindestanforderungen an einen Lärmaktionsplan festlegt.  

Die Lärmaktionsplanung der Stadt Magdala erfolgt durch die Verwaltungsgemeinschaft 

Mellingen, deren Teil Magdala ist. Der „Lärmaktionsplan Magdala – Hauptverkehrsstraßen 

(Stufe 4)“ befasst sich mit der Reduzierung von Umgebungslärm der durch Straßen-, 

Schienen- und Flugverkehr sowie Gewerbe verursacht wird und eine Störung für die 

Lebensqualität und Gesundheit der Einwohner Magdala darstellt. Im Rahmen der EU-

Umgebungslärmrichtlinie153  wurde ein Konzept zur Erfassung und Bekämpfung von Lärm 

entwickelt, das in Deutschland durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz (kurz: BlmSchG)154 

umgesetzt wurde. Die 4. Stufe der Lärmaktionsplanung umfasst alle Hauptverkehrsstraßen mit 

einem Verkehrsaufkommen von mehr als 3 Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr, wozu in 

Magdala ausschließlich die Bundesautobahn A4 gehört. Der Lärmaktionsplan zielt darauf ab, 

für die betroffenen Gebiete Lärmminderungsstrategien zu entwickeln und konkrete 

Maßnahmen zu planen und umzusetzen. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie Ausgleichsflächen sollen dabei ebenfalls 

berücksichtigt werden, um eine nachhaltige Lärmminderung zu gewährleisten und gleichzeitig 

die Umwelt zu schonen.155 

Ergebnisse des Lärmaktionsplans Magdala 

 
152 Umweltbundesamt (2015): Handbuch Lärmaktionspläne: Handlungsempfehlungen für eine lärmmindernde Verkehrsplanung. 
153  Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates (2002/49/EG) über die Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm vom 25. Juni 2002. 
154 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I 
S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist. 
155 Verwaltungsgemeinschaft Mellingen (2024): Lärmaktionsplan Magdala: Hauptverkehrsstraßen (Stufe 4). 
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Abb. 34: Lärmkartierung Magdala 156 

 

Abb. 35: Ergebniskarte Lärmaktionsplan Magdala 

Die stärksten Konfliktpotenziale konnten im Rahmen der Lärmaktionsplanung im Ortsteil 

Maina festgestellt werden. Infolgedessen sind südlich der Autobahn etwa 49 Einwohner mit 

Pegeln von bis zu LDEN/LNight = 65,7/58,0dB(A) belastet.  

Zur Vermeidung von Gesundheitsgefährdungen legt das Umweltbundesamt kurzfristige 

Auslösekriterien von LDEN = 65 dB(A) und LNight = 55 dB(A) fest. Aus diesem Grund sind 

Lärmminderungsmaßnahmen in den Straßenabschnitten notwendig, die die festgesetzten 

Auslösekriterien überschreiten. 

Maßnahmen zur Lärmminderung 

Mit Stand des Lärmaktionsplanes Magdala wurden bereits im Rahmen des Ausbauvorhabens 

der BAB 4 von 4 auf 6 Fahrstreifen Lärmschutzwände und -wälle realisiert. Diese reichen 

jedoch für Straßenabschnitte, für die nicht unerhebliche Lärmbelastungen und Betroffenheiten 

nachgewiesen wurden, alleinig nicht aus. Es werden weitere aktive Lärmschutzmaßnahmen 

und passive Schallschutzmaßnahmen sinnvoll bzw. erforderlich. 157  Aus diesem Grund 

beinhaltet der Lärmaktionsplan Magdala die Diskussion und Bewertung möglicher weiterer 

Lärmminderungsmaßnahmen.  

Nach einer Diskussion und Bewertung möglicher weiterer Handlungsansätze werden für den 

Zeitraum der nächsten 5 bis 15 Jahre (2030 bis 2040) folgende Maßnahmen angestrebt: 

Umsetzungsspanne Maßnahme Anmerkungen 

langfristige 

Umsetzung 

(bis 15 Jahre) 

Langfristige 

Lärmminderungsstrategie 

Umsetzung der Maßnahme durch die 

Förderung von ÖPNV oder den 

Radverkehr 

 
156 Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (o. J.): Kartendienst des TLUBN – Karte: Lärmkartierung. 
157 Verwaltungsgemeinschaft Mellingen (2024): Lärmaktionsplan Magdala: Hauptverkehrsstraßen (Stufe 4). 

Magdala 
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Mittelfristige 

Umsetzung 

(bis 10 Jahre) 

Lärmmindernde 

Straßenoberfläche 

Umsetzung der Maßnahme durch 

Belagswechsel bei anstehender 

Deckensanierung 

Passive Schallschutzmaßnahmen 

(z. B. Schallschutzfenster, 

Schalldämmlüfter) 

Maßnahme dient nicht der Minderung 

des Umgebungslärms. Einsatz nur, 

wenn aktive Minderungsmaßnahmen 

nicht möglich sind.  

kurzfristige 

Umsetzung 

(bis 5 Jahre) 

Regulierung der 

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 

der A4 

Entscheidungsgewalt obliegt der 

Straßenverkehrsbehörde (Autobahn 

GmbH des Bundes im Auftrag des 

Fernstraßen-Bundesamtes). 

Tabelle 15: Lärmminderungsmaßnahmen für die Stadt Magdala 

 

 

Abb. 36: Maßnahmenübersicht Lärmaktionsplanung Magdala 

Ausweisung ruhiger Gebiete 

Der Lärmaktionsplan Magdala sieht keine Ausweisung ruhiger Gebiete vor. Dies wird mit der 

hohen Lärmbelastung der BAB 4 begründet, die eine Ausweisung ruhiger Gebiete unmöglich 

macht.158 

 12.3.2  Schutz vor Störfällen (Seveso III-Richtlinie) 

Im Vollzug der Seveso III-Richtlinie und der Störfall-Verordnung hatte die Untere 

Immissionsschutzbehörde des Kreises Weimarer Land im September 2017 einen 

Überwachungsplan für die unter den Anwendungsbereich der Störfall-Verordnung fallenden 

Anlagen veröffentlicht.159 Im Geltungsbereich des Kreises Weimarer Land befinden sich Stand 

2017 drei entsprechende Anlagen in Apolda, Neumark und Blankenhain.160 Innerhalb der Stadt 

 
158 Verwaltungsgemeinschaft Mellingen (2024): Lärmaktionsplan Magdala: Hauptverkehrsstraßen (Stufe 4), S. 26f. 
159 Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz (2017): Überwachungsplan des Freistaats Thüringen: Vollzug des 
§ 17 der Störfall-Verordnung (12. BImSchGV). 
160 Landratsamt Weimarer Land (2017): Anlage 1a: Überwachungsprogramm des Kreises Weimarer Land gemäß §§ 16 und 17 
der 12. BImSchV (Störfallverordnung) i. V. m. Richtlinie 2012/18/EU, § 52 des BImSchG und des Überwachungsplans des 
Freistaates Thüringen. 
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Magdala befinden sich dem entsprechend aktuell keine Anlagen, welche unter den 

Anwendungsbereich der Störfall-Verordnung fallen. 

 12.3.3  Kampfmittelgefährdete Bereiche  

Die Stadt Magdala verfügt gegenwärtig über keine Kenntnisse über möglicherweise durch 

Kampfmittel gefährdete Bereiche im Geltungsbereich der Flächennutzungsplanung.  

 12.3.4  Starkregenereignisse 

Der fortschreitende Klimawandel erfordert zum Schutz des Bodens vor Erosion und zur Ge-

fahrenabwehr insbesondere für die besiedelten Bereiche die Beachtung möglicher Folgen von 

Starkregenereignissen. Um dies zu berücksichtigen, wurde für die Verwaltungsgemeinschaft 

Mellingen ein Hochwasserschutzkonzept mit integriertem Gewässerentwicklungsplan und 

Starkregenrisikomanagement für das Einzugsgebiet der VG Mellingen aufgestellt.161 

Darüber hinaus hat der Stadtrat Magdala am 03.12.2014 einen Maßnahmenplan Hochwas-

serschutz Stadt Magdala beschlossen.162 

 13  Nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen und Vermerke 

 13.1  Baudenkmale nach Thüringer Denkmalschutzgesetz 

In Magdala sowie in den Ortsteilen Maina, Göttern und Ottstedt befinden sich gem. der 

Denkmalliste des Kreises Weimarer Land mehrere Baudenkmäler innerhalb der Stadt Magdala. 

Hierunter zählen beispielsweise die Kirche Magdala samt Kirchhof, das Rathaus sowie einige 

andere Gebäude. Im Anhang 2 befindet sich eine Aufschlüsselung aller Baudenkmale, 

unterteilt nach dem Stadtkern Magdala und den Ortsteilen. 

 13.2  Bodendenkmale nach Thüringer Denkmalschutzgesetz 

Gemäß der Denkmalliste des Kreises Weimarer Land befinden sich zwei Bodendenkmale im 

Stadtgebiet Magdalas. Zum einen befindet sich am nordöstlichen Ortsrand Magdalas, 

unmittelbar westlich der Magdel, das Areal einer ehemaligen Wasserburg. Außerdem befindet 

sich südlich der A4, südwestlich von Magdala am Fuße des Nordost-Hanges des Holzberges 

ein spätbronzezeitliches Siedlungsareal bzw. ein frühmittelalterliches Gräberfeld.163 

 13.3  Geotope  

Innerhalb der Stadt Magdala befinden sich keine Geotope.164 

 
161 Björnsen Beratende Ingenieure Erfurt GmbH (2020): Hochwasserschutzkonzept mit integriertem Gewässerentwicklungsplan 
und Starkregenrisikomanagement im Einzugsgebiet der VG Mellingen. 
162  Beschluss Nr.: 41/2014 (öffentliche Bekanntmachung durch das Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschafft Mellingen am 
01.02.2025)  
163 vgl. ebd.  
164 Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (o. J.): Kartendienst des TLUBN – Karte: Geotope. 

https://cms2.stadt-magdala.de/cms/upload/download/Amtsblatt/Amtsblatt_2015/Amtsblatt_Mellingen_02_2015_webTeil1.pdf
https://cms2.stadt-magdala.de/cms/upload/download/Amtsblatt/Amtsblatt_2015/Amtsblatt_Mellingen_02_2015_webTeil1.pdf
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 13.4  Schutzgebiete nach Naturschutzrecht  

Die Sicherung der Lebensräume für Pflanzen und Tiere ist ein wesentlicher Bestandteil der 

Landschaftsplanung, auf die sich die Flächennutzungsplanung mit Darstellungen zu 

unterschiedlichen Schutzgebieten des Landschafts- und Naturschutzes bezieht. Gemäß § 5 

Abs. 4 BauGB werden die Schutzgebiete nachrichtlich in den Flächennutzungsplan 

übernommen. Planungen, für die das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, sollen gemäß 

§ 5 Abs. 4 BauGB vermerkt werden. Nachrichtliche Übernahmen nach Naturschutzrecht:  

- Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung sind: Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (kurz: FFH-

Gebiete) und EG-Vogelschutzgebiete  

- Naturschutzgebiete (kurz: NSG)  

- Landschaftsschutzgebiete (kurz: LSG)  

- Biosphärenreservat (kurz: BR)  

- Naturpark (kurz: NP)  

- Naturdenkmale aus geologischen und dendrologischen Gründen (kurz: ND)  

- Flächennaturdenkmale (kurz: FND)  

- Geschützte Landschaftsbestandteile (kurz: GLB) 

- Besonders geschützte Biotope nach § 15 ThürNatG i.V.m. § 30 BNatSchG 

Die einzelnen Schutzgebiete sind im Anhang 4 namentlich gelistet und in der Planzeichnung 

gemäß der Planzeichenverordnung dargestellt.  

 13.5  Wasserschutz-, Hochwasserschutz- sowie Überschwemmungsgebiete  

Im Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes befinden sich keine ausgewiesenen 

Risikobereiche für Überschwemmungen und keine Überschwemmungsgebiete. 165  Zudem 

befinden sich im Stadtgebiet Magdala keine Wasserschutzgebiete.166 

 13.6  Erhebliche Bodenbelastungen  

Nach Maßgabe des §5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB sollen Flächennutzungspläne für bauliche 

Nutzungen vorgesehene Flächen kennzeichnen, wenn deren Böden erheblich mit 

umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. Die Kennzeichnung soll als „Warnfunktion“ für 

weitere Planungsstufen dienen.  

 
165  Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (o. J.): Kartendienst des TLUBN – Karte: 
Überschwemmungsgebiete. 
166  Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (o. J.): Kartendienst des TLUBN – Karte: Wasser- und 
Heilquellschutzgebiete. 
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Für die Stadt Magdala liegt die Auskunft des Altlastenverdachtsflächenkatasters (Stand August 

2023) des Umweltamtes des Landratsamts Weimarer Land vor. Im Anhang 3 sind die 

betroffenen Standorte im Einzelnen mit Namen, Lage, Art und Status aufgeführt.  

 13.7  Bergbauberechtigungen 

Nach Angaben des Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (kurz: TLUBN) 

sind im Bereich des Flächennutzungsplans keine Gewinnungs- oder 

Aufsuchungsberechtigungen gemäß Bundesberggesetz (BbergG) beantragt oder erteilt 

worden.  

 13.8  Bergschadensgefährdete Gebiete 

Im Bereich des Flächennutzungsplans liegen nach Angaben des Referat 86 des TLUBN 

zudem keine Hinweise auf Gefährdungen durch Altbergbau, Halden, Restlöcher und 

unterirdische Hohlräume im Sinne des Thüringer Altbergbau- und Unterirdische Hohlräume-

Gesetzes (ThürABbUHG) 167 vor. 

 13.9  Bei Bebauung erforderliche besondere bauliche Vorkehrungen gegen 
äußere Einwirkungen 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Informationen zu entsprechend betroffenen 

Flächen vor. 

 

 

 

 13.10  Flächen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen 

Tabelle 16: Auflistung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen Magdala 

Maßnahme 
Nr. 

Maßnahme 
Ausgangs-
biotop Nr. 

Zielbiotop 
Nr. 

Vorhaben: Flurbereinigungsverfahren Magdala 

Nr. 1622 

Em 627 

Pflanzung Obstbäume auf Krautsaum 
4710 6320 

Em 628 

Em 629 

Em 630 

Em 632 Ergänzung Gehölzbestand auf Krautsaum 

 
167 Thüringer Altbergbau- und Unterirdische Hohlräume-Gesetz (ThürABbUHG) mit Ausfertigungsdatum des 23.05.2001 zuletzt 
geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 731, 745). 
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(Schorba) 

A 3/G 6 Anlage von Gehölzstrukturen 4000 6200 

A 4 Aufforstung auf Ackerflächen 4100 7000 

E 12 Aufforstung Laubmischwald - - 

E 182 Feldgehölz mit temporären Kleingewässern 4100 
6200 

E 9 Anlage Feldgehölzstreifen 4000 

Vorhaben: Ausbau der L1060 AS Magdala bis einschl. OD Niedersynderstedt u. Rad-/Gehweg 

Nr. 830 

A1 
Anlage von Grünlandstreifen entlang des Rad-/ 

Gehweges 
- 4223 

A3 Pflanzung einer Laubholzhecke 4100 6100 

Vorhaben: L 1060 AB Magdala - BAB 4 

Nr. 143 

1. 
Pflanzung einer Baumreihe 4200 

- 

3. - 

Vorhaben: Neubau der SÜ-Umgehungsstraße L1060 i.z.d. Beseitigung BÜ 
Kleinschwabhausen 

Nr. 138 

E 6 Aufforstung 4222 6210 

Die aufgelisteten Kompensationsmaßnahmen sind dem Kartendienst des TLUBN zu entnehmen.168 

Anhand der Betrachtung der gelisteten Vorhaben lässt sich davon ausgehen, dass weitere 

Kompensationsmaßnahmen aufgrund der in Kraft getretenen Bebauungsplänen hinzukommen. Diese 

werden im Entwurf des Flächennutzungsplanes eingearbeitet.  

 14  Städtebaulichen Entwicklungsziele 

Im Folgenden werden sämtliche städtebauliche Entwicklungsziele der Stadt Magdala 

zusammengefasst: 

(1) Innenentwicklung vor Außenentwicklung: Bereits § 1 Abs. 5 Satz 3 BauGB setzt fest, dass 

die städtebauliche Entwicklung durch Bauleitpläne vorrangig durch Maßnahmen der 

Innenentwicklung erfolgen soll. Diesem Entwicklungsziel wurde Rechnung getragen, 

indem frühzeitig der Bedarfswert neuer Wohn- und Gewerbegebiete geprüft wurde und 

gemäß dem Grundsatz einer vorrangigen Innenentwicklung untersucht, inwieweit der 

Bedarf im Innenbereich gedeckt werden kann. Bei der Abwägung der notwendigen 

Bauflächendarstellungen im Außenbereich wurden durchgängig die zu erwartenden 

 
168  Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (o. J.): Kartendienst des TLUBN – Karte: 
Kompensationsmaßnahmen. 
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Anhang 

Anhang 1: Gestaltungsplan der 1. Änderung des B-Plans „Auf den Stummeln“ 

 

Anhang 2: Liste der Baudenkmäler Magdala, Göttern, Ottstedt und Maina  

Ortsteil Verortung Baudenkmäler (Einzeldenkmale) 

Magdala 

Kirchgasse  Kirche mit Ausstattung und Kirchhof  

Kirchhof Gedenkstätte für 6 unbekannte Häftlinge 

Am Anger 6 Wohnhaus 

Am Rathaus Rathaus 

Auf der oberen Pinkau Feldscheune/ehem. Schafstall 

Breitenstraße 2 und 4 ehemaliger Edelhof  

über den Pfingstbach Brücke 

Flutrinne  

Hinter dem Markt Reste der Wasserburg 

Richard-Wagner-Straße 14 ehemalige Wiesenmühle  

Richard-Wagner-Straße 16 ehemalige Ölmühle 

Schulstraße 14 Wohnhaus und Tor 

Schulstraße 18 Pfarrhaus mit Wirtschaftsgebäude 

Ortslage Spitalbrücke 
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Göttern 

Dorfstraße Kirche mit Ausstattung, Inventar & Kirchhof 

Friedhof Gedenkstätte für KZ-Häftlinge 

Dorfstraße Brücke (Gewölbebrücke über die Magdel) 

Dorfstraße 1 Gehöft (ehem. Dorfmühle) 

Dorfstraße 21 Gehöft 

Dorfstraße 36 Wohnhaus und Hofmauer 

Dorfstraße 39 Gehöft (ehem. Pfarrhof) 

Dorfstraße (bei Nr. 3) Wegweiser 

Maina 
Im Dorfe Kirche  

Im Dorfe stillgelegter Friedhof 

Ottstedt 
Kirchgasse 

Kirche mit Ausstattung, Kirchhof und 

Einfriedung 

Mellinger Straße 10 Gehöft 

Darüber hinaus verfügen sowohl Magdala als auch der Ortsteil Göttern über jeweils ein 

Denkmalensemble. Für die Stadt Magdala betrifft dies den Markt bzw. die Breitenstraße mit 

folgenden Bestandteilen: Am Markt 1 – 7 sowie Breitenstraße 17 und 19. Im Ortsteil Göttern 

betrifft es das Denkmalensemble „Am Anger“ mit den Bestandteilen: Dorfstraße 6, 7, 7a, 8, 9, 

9a, 10, 11, 12, 13, 14, 16.169 

Anhang 3: Vorhandende Altlastenverdachtsflächen innerhalb der Stadt Magdala  

Ortsteil Name Art Koordinaten Status 

X Y 

Magdala 

Silo 

Alter Schafstall 

Lohmaer Graben 

Kfz.-Lackerei 

Beim Teiche 

Rinderhaltung 

Kfz.-Werkst. (Landmaschinen) 

Ehem. Tankstelle 

Altstandort 

Altablagerung 

Altablagerung 

Altstandort 

Altablagerung 

Altstandort 

Altstandort 

Altstandort 

4461500 

4459100 

4460500 

4460750 

4460740 

4461440 

4461140 

4461400 

5640980 

5640520 

5640350 

5640520 

5641760 

5641050 

5641650 

5641280 

aktiv 

aktiv 

aktiv 

aktiv 

aktiv 

aktiv 

aktiv 

gelöscht  

Ottstedt 
In der Grube 

Am Egergraben 

Altablagerung 

Altablagerung 

4458680 

4458850 

5641880 

5642650 

aktiv 

gelöscht 

Göttern Kfz.-Werkst. (Tankst., Öllager) Altstandort 4462550 5640180 aktiv 

 
169 Landratsamt Weimarer Land: Denkmalliste 
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Ehem. Kälberstall Altstadtort 4462380 5640050 aktiv 

 

Anhang 4: Auflistung der Schutzgebiete nach Naturschutzrecht  

EG-Vogelschutzgebiete (SPA) 

Nr.    Name      Gemarkung  Fläche (ha) 

33    Muschelkalkhänge der westlichen Saaleplatte  Magdala, Göttern 10.824 

Landschaftsschutzgebiete (LSG) 

Nr.     Name      Gemarkung  Fläche (ha) 

23     Ilmtal von Oettern bis Kranichfeld   Magdala, Maina 19.204 

Flächennaturdenkmale (FND)  

Nr.      Name      Gemarkung  Fläche (ha) 

AP0056    Magdalaer Ried        5,58  

 
 
 


